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Anhang C 

Prüfbögen der Potenzialflächen für Allgemeine 
Siedlungsbereiche (ASB-P)

Kreis Steinfurt

(Sortierung der Prüfbögen nach Kommunenkürzeln in alphabetischer Reihenfolge) 
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ST-ALTE-002-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Altenberge 
1.03 Größe / Länge ca. 24 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB), Bereiche 
für gewerbliche und industrielle Nutzungen 
(GIB) 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerfläche, Grünland, Gehölzstreifen, Baum-
reihe, Wald, Graben, Rückhaltebecken, land-
wirtschaftliche Hof- und Gebäudefläche, 
Wohnbebauung 

1.07 Vorbelastungen K 64 östlich sowie K 50 südöstlich des Plan-
gebietes, geschlossene Wohnsiedlungsfläche 
westlich sowie südlich unmittelbar angren-
zend, Industrie- und Gewerbefläche westlich 
unmittelbar angrenzend sowie südlich des 
Plangebietes, Einzelhöfe im Plangebiet sowie 
umliegend, Bahntrasse westlich, Funkmast 
südlich des Plangebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 



Regionalplan Münsterland 
Umweltbericht 

 

 

 Seite 2 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-

gische Vielfalt 
FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.06  planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Pseudogley (bf5_bs) (sehr hohe 

Funktionserfüllung) 
ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 

sehr hoher Funktionserfüllung 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_13: Münsterländer 
Oberkreide (Altenberge/Aschen-
berg): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- Vollhagenbach: ohne Bewertung 
(Umfeld): 

- namenloses Fließgewässer: ohne 
Bewertung (Umfeld) 

nein ja nein,- kein berichtpflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- im Süden kleinflächig Grünfläche 
mit höchster thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- überwiegend Grünfläche mit sehr 
hoher thermischer Ausgleichs-
funktion 

- im Süden und Norden Grünfläche 
mit hoher thermischer Ausgleichs-
funktion 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 



Regionalplan Münsterland 
Umweltbericht 

 

 

 Seite 3 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- im Norden Grünfläche mit gerin-

ger thermischer Ausgleichsfunk-
tion 

- im Süden randlich Siedlung mit 
günstiger thermischer Situation 

- vereinzelt kleinflächig Siedlung 
mit weniger günstiger thermischer 
Situation 

2.17  klimarelevante Böden - Pseudogley (bf4_k1)  ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von klimarele-
vanten Böden 

2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-
holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- UZVR 1-5 qkm ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR von mehr als 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-K 5.5: Raum Wettringen – 
Albachten (Plangebiet, Umfeld) 

- KL 5: Situative Sichtbeziehungen 
auf raumbedeutsame Baudenk-
mäler (Plangebiet, Umfeld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Plangebiet, 
Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB),  
- Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB) 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 

zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 
Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- klimarelevante Böden 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei drei Kriterien (schutzwürdige/klimarelevante Böden, klimatische und lufthygienische Aus-
gleichsräume, Kulturlandschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt wer-
den. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen Böden 
durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 des 
Umweltberichts). 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-ALTE-003b-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Altenberge 
1.03 Größe / Länge ca. 14 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Grünland, Ackerfläche, Feldhecke, Kleinge-
hölz, Graben 

1.07 Vorbelastungen K 50 südlich sowie östlich, K 67 östlich des 
Plangebietes, geschlossene Wohnsiedlungs-
fläche westlich unmittelbar angrenzend sowie 
nördlich des Plangebietes, Industrie- und Ge-
werbefläche sowie Bahntrasse nordöstlich 
des Plangebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

- ER-MS-77: Kulturlandschaft nord-
östlich von Altenberge (beson-
dere Bedeutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
lärmarmen Erholungsräumen mit herausra-
gender Bedeutung 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-

feld vorhanden 
nein nein nein 

2.06  planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09 
 

Biotopverbundflächen  - VB-MS-3910-004: Altenberger 
Höhenrücken südöstlich von Al-
tenberge (besondere Bedeutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Biotopverbundflächen mit herausragender 
Bedeutung 

2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Pseudogley (bf5_bs) (sehr hohe 

Funktionserfüllung) 
ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 

sehr hoher Funktionserfüllung 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_13: Münsterländer 
Oberkreide (Altenberge/Aschen-
berg) (Plangebiet, Umfeld): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

- DENW_928_22: Münsterländer 
Oberkreide / Altenberger Höhen-
zug (Umfeld): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- Eschhuesbach: ohne Bewertung 
(Umfeld) 

- Menningsbach: ohne Bewertung 
(Umfeld) 

nein ja nein,- kein berichtpflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

Bestand: 
- nahezu vollflächig Grünfläche mit 

geringer thermischer Ausgleichs-
funktion 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- im Westen randlich Siedlung mit 

weniger günstiger thermischer Si-
tuation 

Planungsempfehlungen: 
- im Nordwesten randlich Klima-

wandel-Vorsorgebereich Klasse 3 
2.17  klimarelevante Böden - Pseudogley (bf4_k1) ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von klimarele-

vanten Böden 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- UZVR >10-50 qkm ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme eines UZVR 
von mehr als 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-K 5.5: Raum Wettringen – 
Albachten (Plangebiet, Umfeld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Plangebiet, 
Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
- Erholen 
- Biotopverbundflächen 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- klimarelevante Böden 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei drei Kriterien (schutzwürdige/klimarelevante Böden, landschaftsgebundene Erholung, Kultur-
landschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen Böden 
durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 des 
Umweltberichts). 
UZVR von mehr als 10 qkm kommen großflächig in der Planungsregion vor (vgl. Kap. 4.7 des Umweltberichts). Die UZVR mit mehr als 10 qkm reichen dabei überwiegend 
bis nah an bestehende Siedlungsflächen heran, so dass eine Überlagerung mit den Plangebieten i.d.R. nicht zu vermeiden ist. Da die Plangebiete bereits bestehende 
Siedlungsflächen vergrößern, liegen sie an den Rändern der UZVR und zerschneiden diese nicht.  
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-EMSD-001-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Emsdetten 
1.03 Größe / Länge ca. 26 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerfläche, Grünland, Graben, Fließgewäs-
ser, Gehölz, Baumreihe, Stillgewässer, Sport-
platz, landwirtschaftliche Hof- und Gebäude-
fläche 

1.07 Vorbelastungen L 590 südlich, L 583 nördlich des Plangebie-
tes, Industrie- und Gewerbefläche nördlich 
unmittelbar angrenzend sowie südöstlich des 
Plangebietes, Wohnsiedlungsfläche östlich 
des Plangebietes, Einzelhöfe im Plangebiet 
sowie umliegend 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

- ER-MS-72: Niederungslandschaft 
östlich von Burgsteinfurt (beson-
dere Bedeutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
lärmarmen Erholungsräumen mit herausra-
gender Bedeutung 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-

feld vorhanden 
nein nein nein 

2.06 

 

planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

- Uferschnepfe (Umfeld) 
- Großer Brachvogel (Umfeld) 

nein ja ja,- keine Flächeninanspruchnahme in Berei-
chen mit verfahrenskritischen Vorkommen 
planungsrelevanter Arten, aber verfahrens-
kritisches Vorkommen planungsrelevanter 
Arten im Umfeld 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_04: Niederung der 
Oberen Ems (Emsdet-
ten/Saerbeck) 
mengenmäßiger Zustand: gut: 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- Lange Water (Plangebiet, Um-
feld): ohne Bewertung 

- zwei namenlose Gewässer (Um-
feld): ohne Bewertung 

ja ja nein,- kein berichtpflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- im Westen kleinflächig Grünflä-
che mit hoher thermischer Aus-
gleichsfunktion  

- überwiegend Grünfläche mit mitt-
lerer thermischer Ausgleichsfunk-
tion 

- im Westen kleinflächig Grünflä-
che mit geringer thermischer Aus-
gleichsfunktion 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- vereinzelt kleinflächig Siedlung 

mit weniger günstiger thermischer 
Situation 

- im Osten kleinflächig Siedlung mit 
ungünstiger thermischer Situation 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- UZVR >10-50 qkm ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme eines UZVR 
von mehr als 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Plangebiet, 
Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Erholen 
- planungsrelevante Arten 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei drei Kriterien (planungsrelevante Arten, landschaftsgebundene Erholung, Kulturlandschaft) 
erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
UZVR von mehr als 10 qkm kommen großflächig in der Planungsregion vor (vgl. Kap. 4.7 des Umweltberichts). Die UZVR mit mehr als 10 qkm reichen dabei überwiegend 
bis nah an bestehende Siedlungsflächen heran, so dass eine Überlagerung mit den Plangebieten i.d.R. nicht zu vermeiden ist. Da die Plangebiete bereits bestehende 
Siedlungsflächen vergrößern, liegen sie an den Rändern der UZVR und zerschneiden diese nicht. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-EMSD-004-ASB-P_A - Alternative 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Emsdetten 
1.03 Größe / Länge ca. 31 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, 
Schutz der Landschaft und landschaftsorien-
tierte Erholung 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerfläche, Grünland, Gehölz, Baumreihe, 
Graben, Fließgewässer, Wohnbebauung, 
landwirtschaftliche Hof- und Gebäudefläche 

1.07 Vorbelastungen B 481 westlich, L 590 südlich des Plangebie-
tes, geschlossene Wohnsiedlungsfläche nord-
östlich teils unmittelbar angrenzend sowie 
westlich des Plangebietes, Einzelhöfe im 
Plangebiet sowie im Umfeld, Hochspannungs-
leitung östlich des Plangebietes sowie das 
Plangebiet querend, Industrie- und Gewerbe-
fläche südlich unmittelbar angrenzend, 
Bahntrasse westlich des Plangebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-

gische Vielfalt 
FFH- / Vogelschutzge-
biete 

- FFH-Gebiet DE-3711-301: Ems-
aue (Umfeld) 

nein ja nein,- für das FFH-Gebiet „Emsaue“ ist eine 
FFH-Vorprüfung durchgeführt worden, wel-
che zu dem Ergebnis gekommen ist, dass 
erhebliche Beeinträchtigungen im Zusam-
menhang mit der Planung des allgemeinen 
Siedlungsbereichs (Potenzialfläche) „ST-
EMSD-004-ASB-P_A“ auszuschließen sind 

2.05 Naturschutzgebiete - ST-079: NSG Emsaue (Nord) 
(Umfeld) 

- ST-102: NSG Emsaue (Süd) 
(Umfeld) 

nein ja ja-, keine Flächeninanspruchnahme eines 
NSG; aber Vorkommen von NSG im Umfeld 

2.06 

 

planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

- Bekassine (Umfeld) 
- Eisvogel (Umfeld) 
- Feldschwirl (Umfeld) 
- Flussregenpfeifer (Umfeld) 
- Flussuferläufer (Umfeld) 
- Gänsesäger (Umfeld) 
- Grauammer (Umfeld) 
- Großer Brachvogel (Umfeld) 
- Kiebitz (Umfeld) 
- Kleinspecht (Umfeld) 
- Krickente (Umfeld) 
- Kuckuck (Umfeld) 
- Löffelente (Umfeld) 
- Mittelspecht (Umfeld) 
- Nachtigall (Umfeld) 
- Neuntöter (Umfeld) 
- Pirol (Umfeld) 
- Rohrweihe (Umfeld) 
- Rotmilan (Umfeld) 
- Saatkrähe (Umfeld) 
- Schnatterente (Umfeld) 
- Schwarzkehlchen (Umfeld) 
- Schwarzspecht (Umfeld) 
- Silberreiher (Umfeld) 
- Steinkauz (Umfeld) 
- Tafelente (Umfeld) 

nein ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme in Be-
reichen mit verfahrenskritischen Vorkommen 
planungsrelevanter Arten, keine verfahrens-
kritischen Vorkommen planungsrelevanter 
Arten im Umfeld 



Regionalplan Münsterland 
Umweltbericht 

 

 

 Seite 3 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- Teichrohrsänger (Umfeld) 
- Tüpfelsumpfhuhn (Umfeld) 
- Uferschwalbe (Umfeld) 
- Wachtel (Umfeld) 
- Wachtelkönig (Umfeld) 
- Wasserralle (Umfeld) 
- Weißstorch (Umfeld) 
- Zwergtaucher (Umfeld) 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09 
 

Biotopverbundflächen  - VB-MS-3711-018: Nebenbachtä-
ler des Hummertsbach bei 
Emsdetten (besondere Bedeu-
tung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Biotopverbundflächen mit herausragender 
Bedeutung 

2.10 

 

schutzwürdige Biotope - BK-3811-0208: Ahornallee in 
Emsdetten-Isendorf (lokale Be-
deutung) 

- BK-3811-0207: Grünland ge-
nutzte Geländesenke in Emsdet-
ten-Isendorf (lokale Bedeutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
schutzwürdigen Biotops, welches NSG-wür-
dig oder mindestens regional bedeutsam ist 

2.11 Boden schutzwürdige Böden - Plaggenesch (bf5_ap) (sehr hohe 
Funktionserfüllung) 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 
sehr hoher Funktionserfüllung 

2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 
Heilquellenschutzgebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

- gem. Hochwassergefahrenkarte 
NRW im Bereich HQ 100 (außer-
halb eines ÜSG) 

- gem. Hochwassergefahrenkarte 
NRW im Bereich HQ extrem 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme eines festge-
setzten oder vorläufig gesicherten Über-
schwemmungsgebietes und / oder Flächen-
inanspruchnahme im Bereich eines HQ100 
außerhalb eines ÜSG 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_04: Niederung der 
Oberen Ems (Emsdetten/ 
Saerbeck) 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 



Regionalplan Münsterland 
Umweltbericht 

 

 

 Seite 4 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- DE_NRW_336_0: Emsdettener 
Mühlenbach (Umfeld): 
ökologischer Zustand / Potenzial: 
unbefriedigend, künstlich verän-
dert 
chemischer Zustand: nicht gut 

- 2 namenlose Gewässer (Umfeld): 
ohne Bewertung 

- Diekgraben (Umfeld): ohne Be-
wertung 

nein ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- im Westen randlich Grünfläche 
mit höchster thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- großflächig Grünfläche mit sehr 
hoher thermischer Ausgleichs-
funktion 

- großflächig Grünfläche mit hoher 
thermischer Ausgleichsfunktion 

- im Norden Grünfläche mit mittle-
rer thermischer Ausgleichsfunk-
tion 

- vereinzelt kleinflächig Siedlung 
mit günstiger thermischer Situa-
tion 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden - Vega (Braunauenboden) 
(bf4_2m) 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von klimarele-
vanten Böden 

2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-
holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- UZVR >10-50 qkm ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme eines UZVR 
von mehr als 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

- LP 4 Emsaue Nord LB 9: Grün-
land - Feldgehölzkomplex in Isen-
dorf 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme eines ge-
schützten Landschaftsbestandteils 

2.20 Landschaftsbild - LBE-IIIa-007-F: Emstal (heraus-
ragende Bedeutung) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme einer Land-
schaftsbildeinheit mit herausragender Be-
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
deutung, sowie Vorkommen einer Land-
schaftsbildeinheit mit herausragender Be-
deutung im Umfeld 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-K 6.9: Raum östlich Emsdet-
ten (Umfeld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Plangebiet, 
Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- FFH- / Vogelschutzgebiete  
- Naturschutzgebiete 
- planungsrelevante Arten 
- Biotopverbundflächen 
- schutzwürdige Biotope 
- schutzwürdige Böden 
- Überschwemmungsgebiete 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- klimarelevante Böden 
- landschaftsgebundene Erholung 
- geschützte Landschaftsbestandteile 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
- Landschaftsbild 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Erhebliche Beeinträchtigungen sind für die Naturschutzgebiete nicht zu erwarten, da sie im Umfeld des Plangebietes flächengleich mit dem FFH-Gebiet „Emsaue“ 
sind, für das eine FFH-Vorprüfung durchgeführt wurde. Im Ergebnis der Vorprüfung wurden Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes durch das Plangebiet ausgeschlos-
sen, so dass auch keine erheblichen Umweltauswirkungen auf die betroffenen Naturschutzgebiete zu erwarten sind.  

 Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind demnach voraussichtlich bei sieben Kriterien (schutzwürdige / klimarelevante Böden, Überschwemmungsge-
biete, klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume, landschaftsgebundene Erholung, geschützte Landschaftsbestandteile, Landschaftsbild, Kulturlandschaft) 
erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 

  
 Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen 

Böden durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 
des Umweltberichts). 

 Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 

 UZVR von mehr als 10 qkm kommen großflächig in der Planungsregion vor (vgl. Kap. 4.7 des Umweltberichts). Die UZVR mit mehr als 10 qkm reichen dabei überwie-
gend bis nah an bestehende Siedlungsflächen heran, so dass eine Überlagerung mit den Plangebieten i.d.R. nicht zu vermeiden ist. Da die Plangebiete bereits beste-
hende Siedlungsflächen vergrößern, liegen sie an den Rändern der UZVR und zerschneiden diese nicht. 

 Geschützte Landschaftsbestandteile sind i.d.R. sehr kleinflächig oder betreffen einzelne Strukturelemente, wie z.B. Hecken, Einzelbäume, Kleingewässer (vgl. Kap. 
4.7 des Umweltberichts). Bei der Konkretisierung der Planung auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen besteht jedoch die Möglichkeit, die Inan-
spruchnahme dieser Landschaftselemente durch eine geeignete Festsetzung bzw. Integration in den Siedlungsbereich zu vermeiden. 

 Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenan-
teils an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpas-
sung von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-EMSD-006-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Emsdetten 
1.03 Größe / Länge ca. 12 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerfläche, Grünland, Gehölz, Fließgewäs-
ser, landwirtschaftliche Hof- und Gebäudeflä-
che, Wohnbebauung 

1.07 Vorbelastungen L 592 westlich, K 53 östlich des Plangebietes, 
geschlossene Wohnsiedlungsfläche östlich 
unmittelbar angrenzend sowie nördlich des 
Plangebietes, Einzelhöfe umliegend 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.06  planungsrelevante Arten 

(Tiere, Pflanzen) 
weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09 
 

Biotopverbundflächen  - VB-MS-3810-008: Bachauen bei 
Ahlintel (besondere Bedeutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Biotopverbundflächen mit herausragender 
Bedeutung 

2.10 
 

schutzwürdige Biotope - BK-3811-0213: Sternbusch und 
Herzbach südlich von Emsdetten 
(lokale Bedeutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
schutzwürdigen Biotopen, welche NSG-wür-
dig oder mindestens regional bedeutsam 
sind 

2.11 Boden schutzwürdige Böden - Plaggenesch (bf5_ap) (sehr hohe 
Funktionserfüllung) 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 
sehr hoher Funktionserfüllung 

2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 
Heilquellenschutzgebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_04: Niederung der 
Oberen Ems (Emsdet-
ten/Saerbeck): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15  Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- Herzbach (Plangebiet, Umfeld): 
ohne Bewertung 

ja ja nein,- kein berichtpflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

Bestand: 
- im Norden Grünfläche mit hoher 

thermischer Ausgleichsfunktion 
- im Süden Grünfläche mit mittlerer 

thermischer Ausgleichsfunktion 
- im Süden kleinflächig Grünfläche 

mit geringer thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- vereinzelt kleinflächig Siedlung 
mit weniger günstiger thermischer 
Situation 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
Planungsempfehlungen: 
- im Norden Klimawandel-Vorsor-

gebereich Klasse 3 
2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- UZVR >10-50 qkm ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme eines UZVR 
von mehr als 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-K 6.8: Raum südlich 
Emsdetten (Plangebiet, Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Biotopverbundflächen 
- schutzwürdige Biotope 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
  

Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei drei Kriterien (schutzwürdige Böden, landschaftsgebundene Erholung, Kulturlandschaft) 
erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen 
Böden durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 
des Umweltberichts). 
UZVR von mehr als 10 qkm kommen großflächig in der Planungsregion vor (vgl. Kap. 4.7 des Umweltberichts). Die UZVR mit mehr als 10 qkm reichen dabei überwie-
gend bis nah an bestehende Siedlungsflächen heran, so dass eine Überlagerung mit den Plangebieten i.d.R. nicht zu vermeiden ist. Da die Plangebiete bereits beste-
hende Siedlungsflächen vergrößern, liegen sie an den Rändern der UZVR und zerschneiden diese nicht. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenan-
teils an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpas-
sung von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-GREV-001-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Greven 
1.03 Größe / Länge ca. 11 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB) 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerfläche, Grünland, Gehölz, Wohnbebau-
ung, landwirtschaftliche Hof- und Gebäudeflä-
che, Graben, Fließgewässer, Stillgewässer 

1.07 Vorbelastungen geschlossene Wohnsiedlungsfläche östlich 
unmittelbar angrenzend sowie nördlich des 
Plangebietes, Einzelhöfe innerhalb sowie süd-
lich des Plangebietes, Hochspannungsleitung 
sowie Umspannstation nördlich des Plange-
bietes, Bahntrasse östlich des Plangebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

- ER-MS-77: Kulturlandschaft nord-
östlich von Altenberge (beson-
dere Bedeutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
lärmarmen Erholungsräumen mit herausra-
gender Bedeutung 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

- FFH-Gebiet DE-3711-301: Em-
saue (Umfeld) 

nein ja nein,- für das FFH-Gebiet „Emsaue“ ist eine 
FFH-Vorprüfung durchgeführt worden, wel-
che zu dem Ergebnis gekommen ist, dass 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
erhebliche Beeinträchtigungen im Zusam-
menhang mit der Planung des allgemeinen 
Siedlungsbereichs (Potenzialfläche) „ST-
GREV-001-ASB-P“ auszuschließen sind 

2.05 Naturschutzgebiete - ST-102: NSG Emsaue (Süd) 
(Umfeld) 

nein ja ja-, keine Flächeninanspruchnahme eines 
NSG; aber Vorkommen eines NSG im Um-
feld 

2.06 

 

planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

- Bekassine (Umfeld) 
- Eisvogel (Umfeld) 
- Feldschwirl (Umfeld) 
- Flussregenpfeifer (Umfeld) 
- Flussuferläufer (Umfeld) 
- Gänsesäger (Umfeld) 
- Grauammer (Umfeld) 
- Großer Brachvogel (Umfeld) 
- Kiebitz (Umfeld) 
- Kleinspecht (Umfeld) 
- Krickente (Umfeld) 
- Kuckuck (Umfeld) 
- Löffelente (Umfeld) 
- Mittelspecht (Umfeld) 
- Nachtigall (Umfeld) 
- Neuntöter (Umfeld) 
- Pirol (Umfeld) 
- Rohrweihe (Umfeld) 
- Rotmilan (Umfeld) 
- Saatkrähe (Umfeld) 
- Schnatterente (Umfeld) 
- Schwarzkehlchen (Umfeld) 
- Schwarzspecht (Umfeld) 
- Silberreiher (Umfeld) 
- Steinkauz (Umfeld) 
- Tafelente (Umfeld) 
- Teichrohrsänger (Umfeld) 
- Tüpfelsumpfhuhn (Umfeld) 
- Uferschwalbe (Umfeld) 
- Wachtel (Umfeld) 

nein ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme in Be-
reichen mit verfahrenskritischen Vorkommen 
planungsrelevanter Arten, keine verfahrens-
kritischen Vorkommen planungsrelevanter 
Arten im Umfeld 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- Wachtelkönig (Umfeld) 
- Wasserralle (Umfeld) 
- Weißstorch (Umfeld) 
- Zwergtaucher (Umfeld) 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Plaggenesch (bf4_ap) (hohe 

Funktionserfüllung) 
ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 

Böden mit sehr hoher Funktionserfüllung 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_05: Niederung der 
Oberen Ems (Greven/Ladber-
gen): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- DE_NRW_3_206483: Ems (Um-
feld): 
ökologischer Zustand / Potenzial: 
unbefriedigend, künstlich verän-
dert 
chemischer Zustand: nicht gut 

- DE_NRW_332_0: Münstersche 
Aa (Umfeld): 
ökologischer Zustand / Potenzial: 
unbefriedigend, künstlich verän-
dert 
chemischer Zustand: nicht gut 

- namenloses Gewässer (Plange-
biet, Umfeld): ohne Bewertung 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-

sche Ausgleichsräume 
- im Nordwesten Grünfläche mit 

sehr hoher thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- überwiegend Grünfläche mit ho-
her thermischer Ausgleichsfunk-
tion 

- Grünfläche mit mittlerer thermi-
scher Ausgleichsfunktion  

- vereinzelt Siedlung mit günstiger 
thermischer Situation 

- vereinzelt Siedlung mit weniger 
günstiger thermischer Situation 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- UZVR >5-10 qkm ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR von mindestens 10-50 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild - LBE-IIIa-007-F: Emstal (heraus-
ragende Bedeutung) (Umfeld) 

nein ja ja,- keine Flächeninanspruchnahme einer 
Landschaftsbildeinheit mit herausragender 
Bedeutung, aber Vorkommen einer Land-
schaftsbildeinheit mit herausragender Be-
deutung im Umfeld 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 

zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 
Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Erholen 
- FFH- / Vogelschutzgebiete 
- Naturschutzgebiete 
- planungsrelevante Arten 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Landschaftsbild 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Erhebliche Beeinträchtigungen sind für das Naturschutzgebiet nicht zu erwarten, da es im Umfeld des Plangebietes flächengleich mit dem FFH-Gebiet „Emsaue“ ist, 
für das eine FFH-Vorprüfung durchgeführt wurde. Im Ergebnis der Vorprüfung wurden Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes durch das Plangebiet ausgeschlossen, 
so dass auch keine erheblichen Umweltauswirkungen auf das betroffene Naturschutzgebiet zu erwarten sind.  
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind demnach voraussichtlich bei zwei Kriterien (klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume, Landschaftsbild) 
erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
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ST-GREV-002-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Greven 
1.03 Größe / Länge ca. 30 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB), Waldbe-
reiche, Straßen für den vorwiegend überregio-
nalen und regionalen Verkehr 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerfläche, Grünland, Stillgewässer, Gra-
ben, Wald, Gehölz, Baumreihe, landwirt-
schaftliche Hof- und Gebäudefläche 

1.07 Vorbelastungen B 481 quert das Plangebiet, L 555 nördlich, 
BAB A1 mit AS 76 südlich des Plangebietes, 
geschlossene Wohnsiedlungsfläche westlich 
unmittelbar angrenzend, Einzelhöfe umlie-
gend, WEA östlich, Abgrabungsfläche (Sand) 
südöstlich des Plangebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen - Lage außerhalb aktueller Flug-
lärmzonen (Lärmschutzgebiete) 

- BAB A1 mit AS 76 im Umfeld 

nein ja ja,- Plangebiet liegt nicht in einer aktuellen 
Fluglärmzone; aber Vorkommen einer stark 
emittierenden Planfestlegung im Umfeld 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

- FFH-Gebiet DE-3711-301: Em-
saue (Umfeld) 

nein ja nein,- für das FFH-Gebiet „Emsaue“ ist eine 
FFH-Vorprüfung durchgeführt worden, wel-
che zu dem Ergebnis gekommen ist, dass 
erhebliche Beeinträchtigungen im Zusam-
menhang mit der Planung des allgemeinen 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
Siedlungsbereichs (Potenzialfläche) „ST-
GREV-002-ASB-P“ auszuschließen sind 

2.05 Naturschutzgebiete - ST-102: NSG Emsaue (Süd) 
(Umfeld) 

nein ja ja-, keine Flächeninanspruchnahme eines 
NSG; aber Vorkommen eines NSG im Um-
feld 

2.06 

 

planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

- Bekassine (Umfeld) 
- Eisvogel (Umfeld) 
- Feldschwirl (Umfeld) 
- Flussregenpfeifer (Umfeld) 
- Flussuferläufer (Umfeld) 
- Gänsesäger (Umfeld) 
- Grauammer (Umfeld) 
- Großer Brachvogel (Umfeld) 
- Kiebitz (Umfeld) 
- Kleinspecht (Umfeld) 
- Krickente (Umfeld) 
- Kuckuck (Umfeld) 
- Löffelente (Umfeld) 
- Mittelspecht (Umfeld) 
- Nachtigall (Umfeld) 
- Neuntöter (Umfeld) 
- Pirol (Umfeld) 
- Rohrweihe (Umfeld) 
- Rotmilan (Umfeld) 
- Saatkrähe (Umfeld) 
- Schnatterente (Umfeld) 
- Schwarzkehlchen (Umfeld) 
- Schwarzspecht (Umfeld) 
- Silberreiher (Umfeld) 
- Steinkauz (Umfeld) 
- Tafelente (Umfeld) 
- Teichrohrsänger (Umfeld) 
- Tüpfelsumpfhuhn (Umfeld) 
- Uferschwalbe (Umfeld) 
- Wachtel (Umfeld) 
- Wachtelkönig (Umfeld) 

nein ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme in Be-
reichen mit verfahrenskritischen Vorkommen 
planungsrelevanter Arten, keine verfahrens-
kritischen Vorkommen planungsrelevanter 
Arten im Umfeld 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- Wasserralle (Umfeld) 
- Weißstorch (Umfeld) 
- Zwergtaucher (Umfeld) 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Plaggenesch (bf5_ap) (sehr hohe 

Funktionserfüllung) 
- Podsol-Regosol (bf4_bx) (hohe 

Funktionserfüllung) 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 
sehr hoher Funktionserfüllung 

2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 
Heilquellenschutzgebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_05: Niederung der 
Oberen Ems (Greven/Ladber-
gen): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- DE_NRW_3_206483: Ems (Um-
feld: 
ökologischer Zustand / Potenzial: 
unbefriedigend, künstlich verän-
dert 
chemischer Zustand: nicht gut 

- Grevener Mühlenbach (Umfeld): 
ohne Bewertung 

nein ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene  

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- im Norden Grünfläche mit sehr 
hoher thermischer Ausgleichs-
funktion 

- vereinzelt kleinflächig Grünfläche 
mit hoher thermischer Aus-
gleichsfunktion 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- vereinzelt Grünfläche mit mittlerer 

thermischer Ausgleichsfunktion 
- im Süden Grünfläche mit geringer 

thermischer Ausgleichsfunktion 
- vereinzelt kleinflächig Siedlung 

mit weniger günstiger thermischer 
Situation 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- UZVR 1-5 qkm 
- UZVR <1 qkm 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR von mehr als 10 qkm 
 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild - LBE-IIIa-007-F: Emstal (heraus-
ragende Bedeutung) (Umfeld) 

nein ja ja,- keine Flächeninanspruchnahme einer 
Landschaftsbildeinheit mit herausragender 
Bedeutung, aber Vorkommen einer Land-
schaftsbildeinheit mit herausragender Be-
deutung im Umfeld 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-K 6.11: Emsaue bei Gimbte 
(Umfeld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Umfeld) 

nein ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen 
und / oder Betroffenheit von Objekten, Or-
ten, Sichtbeziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 
- Waldbereiche 
- Straßen für den vorwiegend überregionalen und regionalen Verkehr 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 

zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 
Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Wohnen 
- FFH- / Vogelschutzgebiete 
- Naturschutzgebiete 
- planungsrelevante Arten 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Landschaftsbild 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Erhebliche Beeinträchtigungen sind für das Naturschutzgebiet nicht zu erwarten, da es im Umfeld des Plangebietes flächengleich mit dem FFH-Gebiet „Emsaue“ ist, 
für das eine FFH-Vorprüfung durchgeführt wurde. Im Ergebnis der Vorprüfung wurden Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes durch das Plangebiet ausgeschlossen, 
so dass auch keine erheblichen Umweltauswirkungen auf das betroffene Naturschutzgebiet zu erwarten sind.  
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind demnach voraussichtlich bei vier Kriterien (Wohnen, schutzwürdige Böden, klimatische und lufthygienische Aus-
gleichsräume, Landschaftsbild) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt wer-
den. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen Böden 
durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 des 
Umweltberichts). 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
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ST-GREV-003b-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Greven 
1.03 Größe / Länge ca. 20 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB) 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerfläche, Grünland, Baumschule, Baum-
reihe 

1.07 Vorbelastungen geschlossene Wohnsiedlungsfläche westlich 
und östlich unmittelbar angrenzend, Einzel-
höfe im Umfeld, Gewerbefläche im Plangebiet 
(Baumschule) 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

- ER-MS-74: Agrarlandschaft öst-
lich von Borghorst (besondere 
Bedeutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
lärmarmen Erholungsräumen mit herausra-
gender Bedeutung 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-

feld vorhanden 
nein nein nein 

2.06  planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_04: Niederung der 
Oberen Ems (Emsdet-
ten/Saerbeck): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15  Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

Bestand: 
- im Osten Grünfläche mit hoher 

thermischer Ausgleichsfunktion 
- im Westen Grünfläche mit mittle-

rer thermischer Ausgleichsfunk-
tion 

- randlich sehr kleinflächig Sied-
lung mit günstiger thermischer Si-
tuation 

- randlich sehr kleinflächig Sied-
lung mit weniger günstiger ther-
mischer Situation 

Planungsempfehlungen: 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- im Osten Einzugsgebiet von Kalt-

luftleitbahnen mit hoher Produkti-
vität 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Erholen 
- Grundwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
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4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei keinem Kriterium erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkun-
gen schutzgutübergreifend als nicht erheblich eingeschätzt werden. 
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ST-GREV-004-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Greven 
1.03 Größe / Länge ca. 12 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerfläche, Grünland, Baumreihe, landwirt-
schaftliche Hof- und Gebäudefläche 

1.07 Vorbelastungen geschlossene Wohnsiedlungsfläche nördlich 
teilweise unmittelbar angrenzend, Einzelhöfe 
im Umfeld, Kläranlage südlich, Sportanlage 
südwestlich des Plangebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

- ER-MS-74: Agrarlandschaft öst-
lich von Borghorst (besondere 
Bedeutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
lärmarmen Erholungsräumen mit herausra-
gender Bedeutung 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-

feld vorhanden 
nein nein nein 

2.06 

 

planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

- Zauneidechse (Umfeld) nein ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme in Be-
reichen mit verfahrenskritischen Vorkommen 
planungsrelevanter Arten; keine verfahrens-
kritischen vorkommen planungsrelevanter 
Arten im Umfeld 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09 
 

Biotopverbundflächen  - VB-MS-3811-002: Niederungs-
komplexe zwischen Emsdetten 
und Reckenfeld (besondere Be-
deutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Biotopverbundflächen mit herausragender 
Bedeutung 

2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_04: Niederung der 
Oberen Ems (Emsdet-
ten/Saerbeck): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- DE_NRW_3354_0: Walgenbach 
(Umfeld): 
ökologischer Zustand / Potenzial: 
mäßig, künstlich verändert 
chemischer Zustand: nicht gut 

- ehemaliger Max-Clemens-Kanal 
(Umfeld): ohne Bewertung 

nein ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

Bestand: 
- überwiegend Grünfläche mit sehr 

hoher thermischer Ausgleichs-
funktion 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung  



Regionalplan Münsterland 
Umweltbericht 

 

 

 Seite 3 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- im Westen Grünfläche mit hoher 

thermischer Ausgleichsfunktion  
- im Westen und Osten kleinflächig 

Grünfläche mit mittlerer thermi-
scher Ausgleichsfunktion 

- randlich sehr kleinflächig Sied-
lung mit weniger günstiger ther-
mischer Situation 

Planungsempfehlungen: 
- im Osten Einzugsgebiet von Kalt-

luftleitbahnen mit hoher Produkti-
vität 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- UZVR >10-50 qkm ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme eines UZVR 
von mehr als 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-D 6.2: Max-Clemens-Kanal 
(Umfeld) 

- RWO-A 025: Max-Clemens-Kanal 
(Umfeld) 

nein ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen 
und / oder Betroffenheit von Objekten, Or-
ten, Sichtbeziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 

auf nachfolgenden Planebenen 
Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Erholen 
- planungsrelevante Arten 
- Biotopverbundflächen 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei zwei Kriterien (klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume, landschaftsgebundene Er-
holung) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
UZVR von mehr als 10 qkm kommen großflächig in der Planungsregion vor (vgl. Kap. 4.7 des Umweltberichts). Die UZVR mit mehr als 10 qkm reichen dabei überwiegend 
bis nah an bestehende Siedlungsflächen heran, so dass eine Überlagerung mit den Plangebieten i.d.R. nicht zu vermeiden ist. Da die Plangebiete bereits bestehende 
Siedlungsflächen vergrößern, liegen sie an den Rändern der UZVR und zerschneiden diese nicht. 
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ST-GREV-007-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Greven 
1.03 Größe / Länge ca. 29 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB), Waldbe-
reiche, Bereiche für den Gewässerschutz, 
Fließgewässer 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerfläche, Wald, Baumreihe, Fließgewäs-
ser, Stillgewässer, Reitplatz, Friedhof, Wohn-
bebauung 

1.07 Vorbelastungen K 53 westlich, Bahntrasse östlich des Plange-
bietes, geschlossene Wohnsiedlungsfläche 
westlich und nördlich unmittelbar angrenzend, 
Einzelhöfe umliegend, Sportanlage südlich 
des Plangebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.06  planungsrelevante Arten 

(Tiere, Pflanzen) 
weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09 
 

Biotopverbundflächen  - VB-MS-3811-002: Niederungs-
komplexe zwischen Emsdetten 
und Reckenfeld (besondere Be-
deutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Biotopverbundflächen mit herausragender 
Bedeutung 

2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
- festgesetztes WSG Greven 

Zone III 
ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme inner-

halb festgesetzter Schutzzonen I und II von 
Wasserschutzgebieten 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_04: Niederung der 
Oberen Ems (Emsdet-
ten/Saerbeck) (Plangebiet, Um-
feld) 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

- DENW_3_05: Niederung der 
Oberen Ems (Greven/Ladbergen) 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- DE_NRW_3354_0: Walgenbach 
(Plangebiet, Umfeld) 
ökologischer Zustand / Potenzial: 
mäßig, künstlich verändert 
chemischer Zustand: nicht gut 

- namenloses Gewässer (Umfeld): 
ohne Bewertung 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

Bestand:  ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- im Westen Grünfläche mit höchs-

ter thermischer Ausgleichsfunk-
tion 

- im Norden Grünfläche mit sehr 
hoher thermischer Ausgleichs-
funktion 

- im Süden Grünfläche mit hoher 
thermischer Ausgleichsfunktion 

- im Osten Grünfläche mit mittlerer 
thermischer Ausgleichsfunktion 

- vereinzelt kleinflächig Siedlung 
mit weniger günstiger thermischer 
Situation 

Planungsempfehlungen: 
- im Norden randlich Klimawandel-

Vorsorgebereich Klasse 3 
- im Nordwesten randlich Einzugs-

gebiet von Kaltluftleitbahnen 
überregionaler Bedeutung mit ho-
her Produktivität 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- UZVR 1-5 qkm ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR von mehr als 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 
- Waldbereiche 
- Bereiche für den Gewässerschutz 
- Fließgewässer 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Biotopverbundflächen 
- Wasserschutzgebiete 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich des Kriteriums ‚klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume‘ sind erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten. In der schutzgutübergreifenden Ge-
samtbewertung für diesen Bereich führt dies aufgrund der geringeren Gewichtung dieses Kriteriums insgesamt nicht zu erheblichen Umweltauswirkungen. 
 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
 

 



Regionalplan Münsterland 
Umweltbericht 

 

 

 Seite 1 

ST-HOER-001-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Hörstel 
1.03 Größe / Länge ca. 14 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerfläche, Wohnbebauung, Graben, Baum-
reihe,  

1.07 Vorbelastungen L 593 westlich, K 14 nördlich des Plangebie-
tes, Industrie- und Gewerbefläche westlich 
unmittelbar angrenzend sowie nordöstlich des 
Plangebietes, geschlossene Wohnsiedlungs-
fläche nördlich des Plangebietes, Einzelhöfe 
umliegend, Sportanlage teilweise von Plange-
biet umschlossen 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.06  planungsrelevante Arten 

(Tiere, Pflanzen) 
weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09 
 

Biotopverbundflächen  - VB-MS-3611-003: Heckenland-
schaft um Dreierwalde (beson-
dere Bedeutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Biotopverbundflächen mit herausragender 
Bedeutung 

2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Plaggenesch (bf5_ap) (sehr hohe 

Funktionserfüllung) 
ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 

sehr hoher Funktionserfüllung 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_02: Plantlünner Sand-
ebene (Mitte) 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15  Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- zwei namenlose Gewässer (Um-
feld): ohne Bewertung 

nein ja nein,- kein berichtpflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- überwiegend Grünfläche mit ho-
her thermischer Ausgleichsfunk-
tion 

- im Osten Grünfläche mit geringer 
thermischer Ausgleichsfunktion 

- im Westen kleinflächig Siedlung 
mit günstiger thermischer Situa-
tion 

- vereinzelt kleinflächig Siedlung 
mit weniger günstiger thermischer 
Situation 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-K 6.2: Raum Dreierwalde 
(Plangebiet, Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Biotopverbundflächen 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- Kulturlandschaft 
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4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei zwei Kriterien (schutzwürdige Böden, Kulturlandschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu 
erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen Böden 
durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 des 
Umweltberichts). 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-HOER-002-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Hörstel 
1.03 Größe / Länge ca. 12 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, 
Schutz der Landschaft und landschaftsorien-
tierte Erholung 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerfläche, Grünland, Gehölz, Fließgewäs-
ser, Wohnbebauung, Spielplatz 

1.07 Vorbelastungen L 833 quert das Plangebiet, geschlossene 
Wohnsiedlungsfläche südlich unmittelbar an-
grenzend, Einzelhöfe umliegend, Kläranlage 
und WEA nordöstlich des Plangebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

- ER-MS-57: Agrarlandschaft um 
Hopsten (besondere Bedeutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
lärmarmen Erholungsräumen mit herausra-
gender Bedeutung 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-

feld vorhanden 
nein nein nein 

2.06  planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09 
 

Biotopverbundflächen  - VB-MS-3610-001: Aa-Aue zwi-
schen Dreierwalde, Hörstel und 
Ibbenbüren (herausragende Be-
deutung) 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Biotopver-
bundflächen mit herausragender Bedeutung 

2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Plaggenesch (bf5_ap) (sehr hohe 

Funktionserfüllung) 
ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 

sehr hoher Funktionserfüllung 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_02: Plantlünner Sand-
ebene (Mitte) 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- DE_NRW_3448_1494: Ibbenbü-
rener Aa (Umfeld): 
ökologischer Zustand / Potenzial: 
schlecht, künstlich verändert 
chemischer Zustand: nicht gut 

- Hagenorterabzugsgraben (Plan-
gebiet, Umfeld): ohne Bewertung  

- Schleitmerschgraben (Umfeld): 
ohne Bewertung 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene  

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- überwiegend Grünfläche mit ho-
her thermischer Ausgleichsfunk-
tion 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- im Südwesten randlich Siedlung 

mit günstiger thermischer Situa-
tion 

- im Osten randlich Siedlung mit 
weniger günstiger thermischer Si-
tuation 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- UZVR 1-5 qkm ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR von mehr als 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-K 6.3: Raum nördlich Hörstel 
(Plangebiet, Umfeld) 

- KLB-D 6.1: Hörstel-Bevergern 
(Plangebiet, Umfeld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Plangebiet, 
Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 

auf nachfolgenden Planebenen 
Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Erholen 
- Biotopverbundflächen 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei drei Kriterien (Biotopverbundflächen, schutzwürdige Böden, Kulturlandschaft) erhebliche 
Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen 
Böden durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 
des Umweltberichts). 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenan-
teils an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpas-
sung von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-HOER-003-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Hörstel 
1.03 Größe / Länge ca. 11 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Grünland, Gehölze, Graben, 
Einzelhöfe 

1.07 Vorbelastungen A 30 mit AS Hörstel südlich, K 38 östlich, 
L 833 westlich, Bahntrasse nördlich des Plan-
gebietes, L 594 quert das Plangebiet, ge-
schlossene Wohnsiedlungsfläche westlich un-
mittelbar angrenzend und nördlich, Einzelhöfe 
im Plangebiet sowie umliegend 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen - BAB A 30 mit AS Hörstel im Um-
feld 

nein ja ja,- Plangebiet liegt nicht in einer aktuellen 
Fluglärmzone; aber Vorkommen einer stark 
emittierenden Planfestlegung im Umfeld 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.06  planungsrelevante Arten 

(Tiere, Pflanzen) 
weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Plaggenesch (bf5_ap) (sehr hohe 

Funktionserfüllung) 
ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 

sehr hoher Funktionserfüllung 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_02: Plantlünner Sand-
ebene (Mitte): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

- DENW_3_15: Teutoburger Wald 
(Nordwest): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15  Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- Hörsteler Aa (Umfeld): ohne Be-
wertung 

nein ja nein,- kein berichtspflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

Bestand: 
- vereinzelt Grünfläche mit hoher 

thermischer Ausgleichsfunktion 
- überwiegend Grünfläche mit ge-

ringer thermischer Ausgleichs-
funktion 

- vereinzelt Siedlung mit günstiger 
thermischer Situation 

- im Norden kleinflächig Siedlung 
mit weniger günstiger thermischer 
Situation 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
Planungsempfehlungen: 
- vollflächig Kaltluftleitbahn mit 

mittlerer Priorität 
- vollflächig Einzugsgebiet von 

Kaltluftleitbahnen mit geringer 
Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- UZVR <1 qkm ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR von mindestens 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-D 6.1: Hörstel-Bevergern 
(Plangebiet, Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Wohnen 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei drei Kriterien (Wohnen, schutzwürdige Böden, Kulturlandschaft) erhebliche Umweltauswir-
kungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen 
Böden durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 
des Umweltberichts). 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenan-
teils an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpas-
sung von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-HOER-005-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Hörstel 
1.03 Größe / Länge ca. 12 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB) 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Baumreihe, Wohnbebauung 

1.07 Vorbelastungen geschlossene Wohnsiedlungsfläche nördlich 
teils unmittelbar angrenzend, Industrie- und 
Gewerbefläche westlich, Sportanlage westlich 
des Plangebietes, Friedhof nordöstlich an-
grenzend 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

- ER-MS-59: Niederungs- und Dü-
nengebiet östlich von Rheine (be-
sondere Bedeutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
lärmarmen Erholungsräumen mit herausra-
gender Bedeutung 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.05 Naturschutzgebiete - ST-075: NSG Saltenwiese (Um-

feld) 
nein ja ja-, keine Flächeninanspruchnahme eines 

NSG; aber Vorkommen eines NSG im Um-
feld 

2.06 

 

planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

- Baumfalke (Umfeld) 
- Großer Brachvogel (Umfeld) 
- Heidelerche (Umfeld) 
- Kiebitz (Umfeld) 
- Krickente (Umfeld) 
- Pirol (Umfeld) 
- Rohrweihe (Umfeld) 

nein ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme in Be-
reichen mit verfahrenskritischen Vorkommen 
planungsrelevanter Arten, keine verfahrens-
kritischen Vorkommen planungsrelevanter 
Arten im Umfeld 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Plaggenesch (bf5_ap) (sehr hohe 

Funktionserfüllung) 
ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 

sehr hoher Funktionserfüllung 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

- gem. Hochwassergefahrenkarte 
NRW im Bereich HQ extrem 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
festgesetzten oder vorläufig gesicherten 
Überschwemmungsgebietes; keine Flächen-
inanspruchnahme im HQ100 außerhalb ei-
nes ÜSG 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_04: Niederung der 
Oberen Ems (Emsdet-
ten/Saerbeck): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- DE_NRW_338_11476: Hemelter 
Bach (Beverungener Aa) (Um-
feld): 
ökologischer Zustand / Potenzial: 
unbefriedigend, künstlich verän-
dert 

nein ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
chemischer Zustand: nicht gut 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- nahezu vollflächig Grünfläche mit 
hoher thermischer Ausgleichs-
funktion 

- zentral kleinflächig Siedlung mit 
weniger günstiger thermischer Si-
tuation 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- UZVR >10-50 qkm  ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme eines UZVR 
von mindestens 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-K 6.5: Raum südlich Bever-
gern (Plangebiet, Umfeld) 

- KLB-D 6.1: Hörstel-Bevergern 
(Plangebiet, Umfeld) 

- RWO-A 7: Burg Bevergern (Um-
feld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 



Regionalplan Münsterland 
Umweltbericht 

 

 

 Seite 4 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 

auf nachfolgenden Planebenen 
Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Erholen 
- Naturschutzgebiete 
- planungsrelevante Arten 
- schutzwürdige Böden 
- Überschwemmungsgebiete 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Der betroffene UZVR ragt minimal in das südliche Plangebiet hinein. Die minimale Überlagerung durch das Plangebiet ist sowohl der Maßstabsebene des Regionalplans 
als auch der Maßstabsebene der Abgrenzung der UZVR geschuldet. Erhebliche Umweltauswirkungen bezogen auf den UZVR sind nicht zu erwarten. 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind demnach voraussichtlich bei drei Kriterien (Naturschutzgebiete, schutzwürdige Böden, Kulturlandschaft) erhebli-
che Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen Böden 
durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 des 
Umweltberichts). 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-HOER-007-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Hörstel 
1.03 Größe / Länge ca. 9 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerfläche, Wohnbebauung 

1.07 Vorbelastungen L 591 nördlich des Plangebietes, geschlos-
sene Wohnsiedlungsfläche westlich unmittel-
bar angrenzend, Einzelhöfe umliegend, In-
dustrie- und Gewerbefläche (Gärtnerei) west-
lich des Plangebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.05 Naturschutzgebiete - ST-119: NSG Beermanns Venne-

ken (Umfeld) 
nein ja ja-, keine Flächeninanspruchnahme eines 

NSG; aber Vorkommen eines NSG im Um-
feld 

2.06  planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Plaggenesch (bf5_ap) (sehr hohe 

Funktionserfüllung) 
- Braunerde-Rendzina (bf5_bx) 

(sehr hohe Funktionserfüllung) 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 
sehr hoher Funktionserfüllung 

2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 
Heilquellenschutzgebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_15: Teutoburger Wald 
(Nordwest) (Plangebiet, Umfeld): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

- DENW_3_04: Niederung der 
Oberen Ems (Emsdet-
ten/Saerbeck) (Plangebiet, Um-
feld): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

- DENW_3_02: Plantlünner Sand-
ebene (Mitte) (Umfeld): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15  Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- Mörchengraben (Umfeld): ohne 
Bewertung 

nein ja nein,- kein berichtpflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- Sendgraben (Umfeld): ohne Be-

wertung 
2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-

sche Ausgleichsräume 
- nahezu vollflächig Grünfläche mit 

mittlerer thermischer Ausgleichs-
funktion 

- im Westen randlich Siedlung mit 
günstiger thermischer Situation 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden - Plaggenesch (bf4_2m) ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von klimarele-
vanten Böden 

2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-
holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- UZVR >10-50 qkm  ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme eines UZVR 
von mehr als 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-K 6.5: Raum südlich Bever-
gern (Plangebiet, Umfeld) 

- KLB-D 6.1: Hörstel-Bevergern 
(Plangebiet, Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Naturschutzgebiete 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- klimarelevante Böden 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei vier Kriterien (Naturschutzgebiete, schutzwürdige / klimarelevante Böden, landschaftsgebun-
dene Erholung, Kulturlandschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt 
werden. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen Böden 
durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 des 
Umweltberichts). 
UZVR von mehr als 10 qkm kommen großflächig in der Planungsregion vor (vgl. Kap. 4.7 des Umweltberichts). Die UZVR mit mehr als 10 qkm reichen dabei überwiegend 
bis nah an bestehende Siedlungsflächen heran, so dass eine Überlagerung mit den Plangebieten i.d.R. nicht zu vermeiden ist. Da die Plangebiete bereits bestehende 
Siedlungsflächen vergrößern, liegen sie an den Rändern der UZVR und zerschneiden diese nicht. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-HOER-021-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Hörstel 
1.03 Größe / Länge ca. 11 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB) 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Grünland, einzelne Gehölze, 
kleineres Fließgewässer, Wohnsiedlungsflä-
chen 

1.07 Vorbelastungen L 591 und K 3 östlich des Plangebietes, ge-
schlossene Wohnsiedlungsfläche nördlich un-
mittelbar angrenzend, Einzelhöfe im Plange-
biet sowie umliegend, Industrie- und Gewer-
befläche nordöstlich unmittelbar angrenzend, 
Hochspannungsleitung südöstlich des Plan-
gebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.06  planungsrelevante Arten 

(Tiere, Pflanzen) 
weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Plaggenesch (bf5_ap) (sehr hohe 

Funktionserfüllung) 
ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 

sehr hoher Funktionserfüllung 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_04: Niederung der 
Oberen Ems (Emsdet-
ten/Saerbeck): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15  Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- großflächig Grünfläche mit sehr 
hoher thermischer Ausgleichs-
funktion  

- im Süden kleinflächig Grünfläche 
mit mittlerer thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- großflächig Siedlung mit weniger 
günstiger thermischer Situation 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden - Plaggenesch (bf4_2m) ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von klimarele-
vanten Böden 

2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-
holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.19 geschützte Landschaftsbe-

standteile 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-K 6.5: Raum südlich Bever-
gern (Umfeld) 

- KLB-D 6.1: Hörstel-Bevergern 
(Plangebiet, Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- klimarelevante Böden 
- Kulturlandschaft 
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4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei drei Kriterien (schutzwürdige / klimarelevante Böden, klimatische und lufthygienische Aus-
gleichsräume, Kulturlandschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt wer-
den. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen Böden 
durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 des 
Umweltberichts). 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-HOPS-003-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Hopsten 
1.03 Größe / Länge ca. 14 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB) 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, lineare Gehölzstrukturen, klei-
neres Fließgewässer, Gärtnerei, Wohnbebau-
ung 

1.07 Vorbelastungen L 504 östlich angrenzend, L 593 südlich des 
Plangebietes, geschlossene Wohnsiedlungs-
fläche östlich und südlich unmittelbar angren-
zend, Einzelhöfe im Plangebiet sowie umlie-
gend, Kläranlage und Funkmast westlich des 
Plangebietes, Gärtnerei im Plangebiet und 
Umfeld 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.06  planungsrelevante Arten 

(Tiere, Pflanzen) 
weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 
 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENI_3_03: Große Aa 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- namenloses Fließgewässer 
(Plangebiet, Umfeld): ohne Be-
wertung 

- Giegel Aa (Umfeld): 
ökologischer Zustand / Potenzial: 
unbefriedigend, künstlich verän-
dert 
chemischer Zustand: nicht gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- fast vollflächig Grünfläche mit 
sehr hoher thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- im Norden kleinflächig Grünfläche 
mit hoher thermischer Aus-
gleichsfunktion  

- im Süden kleinflächig Siedlung 
mit günstiger thermischer Situa-
tion  

- vereinzelt kleinflächig Siedlung 
mit weniger thermischer Situation 

- im Norden Siedlung mit ungünsti-
ger thermischer Situation 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- UZVR >5-10 qkm ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR von mehr als 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-K 1.2: Raum Hopsten – Re-
cken (Umfeld) 

nein ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen 
und / oder Betroffenheit von Objekten, Or-
ten, Sichtbeziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Kulturlandschaft 
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4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich des Kriteriums ‚klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume‘ sind erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten. In der schutzgutübergreifenden 
Gesamtbewertung für diesen Bereich führt dies aufgrund der geringeren Gewichtung dieses Kriteriums insgesamt nicht zu erheblichen Umweltauswirkungen. 
 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
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ST-HORS-001b-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Horstmar 
1.03 Größe / Länge ca. 18 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB), Stra-
ßen für den vorwiegend überregionalen und 
regionalen Verkehr 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Grünland, kleineres Fließge-
wässer, lineare Gehölzstrukturen 

1.07 Vorbelastungen L 580 nordwestlich des Plangebietes, ge-
schlossene Wohnsiedlungsfläche westlich 
teilweise unmittelbar angrenzend, Einzelhöfe 
im Plangebiet sowie umliegend, Sportanlage 
südlich, Funkmast westlich des Plangebietes, 
Hochspannungsleitung östlich des Plangebie-
tes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

- ER-MS-70: Niederungslandschaft 
um Schöppingen und Horstmar 
(besondere Bedeutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
lärmarmen Erholungsräumen mit herausra-
gender Bedeutung 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

- FFH-Gebiet DE-3909-301: Her-
renholz und Schöppinger Berg 
(Umfeld) 

nein ja nein,- für das FFH-Gebiet „Herrenholz und 
Schöppinger Berg“ ist eine FFH-Vorprüfung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
durchgeführt worden, welche zu dem Ergeb-
nis gekommen ist, dass erhebliche Beein-
trächtigungen im Zusammenhang mit der 
Planung des allgemeinen Siedlungsbereichs 
(Potenzialfläche) „ST-HORS-001b-ASB-P“ 
auszuschließen sind 

2.05 Naturschutzgebiete - ST-021: NSG Herrenholz und 
Schöppinger Berg (Umfeld) 

nein ja ja-, keine Flächeninanspruchnahme eines 
NSG; aber Vorkommen eines NSG im Um-
feld 

2.06 

 

planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

- Kuckuck (Umfeld) nein ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme in Be-
reichen mit verfahrenskritischen Vorkommen 
planungsrelevanter Arten, keine verfahrens-
kritischen Vorkommen planungsrelevanter 
Arten im Umfeld 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09 
 

Biotopverbundflächen  - VB-MS-3810-013: Nebenbäche 
der Steinfurter Aa südlich von 
Steinfurt (besondere Bedeutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Biotopverbundflächen mit herausragender 
Bedeutung 

2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Pseudogley (bf5_bs) (sehr hohe 

Funktionserfüllung)  
ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 

sehr hoher Funktionserfüllung 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_928_22: Münsterländer 
Oberkreide / Altenberger Höhen-
zug (Plangebiet, Umfeld) 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

- DENW_928_21: Oberkreide der 
Baumberge/Schöppinger 
Berg/Osterwicker Hügelland (Um-
feld) 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- Alstbach (Umfeld): ohne Bewer-
tung 

- namenloses Fließgewässer 
(Plangebiet, Umfeld): ohne Be-
wertung 

ja ja nein,- kein berichtpflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- nahezu vollflächig Grünfläche mit 
geringer thermischer Ausgleichs-
funktion  

- im Osten sehr kleinflächig Grün-
fläche mit hoher thermischer Aus-
gleichsfunktion  

- im Norden sehr kleinflächig Sied-
lung mit weniger günstiger ther-
mischer Situation 

- im Osten kleinflächig Siedlung mit 
ungünstiger thermischer Situation 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden - Pseudogley (bf4_k1) ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von klimarele-
vanten Böden 

2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-
holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- UZVR >10-50 qkm  ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme eines UZVR 
von mehr als 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild - LBE-IIIa-014-O1: Wald-Offen-
land-Mosaik am Schöppinger 
Berg (herausragende Bedeutung) 
(Plangebiet, Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme einer Land-
schaftsbildeinheit mit herausragender Be-
deutung sowie Vorkommen einer Land-
schaftsbildeinheit mit herausragender Be-
deutung im Umfeld 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-K 5.3: R. Burgsteinfurt – Bill-
erbeck (Plangebiet, Umfeld) 

- KLB-D 5.1: Steinfurt-Burgsteinfurt 
(Plangebiet, Umfeld) 

- KLB-K 5.2: Schöppinger Berg 
(Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- KLB-A 5.1: Laer, Borghorst, 

Steinfurt (Plangebiet, Umfeld) 
- Bereich mit potenziell bedeutsa-

men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Plangebiet, 
Umfeld) 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Straßen für den vorwiegend überregionalen und regionalen Verkehr  

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Erholen 
- FFH- / Vogelschutzgebiete 
- Naturschutzgebiete 
- planungsrelevante Arten 
- Biotopverbundflächen 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- klimarelevante Böden 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Landschaftsbild 
- Kulturlandschaft 
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4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Erhebliche Beeinträchtigungen sind für das Naturschutzgebiet nicht zu erwarten, da es im Umfeld des Plangebietes flächengleich mit dem FFH-Gebiet „Herrenholz 
und Schöppinger Berg“ ist, für das eine FFH-Vorprüfung durchgeführt wurde. Im Ergebnis der Vorprüfung wurden Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes durch das 
Plangebiet ausgeschlossen, so dass auch keine erheblichen Umweltauswirkungen auf das betroffene Naturschutzgebiet zu erwarten sind.  
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind demnach voraussichtlich bei vier Kriterien (schutzwürdige Böden / klimarelevante Böden, landschaftsgebun-
dene Erholung, Landschaftsbild, Kulturlandschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheb-
lich eingeschätzt werden. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen 
Böden durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 
des Umweltberichts). 
UZVR von mehr als 10 qkm kommen großflächig in der Planungsregion vor (vgl. Kap. 4.7 des Umweltberichts). Die UZVR mit mehr als 10 qkm reichen dabei überwie-
gend bis nah an bestehende Siedlungsflächen heran, so dass eine Überlagerung mit den Plangebieten i.d.R. nicht zu vermeiden ist. Da die Plangebiete bereits beste-
hende Siedlungsflächen vergrößern, liegen sie an den Rändern der UZVR und zerschneiden diese nicht. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenan-
teils an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpas-
sung von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-HORS-002-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Horstmar 
1.03 Größe / Länge ca. 8 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, 
Waldbereiche 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerfläche, Grünland, Wald, Einzelhof 

1.07 Vorbelastungen L 579, L 580 und K 62 westlich, L 580 östlich 
des Plangebietes, geschlossene Wohnsied-
lungsfläche nördlich unmittelbar angrenzend, 
Einzelhof im sowie südlich des Plangebietes, 
Industrie- und Gewerbefläche östlich, WEA 
südwestlich des Plangebietes,  

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.06  planungsrelevante Arten 

(Tiere, Pflanzen) 
weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_928_21: Oberkreide der 
Baumberge/Schöppinger 
Berg/Osterwicker Hügelland: 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15  Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

Bestand: 
- nahezu vollflächig Grünfläche mit 

sehr hoher thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- im Osten kleinflächig Grünfläche 
mit hoher thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- im Osten Siedlung mit weniger 
günstiger thermischer Situation 

Planungsempfehlungen: 
- im Norden randlich Klimawandel-

Vorsorgebereich Klasse 3 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-A 5.1: Laer, Borghorst, 
Steinfurt (Plangebiet, Umfeld) 

- KLB-D 5.1: Steinfurt-Burgsteinfurt 
(Plangebiet, Umfeld) 

- KLB-K 5.3: R. Burgsteinfurt – Bill-
erbeck (Umfeld) 

- RWO-A 030: Stadtbefestigung 
(Umfeld) 

- RWO-D 63: Katholische Pfarrkir-
che St. Gertrud, Horstmar, 
Schöppingerstraße 1 (Umfeld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Plangebiet, 
Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Waldbereiche 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
- Grundwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei zwei Kriterien (klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume, Kulturlandschaft) erhebli-
che Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenan-
teils an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpas-
sung von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-IBBE-003-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Ibbenbüren 
1.03 Größe / Länge ca. 13 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Siedlungsbereiche, Waldbereiche, 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, 
Schienenwege für den Hochgeschwindigkeits-
verkehr und sonstigen großräumigen Verkehr 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Grünland, Gewerbeflächen, 
Bahntrasse, Einzelhöfe, kleinere Gehölze, 
kleineres Fließgewässer 

1.07 Vorbelastungen Bahntrasse quert das Plangebiet, L598 süd-
lich angrenzend, K17 westlich, Hochspan-
nungstrasse nördlich des Plangebietes, Sied-
lungs- und Gewerbeflächen im Plangebiet 
und umliegend, geschlossene Siedlungsflä-
chen westlich angrenzend, Klärteiche südlich 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

- ER-MS-57: Agrarlandschaft um 
Hopsten (besondere Bedeutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme im 
Bereich von lärmarmen Erholungsräumen 
herausragender Bedeutung 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-

feld vorhanden 
nein nein nein 

2.06  planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Plaggenesch (bf5_ap) (sehr hohe 

Funktionserfüllung) 
- Plaggenesch (bf4_ap) (hohe 

Funktionserfüllung 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme im Bereich 
von schutzwürdigen Böden mit sehr hoher 
Funktionserfüllung 

2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 
Heilquellenschutzgebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_02: Plantünner Sand-
ebene (Mitte): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

- DENW_3_16: Südhang des 
Schafberges: 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15  Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- namenloser Bach (Umfeld): nicht 
bewertet 

nein ja nein,- kein berichtpflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- überwiegend Grünfläche mit ge-
ringer thermischer Ausgleichs-
funktion 

- sehr kleinflächig Grünfläche mit 
hoher thermische Ausgleichs-
funktion 

- Siedlung mit weniger günstiger 
thermischer Situation 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- Klimawandel-Vorsorgebereich 

Klasse 3 
2.17  klimarelevante Böden - Plaggenesch (bf4_2m) ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von klimarele-

vanten Böden 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Siedlungsbereiche 
- Waldbereiche 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Schienenwege für den Hochgeschwindigkeitsverkehr und sonstigen großräumigen Verkehr  

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Erholen 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- klimarelevante Böden 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich des Kriteriums ‚schutzwürdige/klimarelevante Böden‘ sind erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten. In der schutzgutübergreifenden Gesamtbewertung 
für diesen Bereich führt dies aufgrund der geringeren Gewichtung dieses Kriteriums insgesamt nicht zu erheblichen Umweltauswirkungen. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen Böden 
durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 des 
Umweltberichts). 
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ST-IBBE-007-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Ibbenbüren 
1.03 Größe / Länge ca. 42 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB), Straßen 
für den vorwiegend überregionalen und regio-
nalen Verkehr 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Grünland, lineare und kleinflä-
chige Gehölzstrukturen, Graben, Einzelhöfe, 
Wohnbebauung 

1.07 Vorbelastungen L 598 quert das Plangebiet, L 504 nordöstlich, 
Bahntrasse nördlich des Plangebietes, ge-
schlossene Wohnsiedlungsfläche östlich, 
nördlich und westlich unmittelbar angrenzend, 
Industrie- und Gewerbefläche nordöstlich un-
mittelbar angrenzend, Klärteich westlich, Pho-
tovoltaikanlage nordwestlich, Funkmast nord-
östlich des Plangebietes, Hochspannungslei-
tung quert das Plangebiet 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-

gische Vielfalt 
FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.06 

 

planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

- Steinkauz (Plangebiet, Umfeld) ja ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme in Be-
reichen mit verfahrenskritischen Vorkommen 
planungsrelevanter Arten; keine verfahrens-
kritischen Vorkommen planungsrelevanter 
Arten im Umfeld) 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Plaggenesch (bf5_ap) (sehr hohe 

Funktionserfüllung) 
ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 

sehr hoher Funktionserfüllung 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_16: Südhang des 
Schafberges (Plangebiet, Um-
feld): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

- DENW_3_02: Plantlünner Sand-
ebene (Mitte) (Plangebiet, Um-
feld): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15  Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- zwei namenlose Fließgewässer 
(Umfeld): ohne Bewertung 

nein ja nein,- kein berichtpflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-

sche Ausgleichsräume 
Bestand:  
- im Osten kleinflächig Grünfläche 

mit höchster thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- vereinzelt kleinflächig Grünfläche 
mit sehr hoher thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- überwiegend Grünfläche mit ho-
her thermischer Ausgleichsfunk-
tion 

- vereinzelt Grünfläche mit geringer 
thermischer Ausgleichsfunktion 

- vereinzelt kleinflächig Siedlung 
mit günstiger thermischer Situa-
tion 

- vereinzelt kleinflächig Siedlung 
mit weniger günstiger thermischer 
Situation 

Planungsempfehlungen: 
- im Norden großflächig Einzugs-

gebiet von Kaltluftleitbahnen mit 
hoher Bedeutung 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- UZVR < 1 qkm ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR von mindestens 10-50 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-D 1.2: Ibbenbüren (Plange-
biet, Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 
- Straßen für den vorwiegend überregionalen und regionalen Verkehr 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- planungsrelevante Arten 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei drei Kriterien (schutzwürdige Böden, klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume, 
Kulturlandschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen 
Böden durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 
des Umweltberichts). 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
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Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenan-
teils an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpas-
sung von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-IBBE-014-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Ibbenbüren 
1.03 Größe / Länge ca. 10 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB) 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Grünland, Ackerfläche, Kleingehölz, Graben, 
Einzelhöfe 

1.07 Vorbelastungen K 12 quert das Plangebiet, K 19 nördlich, 
L 796 westlich, Bahntrasse südlich des Plan-
gebietes, geschlossene Wohnsiedlungsfläche 
westlich unmittelbar angrenzend, Industrie- 
und Gewerbefläche westlich, Sportanlage 
südlich des Plangebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen - Lage außerhalb aktueller Flug-
lärmzonen (Lärmschutzgebiete) 

- BAB A30 mit AS 12 im Umfeld 

nein ja ja,- Plangebiet liegt nicht in einer aktuellen 
Fluglärmzone; aber Vorkommen einer stark 
emittierenden Planfestlegung im Umfeld 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.06 

 

planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

- Steinkauz (Plangebiet, Umfeld) ja ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme in Be-
reichen mit verfahrenskritischen Vorkommen 
planungsrelevanter Arten; keine verfahrens-
kritischen Vorkommen planungsrelevanter 
Arten im Umfeld 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09 
 

Biotopverbundflächen  - VB-MS-3712-004: Hischebach-
Oberlauf und Seitentaeler bei 
Handarpe (herausragende Be-
deutung) 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Biotopver-
bundflächen mit herausragender Bedeutung 

2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENI_36_03: Hase links Festge-
stein (Plangebiet, Umfeld) 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

- DENW_3_16: Südhang des 
Schafberges (Umfeld) 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15  Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

Bestand:  
- im Süden randlich Grünfläche mit 

hoher thermischer Ausgleichs-
funktion 

- nahezu vollflächig Grünfläche mit 
geringer thermischer Ausgleichs-
funktion 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- vereinzelt kleinflächig Siedlung 

mit weniger günstiger thermischer 
Situation 

Planungsempfehlungen: 
- im Westen randlich kleinflächig 

Klimawandel-Vorsorgebereich 
Klasse 3 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Wohnen 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
- planungsrelevante Arten 
- Biotopverbundflächen 
- Grundwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei zwei Kriterien (Wohnen, Biotopverbundflächen) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, 
so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
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ST-LADB-001b-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Ladbergen 
1.03 Größe / Länge ca. 15 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, 
Schutz der Landschaft und landschaftsorien-
tierte Erholung 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Grünland, lineare Gehölzstruk-
turen, kleineres Fließgewässer, Teich, Einzel-
höfe 

1.07 Vorbelastungen geschlossene Wohnsiedlungsflächen nord-
westlich angrenzend, K 35 westlich, Einzel-
höfe im Plangebiet sowie umliegend, Sportan-
lage östlich des Plangebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

- ER-MS-78: Kulturlandschaft zwi-
schen Ladbergen, Ostbevern und 
Handorf (besondere Bedeutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
lärmarmen Erholungsräumen mit herausra-
gender Bedeutung 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-

feld vorhanden 
nein nein nein 

2.06  planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09 
 

Biotopverbundflächen  - VB-MS-3812-009: Mühlenbach-
aue bei Gut Erpenbeck und bei 
Ringel (herausragende Bedeu-
tung) 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Biotopver-
bundflächen mit herausragender Bedeutung 

2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden  - Plaggenesch (bf5_ap) (sehr hohe 

Funktionserfüllung) 
ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 

sehr hoher Funktionserfüllung 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_05: Niederung der 
Oberen Ems (Greven/Ladbergen) 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15  Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- im Süden großflächig Grünfläche 
mit hoher thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- im Norden und zentral großflä-
chig Grünfläche mit geringer ther-
mischer Ausgleichsfunktion 

- im Westen randlich Siedlung mit 
günstiger thermischer Situation 

- vereinzelt Siedlung mit weniger 
günstiger thermischer Situation 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-K 6.10: R. Ladbergen-Ost-
bevern-Telgte (Plangebiet, Um-
feld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Erholen 
- Biotopverbundflächen 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- Kulturlandschaft 
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4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei drei Kriterien (Biotopverbundflächen, schutzwürdige Böden, Kulturlandschaft) erhebliche Um-
weltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen Böden 
durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 des 
Umweltberichts). 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-LADB-002b-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Ladbergen 
1.03 Größe / Länge ca. 26 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB), Straßen 
für den vorwiegend überregionalen und regio-
nalen Verkehr 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Grünland, lineare Gehölzstruk-
turen, kleinere Fließgewässer, Einzelhöfe 

1.07 Vorbelastungen geschlossene Wohnsiedlungsflächen nördlich 
angrenzend, K 35 östlich, L 555 quert das 
Plangebiet, Einzelhöfe im Plangebiet sowie 
umliegend, Sportanlage und Industrie- und 
Gewerbefläche westlich des Plangebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

- ER-MS-78: Kulturlandschaft zwi-
schen Ladbergen, Ostbevern und 
Handorf (besondere Bedeutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
lärmarmen Erholungsräumen mit herausra-
gender Bedeutung 

2.03 Wohnen - Lage außerhalb aktueller Flug-
lärmzonen (Lärmschutzgebiete) 

- BAB A 1 im Umfeld 

nein ja ja,- Plangebiet liegt nicht in einer aktuellen 
Fluglärmzone, aber Vorkommen einer stark 
emittierenden Planfestlegung im Umfeld 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.06 

 

planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

- Steinkauz (Plangebiet) ja nein nein,- keine Flächeninanspruchnahme in Be-
reichen mit verfahrenskritischen Vorkommen 
planungsrelevanter Arten, keine verfahrens-
kritischen Vorkommen planungsrelevanter 
Arten im Umfeld 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden  - Plaggenesch (bf5_ap) (sehr hohe 

Funktionserfüllung) 
ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 

sehr hoher Funktionserfüllung 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_05: Niederung der 
Oberen Ems (Greven/Ladbergen) 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- DE_NRW_33432_0: Berlemanns 
Welle (Umfeld):  
ökologischer Zustand / Potenzial: 
unbefriedigend, künstlich verän-
dert 
chemischer Zustand: nicht gut 

- DE_NRW_334_0: Ladberger 
Mühlenbach (Umfeld):  
ökologischer Zustand / Potenzial: 
unbefriedigend 
chemischer Zustand: nicht gut 

nein ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume  

- im Norden großflächig Grünfläche 
mit sehr hoher thermischer Aus-
gleichsfunktion 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- im Westen und Osten großflächig 

Grünfläche mit hoher thermischer 
Ausgleichsfunktion 

- im Süden großflächig Grünfläche 
mit mittlerer thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- vereinzelt Siedlung mit weniger 
günstiger thermischer Situation 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- UZVR >10-50 qkm ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme eines UZVR 
von mehr als 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-K 6.10: R. Ladbergen-Ost-
bevern-Telgte (Plangebiet, Um-
feld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 
- Straßen für den vorwiegend überregionalen und regionalen Verkehr 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 

auf nachfolgenden Planebenen 
Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Erholen 
- Wohnen 
- planungsrelevante Arten  
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei fünf Kriterien (Wohnen, schutzwürdige Böden, klimatische und lufthygienische Ausgleichs-
räume, landschaftsgebundene Erholung, Kulturlandschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als 
erheblich eingeschätzt werden. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen Böden 
durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 des 
Umweltberichts). 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
UZVR von mehr als 10 qkm kommen großflächig in der Planungsregion vor (vgl. Kap. 4.7 des Umweltberichts). Die UZVR mit mehr als 10 qkm reichen dabei überwie-
gend bis nah an bestehende Siedlungsflächen heran, so dass eine Überlagerung mit den Plangebieten i.d.R. nicht zu vermeiden ist. Da die Plangebiete bereits beste-
hende Siedlungsflächen vergrößern, liegen sie an den Rändern der UZVR und zerschneiden diese nicht. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-LAER-002-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Laer 
1.03 Größe / Länge ca. 30 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Grünland, kleinere Gehölzstruk-
turen, Einzelhöfe, Sportplatz 

1.07 Vorbelastungen L 555 südlich, L 579 und L 550 nördlich des 
Plangebietes, geschlossene Wohnsiedlungs-
fläche südöstlich unmittelbar angrenzend, In-
dustrie- und Gewerbefläche östlich, Sportan-
lage im Plangebiet und angrenzend 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

- ER-MS-75: Kulturlandschaft nörd-
lich von und um Billerbeck und 
südlich von Laer (besondere Be-
deutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
lärmarmen Erholungsräumen mit herausra-
gender Bedeutung 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vor-kom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-

feld vorhanden 
nein nein nein 

2.06  planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_928_21: Oberkreide der 
Baumberge/Schöppinger 
Berg/Osterwicker Hügelland: 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

- DENW_928_22: Münsterländer 
Oberkreide / Altenberger Höhen-
zug: 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15  Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- namenloses Gewässer (Umfeld): 
ohne Bewertung 

nein ja nein,- kein berichtpflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- vereinzelt Grünfläche mit sehr ho-
her thermischer Ausgleichsfunk-
tion 

- zentral Grünfläche mit hoher ther-
mischer Ausgleichsfunktion 

- im Westen und Osten Grünfläche 
mit geringer thermischer Aus-
gleichsfunktion 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- vereinzelt kleinflächig Siedlung 

mit günstiger thermischer Situa-
tion 

- kleinflächig Siedlung mit weniger 
günstiger thermischer Situation 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- UZVR >10-50 qkm ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme eines UZVR 
von mindestens 10-50 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-A 5.1: Laer, Borghorst, 
Steinfurt (Plangebiet, Umfeld) 

- KLB-K 5.3: R. Burgsteinfurt – Bill-
erbeck (Plangebiet, Umfeld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Plangebiet, 
Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
- Erholen 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei drei Kriterien (klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume, landschaftsgebundene 
Erholung, Kulturlandschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
UZVR von mehr als 10 qkm kommen großflächig in der Planungsregion vor (vgl. Kap. 4.7 des Umweltberichts). Die UZVR mit mehr als 10 qkm reichen dabei überwie-
gend bis nah an bestehende Siedlungsflächen heran, so dass eine Überlagerung mit den Plangebieten i.d.R. nicht zu vermeiden ist. Da die Plangebiete bereits beste-
hende Siedlungsflächen vergrößern, liegen sie an den Rändern der UZVR und zerschneiden diese nicht. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenan-
teils an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpas-
sung von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-LENG-002b-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Lengerich 
1.03 Größe / Länge ca. 42 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB), Bereiche 
für den Grundwasser- und Gewässerschutz 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Grünland, kleinere Gehölze, 
Einzelhöfe 

1.07 Vorbelastungen K 2 südöstlich, L 591 westlich, Bahntrasse 
nordöstlich des Plangebietes, geschlossene 
Wohnsiedlungsfläche östlich des Plangebie-
tes teils unmittelbar angrenzend, Einzelhöfe 
im Plangebiet sowie umliegend 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen - Lage außerhalb aktueller Flug-
lärmzonen (Lärmschutzgebiete) 

- BAB A1 mit AS Lengerich im Um-
feld 

nein ja ja,- Plangebiet liegt nicht in einer aktuellen 
Fluglärmzone; aber Vorkommen einer stark 
emittierenden Planfestlegung im Umfeld 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.05 Naturschutzgebiete - ST-068: NSG Steinbruch im Klee-

feld (Canyon) (Umfeld) 
nein ja ja-, keine Flächeninanspruchnahme eines 

NSG; aber Vorkommen eines NSG im Um-
feld 

2.06  planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Rendzina (bf5_bx) (sehr hohe 

Funktionserfüllung) 
ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 

sehr hoher Funktionserfüllung 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
- festgesetztes WSG Lengerich 

Zone IIIA 
- festgesetztes WSG Lengerich 

Zone IIIB 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme inner-
halb festgesetzter Schutzzonen I und II von 
Wasserschutzgebieten 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_05: Niederung der 
Oberen Ems (Greven/Ladber-
gen): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

- DENW_3_15: Teutoburger Wald 
(Nordwest): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- DE_NRW_33442_0: Aldruper 
Mühlenbach (Umfeld):  
ökologischer Zustand / Potenzial: 
schlecht, künstlich verändert 
chemischer Zustand: nicht gut 

- namenloses Gewässer (Plange-
biet, Umfeld): ohne Bewertung 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-

sche Ausgleichsräume 
- nahezu vollflächig Grünfläche mit 

geringer thermischer Ausgleichs-
funktion 

- vereinzelt kleinflächig Siedlung 
mit weniger günstiger thermischer 
Situation 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- UZVR <1 qkm ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR von mindestens 10-50 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild - LBE-IV-006-W: Wald der Sand-
stein- und Kalkschichtkämme mit 
südlichem Vorland südlich von Ib-
benbüren (herausragende Be-
deutung) (Umfeld) 

nein ja ja,- keine Flächeninanspruchnahme einer 
Landschaftsbildeinheit mit herausragender 
Bedeutung, aber Vorkommen einer Land-
schaftsbildeinheit mit herausragender Be-
deutung im Umfeld 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Plangebiet, 
Umfeld) 

ja ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen 
und / oder Betroffenheit von Objekten, Or-
ten, Sichtbeziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 
- Bereiche für den Grundwasser- und Gewässerschutz 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 

auf nachfolgenden Planebenen 
Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Wohnen 
- Naturschutzgebiete 
- schutzwürdige Böden 
- Wasserschutzgebiete 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Landschaftsbild 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei vier Kriterien (Wohnen, Naturschutzgebiete, schutzwürdige Böden, Landschaftsbild) erhebli-
che Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen 
Böden durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 
des Umweltberichts). 
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ST-LENG-003-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Lengerich 
1.03 Größe / Länge ca. 18 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Grünland, Ackerflächen, Gehölzstrukturen, 
Einzelhöfe  

1.07 Vorbelastungen L 591 südlich und nordöstlich, K 2 nördlich. 
K 32 quert das Plangebiet, Bahntrassen nörd-
lich sowie westlich des Plangebietes, ge-
schlossene Wohnsiedlungsfläche nördlich un-
mittelbar angrenzend, Einzelhöfe im Plange-
biet sowie umliegend, Sportanlage nördlich, 
Industrie- und Gewerbefläche nordwestlich 
sowie östlich des Plangebietes, Hochspan-
nungsleitung quert das Plangebiet 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vor-kom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.06 

 

planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

- Feldsperling (Umfeld) 
- Zwergfledermaus (Plangebiet) 

ja ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme in Be-
reichen mit verfahrenskritischen Vorkommen 
planungsrelevanter Arten; keine verfahrens-
kritischen Vorkommen planungsrelevanter 
Arten im Umfeld 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Plaggenesch (bf5_ap) (sehr hohe 

Funktionserfüllung) 
ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 

sehr hoher Funktionserfüllung 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_05: Niederung der 
Oberen Ems (Greven/Ladber-
gen): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 
 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- namenloses Fließgewässer 
(Plangebiet, Umfeld): ohne Be-
wertung 

ja ja nein,- kein berichtpflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume  

- im Westen und zentral kleinflä-
chig Grünfläche mit hoher thermi-
scher Ausgleichsfunktion 

- überwiegend Grünfläche mit ge-
ringer thermischer Ausgleichs-
funktion 

- im Norden und Osten randlich 
kleinflächig Siedlung mit günsti-
ger thermischer Situation 

- vereinzelt Siedlung mit weniger 
günstiger thermischer Situation  

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 



Regionalplan Münsterland 
Umweltbericht 

 

 

 Seite 3 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- im Osten randlich kleinflächig 

Siedlung mit ungünstiger thermi-
scher Situation 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein  nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-K 6.10: R. Ladbergen-Ost-
bevern-Telgte (Umfeld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Umfeld) 

nein ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen 
und / oder Betroffenheit von Objekten, Or-
ten, Sichtbeziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- planungsrelevante Arten 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 



Regionalplan Münsterland 
Umweltbericht 

 

 

 Seite 4 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich des Kriteriums ‚schutzwürdige Böden‘ sind erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten. In der schutzgutübergreifenden Gesamtbewertung für diesen 
Bereich führt dies aufgrund der geringeren Gewichtung dieses Kriteriums insgesamt nicht zu erheblichen Umweltauswirkungen. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen Böden 
durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 des 
Umweltberichts). 
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ST-LIEN-001-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Lienen 
1.03 Größe / Länge ca. 11 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Grünland, kleinere Gehölzstruk-
turen, Siedlungsflächen 

1.07 Vorbelastungen L 591 nördlich des Plangebietes, geschlos-
sene Wohnsiedlungsfläche östlich des Plan-
gebietes, Einzelhöfe im Plangebiet sowie um-
liegend, Industrie- und Gewerbefläche und 
Bahntrasse nördlich des Plangebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

- ER-MS-79: Kulturlandschaft süd-
lich von Lienen (besondere Be-
deutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
lärmarmen Erholungsräumen mit herausra-
gender Bedeutung 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-

feld vorhanden 
nein nein nein 

2.06  planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Plaggenesch (bf5_ap) (sehr hohe 

Funktionserfüllung) 
ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 

sehr hoher Funktionserfüllung 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_05: Niederung der 
Oberen Ems (Greven/Ladber-
gen): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 
 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- Liene (Umfeld): ohne Bewertung 
- Ölmühlenbach (Umfeld): ohne 

Bewertung 

nein ja nein,- kein berichtpflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- nahezu vollflächig Grünfläche mit 
geringer thermischer Ausgleichs-
funktion 

- im Osten randlich Siedlung mit 
günstiger thermischer Situation 

- vereinzelt Siedlung mit weniger 
günstiger thermischer Situation 

- im Norden randlich Siedlung mit 
ungünstiger thermischer Situation 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 



Regionalplan Münsterland 
Umweltbericht 

 

 

 Seite 3 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- UZVR >10-50 qkm ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme eines UZVR 
von mehr als 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild - LBE-IIIa-008-O2: Wald-Offen-
land-Mosaik der Niederungsbe-
reiche südlich des Teutoburger 
Waldes (besondere Bedeutung) 
(Umfeld) 

nein ja nein-, keine Flächeninanspruchnahme von 
Landschaftsbildeinheiten mit herausragen-
der Bedeutung; kein Vorkommen von Land-
schaftsbildeinheiten mit herausragender Be-
deutung im Umfeld 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-K 6.10: R. Ladbergen-Ost-
bevern-Telgte (Plangebiet, Um-
feld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Erholen 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Landschaftsbild 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei drei Kriterien (schutzwürdige Böden, landschaftsgebundene Erholung, Kulturlandschaft) er-
hebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen Böden 
durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 des 
Umweltberichts). 
UZVR von mehr als 10 qkm kommen großflächig in der Planungsregion vor (vgl. Kap. 4.7 des Umweltberichts). Die UZVR mit mehr als 10 qkm reichen dabei überwiegend 
bis nah an bestehende Siedlungsflächen heran, so dass eine Überlagerung mit den Plangebieten i.d.R. nicht zu vermeiden ist. Da die Plangebiete bereits bestehende 
Siedlungsflächen vergrößern, liegen sie an den Rändern der UZVR und zerschneiden diese nicht. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-LIEN-002-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Lienen 
1.03 Größe / Länge ca. 9 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB), Schutz 
der Landschaft und landschaftsorientierte Er-
holung 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerfläche, Grünland, Baumreihe, Feldhe-
cke, Fließgewässer mit Gehölzsaum, landwirt-
schaftlich Hoffläche, Wohnbebauung 

1.07 Vorbelastungen L 834 quert das Plangebiet, K 31 südlich des 
Plangebietes, geschlossene Wohnsiedlungs-
fläche nördlich und östlich unmittelbar angren-
zend, Einzelhöfe im Plangebiet sowie umlie-
gend, Industrie- und Gewerbefläche im Plan-
gebiet 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

- Erholungsort: Lienen - Lienen ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Kur- und 
Erholungsgebieten 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

- ER-MS-79: Kulturlandschaft süd-
lich von Lienen (besondere Be-
deutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
lärmarmen Erholungsräumen mit herausra-
gender Bedeutung 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-

feld vorhanden 
nein nein nein 

2.06  planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Plaggenesch (bf5_ap) (sehr hohe 

Funktionserfüllung) 
ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 

sehr hoher Funktionserfüllung 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_05: Niederung der 
Oberen Ems (Greven/Ladber-
gen): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- Liene (Plangebiet, Umfeld): ohne 
Bewertung 

- Ölmühlenbach (Plangebiet, Um-
feld): ohne Bewertung 

ja ja nein,- kein berichtpflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- vereinzelt Grünfläche mit hoher 
thermischer Ausgleichsfunktion 

- überwiegend Grünfläche mit ge-
ringer thermischer Ausgleichs-
funktion 

- vereinzelt Siedlung mit weniger 
günstiger thermischer Situation 

- im Norden kleinflächig Siedlung 
mit ungünstiger thermischer Situ-
ation 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild - LBE-IIIa-008-O2: Wald-Offen-
land-Mosaik der Niederungsbe-
reiche südlich des Teutoburger 
Waldes (besondere Bedeutung) 
(Umfeld) 

nein ja nein-, keine Flächeninanspruchnahme von 
Landschaftsbildeinheiten mit herausragen-
der Bedeutung; kein Vorkommen von Land-
schaftsbildeinheiten mit herausragender Be-
deutung im Umfeld 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-K 6.10: R. Ladbergen-Ost-
bevern-Telgte (Plangebiet, Um-
feld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 
- Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Kurorte / -gebiete- und Erholungsorte / -gebiete 
- Erholen 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- Landschaftsbild 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei drei Kriterien (Kurorte / -gebiete- und Erholungsorte / -gebiete, schutzwürdige Böden, Kultur-
landschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen Böden 
durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 des 
Umweltberichts). 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-LIEN-003-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Lienen 
1.03 Größe / Länge ca. 4 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB), Schutz 
der Landschaft und landschaftsorientierte Er-
holung 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerfläche, Grünland, Baumreihe, Kleinge-
hölz, Graben, Fließgewässer mit Gehölz-
saum, Wohnbebauung 

1.07 Vorbelastungen geschlossene Wohnsiedlungsfläche westlich 
bis nördlich unmittelbar angrenzend, Einzel-
höfe umliegend, Sportanlage östlich des Plan-
gebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

- Erholungsort: Lienen - Lienen ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Kur- und 
Erholungsgebieten 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

- ER-MS-79: Kulturlandschaft süd-
lich von Lienen (besondere Be-
deutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
lärmarmen Erholungsräumen mit herausra-
gender Bedeutung 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-

feld vorhanden 
nein nein nein 

2.06  planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09 
 

Biotopverbundflächen  - VB-MS-3813-004: Heckenland-
schaft zwischen Lienen und Kat-
tenvenne (besondere Bedeutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Biotopverbundflächen mit herausragender 
Bedeutung 

2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_05: Niederung der 
Oberen Ems (Greven/Ladber-
gen): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- Jelzebach (Plangebiet, Umfeld): 
ohne Bewertung 

- namenloses Fließgewässer (Um-
feld): ohne Bewertung 

ja ja nein,- kein berichtpflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

Bestand: 
- überwiegend Grünfläche mit sehr 

hoher thermischer Ausgleichs-
funktion 

- im Süden Grünfläche mit hoher 
thermischer Ausgleichsfunktion 

- im Nordosten randlich Siedlung 
mit günstiger thermischer Situa-
tion 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- im Nordwesten randlich Siedlung 

mit weniger günstiger thermischer 
Situation 

Planungsempfehlungen: 
- im Nordwesten randlich Klima-

wandel-Vorsorgebereich Klasse 3 
2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-K 6.10: R. Ladbergen-Ost-
bevern-Telgte (Plangebiet, Um-
feld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 
- Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Kurorte / -gebiete- und Erholungsorte / -gebiete  
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
- Erholen 
- Biotopverbundflächen 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei drei Kriterien (Kurorte / -gebiete- und Erholungsorte / -gebiete, klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume, Kulturlandschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich einge-
schätzt werden. 
 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenan-
teils an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpas-
sung von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-LIEN-004-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Lienen 
1.03 Größe / Länge ca. 10 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Grünland, Gehölz, Baumreihe, Stillgewässer, 
Graben 

1.07 Vorbelastungen B 475 nördlich, K 10 westlich, Bahntrasse öst-
lich des Plangebietes, geschlossene Wohn-
siedlungsfläche teilweise unmittelbar angren-
zend, Industrie- und Gewerbeflächen umlie-
gend, zwei Funkmasten östlich des Plange-
bietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vor-kom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.06  planungsrelevante Arten 

(Tiere, Pflanzen) 
weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_05: Niederung der 
Oberen Ems (Greven/Ladber-
gen):  
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15  Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- drei namenlose Fließgewässer 
(Umfeld): ohne Bewertung 

nein ja nein,- kein berichtpflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

Bestand: 
- randlich kleinflächig Grünfläche 

mit hoher thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- nahezu vollflächig Grünfläche mit 
geringer thermischer Ausgleichs-
funktion 

- randlich kleinflächig Siedlung mit 
günstiger thermischer Situation 

- randlich kleinflächig Siedlung mit 
weniger günstiger thermischer Si-
tuation 

Planungsempfehlungen: 
- im Nordosten randlich sehr klein-

flächig Klimawandel-Vorsorgebe-
reich Klasse 3 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-K 6.10: R. Ladbergen-Ost-
bevern-Telgte (Umfeld) 

nein ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen 
und / oder Betroffenheit von Objekten, Or-
ten, Sichtbeziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- Kulturlandschaft 
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4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei keinem Kriterium erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkun-
gen schutzgutübergreifend als nicht erheblich eingeschätzt werden. 
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ST-LOTT-001-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Lotte 
1.03 Größe / Länge ca. 3 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, 
Schutz der Landschaft und landschaftsorien-
tierte Erholung 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Wald 

1.07 Vorbelastungen geschlossene Wohnsiedlungsfläche südwest-
lich unmittelbar angrenzend, Einzelhöfe um-
liegend, Hochspannungstrasse nordwestlich, 
Bahntrasse südwestlich des Plangebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen - Lage außerhalb aktueller Flug-
lärmzonen (Lärmschutzgebiete) 

- BAB A1 im Umfeld 

nein ja ja,- Plangebiet liegt nicht in einer aktuellen 
Fluglärmzone; aber Vorkommen einer stark 
emittierenden Planfestlegung im Umfeld 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.05 Naturschutzgebiete - ST-091: NSG Sumpfwiesen am 
Küsterkamp (Umfeld) 

nein ja ja-, keine Flächeninanspruchnahme eines 
NSG; aber Vorkommen eines NSG im Um-
feld 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.06  planungsrelevante Arten 

(Tiere, Pflanzen) 
weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Plaggenesch (bf5_ap) (sehr hohe 

Funktionserfüllung) 
- Podsol-Regosol (bf4_bx) (hohe 

Funktionserfüllung) 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 
sehr hoher Funktionserfüllung 

2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 
Heilquellenschutzgebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENI_36_03: Hase links Festge-
stein: 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- DE_NRW_362_0: Düte (Umfeld): 
ökologischer Zustand / Potenzial: 
unbefriedigend, künstlich verän-
dert 
chemischer Zustand: nicht gut 

nein ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- im Norden randlich Grünfläche 
mit hoher thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- nahezu vollflächig Grünfläche mit 
geringer thermischer Ausgleichs-
funktion 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- NTP-012: Naturpark TERRA.vita 
- LSG-3613-0002: LSG-Dütetal 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR von mehr als 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Wohnen 
- Naturschutzgebiete 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 
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4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei drei Kriterien (Wohnen, Naturschutzgebiet, schutzwürdige Böden) erhebliche Umweltauswir-
kungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen Böden 
durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 des 
Umweltberichts). 
 

 



Regionalplan Münsterland 
Umweltbericht 

 

 

 Seite 1 

ST-LOTT-005b-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Lotte 
1.03 Größe / Länge ca. 12 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB), Straßen 
für den vorwiegend überregionalen und regio-
nalen Verkehr 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Grünland, kleinere Gehölzstruk-
turen, kleineres Fließgewässer, Einzelhof 

1.07 Vorbelastungen L 501 südlich, L 597 und K 25 sowie 
Bahntrasse nördlich des Plangebietes, ge-
schlossene Wohnsiedlungsfläche östlich teils 
unmittelbar angrenzend, Einzelhöfe im Plan-
gebiet und umliegend, Industrie und Gewer-
befläche nordöstlich des Plangebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen - Lage außerhalb aktueller Flug-
lärmzonen (Lärmschutzgebiete) 

- BAB°A1 und BAB°A30 mit Kreuz 
Lotte/Osnabrück und AS Lotte 
(BAB 30) im Umfeld 

nein ja ja,- Plangebiet liegt nicht in einer aktuellen 
Fluglärmzone; aber Vorkommen einer stark 
emittierenden Planfestlegung im Umfeld 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 



Regionalplan Münsterland 
Umweltbericht 

 

 

 Seite 2 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-

feld vorhanden 
nein nein nein 

2.06 

 

planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

- Steinkauz (Umfeld) nein ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme in Be-
reichen mit verfahrenskritischen Vorkommen 
planungsrelevanter Arten; keine verfahrens-
kritischen Vorkommen planungsrelevanter 
Arten im Umfeld 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENI_36_03: Hase links Festge-
stein: 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15  Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- namenloses Gewässer (Umfeld): 
ohne Bewertung 

nein ja nein,- kein berichtpflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- vereinzelt kleinflächig Grünfläche 
mit hoher thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- nahezu vollflächig Grünfläche mit 
geringer thermischer Ausgleichs-
funktion 

- vereinzelt kleinflächig Siedlung 
mit weniger günstiger thermischer 
Situation 

ja --- nein,- kein Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 
- Straßen für den vorwiegend überregionalen und regionalen Verkehr 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Wohnen 
- planungsrelevante Arten 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
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4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich des Kriteriums ‚Wohnen‘ sind erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten. In der schutzgutübergreifenden Gesamtbewertung für diesen Bereich führt dies 
aufgrund der geringeren Gewichtung dieses Kriteriums insgesamt nicht zu erheblichen Umweltauswirkungen. 
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ST-METE-004-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Metelen 
1.03 Größe / Länge ca. 10 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB), Waldbe-
reiche, Schutz der Landschaft und land-
schaftsorientierte Erholung 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerfläche, Wald, Gärtnerei 

1.07 Vorbelastungen B 70 und K 59 südlich des Plangebietes, ge-
schlossene Wohnsiedlungsfläche westlich un-
mittelbar angrenzend, Einzelhöfe umliegend, 
Industrie- und Gewerbefläche westlich sowie 
östlich, Kläranlage nördlich des Plangebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.06  planungsrelevante Arten 

(Tiere, Pflanzen) 
weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09 

 

Biotopverbundflächen  - VB-MS-3809-104: Ossenbach- 
und Strootbachaue östlich der 
Vechte (besondere Bedeutung) 

- VB-MS-3809-103: Vechteaue 
zwischen Metelen und Langen-
horst (herausragende Bedeutung) 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Biotopver-
bundflächen mit herausragender Bedeutung 

2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Plaggenesch (bf4_ap) (hohe 

Funktionserfüllung) 
- Anmoorgley (bf5_bg) (sehr hohe 

Funktionserfüllung) 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 
sehr hoher Funktionserfüllung 

2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 
Heilquellenschutzgebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_928_07_1: Niederung der 
Vechte: 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- DE_NRW_9286_154664: Vechte 
(Umfeld): 
ökologischer Zustand / Potenzial: 
unbefriedigend, künstlich verän-
dert 
chemischer Zustand: nicht gut 

- Strootbach (Umfeld): ohne Be-
wertung 

nein ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

Bestand: 
- im Norden Grünfläche mit hoher 

thermischer Ausgleichsfunktion 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- im Süden Grünfläche mit geringer 

thermischer Ausgleichsfunktion 
- im Norden kleinflächig Siedlung 

mit ungünstiger thermischer Situ-
ation 

Planungsempfehlungen: 
- im Osten randlich Einzugsgebiet 

von Kaltluftleitbahnen überregio-
naler Bedeutung mit hoher Pro-
duktivität 

2.17  klimarelevante Böden - Anmoorgley (bf4_k2)  ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von klimarele-
vanten Böden 

2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-
holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-K 410: Haddorf - Welbecken 
– Metelen (Plangebiet, Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 
- Waldbereiche 
- Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 

zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 
Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 
Darüber hinaus kann die minimale Inanspruchnahme einer Biotopverbundfläche herausragender Bedeu-
tung im nördlichen Randbereich des Plangebietes durch eine Aussparung des entsprechenden Bereichs 
auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ggf. vermieden werden. 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Biotopverbundflächen 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- klimarelevante Böden 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Die sehr kleinflächige Betroffenheit der Biotopverbundfläche mit herausragender Bedeutung liegt im äußersten Norden des Plangebiets. Eine Flächeninanspruch-
nahme kann durch Aussparung des betroffenen Bereiches bei der Konkretisierung der Planung auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen vermieden 
werden. 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind demnach voraussichtlich bei zwei Kriterien (schutzwürdige Böden / klimarelevante Böden, Kulturlandschaft) er-
hebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen Böden 
durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 des 
Umweltberichts). 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-METT-001-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Mettingen 
1.03 Größe / Länge ca. 21 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB), Schutz 
der Landschaft und landschaftsorientierte Er-
holung, Straßen für den vorwiegend überregi-
onalen und regionalen Verkehr 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Grünland, kleinere Fließgewäs-
ser, kleinere Gehölzstrukturen, Wohnbebau-
ung, Einzelhöfe 

1.07 Vorbelastungen L 796 quert das Plangebiet, geschlossene 
Wohnsiedlungsfläche südlich unmittelbar an-
grenzend, Einzelhöfe im Plangebiet sowie 
umliegend, Sportpark östlich des Plangebie-
tes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

- Erholungsort: Mettingen ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Kur- und 
Erholungsgebieten 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

- ER-MS-58: Niederungslandschaft 
Recke-Westerkappeln-Mettingen 
(besondere Bedeutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
lärmarmen Erholungsräumen mit heraus-ra-
gender Bedeutung 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-

feld vorhanden 
nein nein nein 

2.06 

 

planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

- Steinkauz (Plangebiet, Umfeld) ja ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme in Be-
reichen mit verfahrenskritischen Vorkommen 
planungsrelevanter Arten; keine verfahrens-
kritischen Vorkommen planungsrelevanter 
Arten im Umfeld 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09 
 

Biotopverbundflächen  - VB-MS-3612-002: Nebenbachtä-
ler der Recker Aa (besondere Be-
deutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Biotopverbundflächen mit herausragender 
Bedeutung 

2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Plaggenesch (bf5_ap) (sehr hohe 

Funktionserfüllung) 
- Plaggenesch (bf4_ap) (hohe 

Funktionserfüllung) 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 
sehr hoher Funktionserfüllung 

2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 
Heilquellenschutzgebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 
 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENI_3_03: Große Aa: 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- Mettinger Mühlenbach (Plange-
biet, Umfeld): ohne Bewertung 

- namenloses Gewässer (Plange-
biet, Umfeld): ohne Bewertung 

- Ölmühlenbach (Umfeld): ohne 
Bewertung 

ja ja nein,- kein berichtpflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

Bestand: 
- im Westen und Süden Grünfläche 

mit hoher thermischer Aus-
gleichsfunktion 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 



Regionalplan Münsterland 
Umweltbericht 

 

 

 Seite 3 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- im Südosten Grünfläche mit mitt-

lerer thermischer Ausgleichsfunk-
tion 

- großflächig Grünfläche mit gerin-
ger thermischer Ausgleichsfunk-
tion 

- vereinzelt kleinflächig Siedlung 
mit günstiger thermischer Situa-
tion 

- vereinzelt kleinflächig Siedlung 
mit weniger günstiger thermischer 
Situation 

Planungsempfehlungen: 
- großflächig Einzugsgebiet von 

Kaltluftleitbahnen mit hoher Be-
deutung 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- UZVR 1-5 qkm ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR von mehr als 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 
- Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung 
- Straßen für den vorwiegend überregionalen und regionalen Verkehr 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  

Alternativen 
Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Erholungsorte  
- Erholen 
- planungsrelevante Arten 
- Biotopverbundflächen 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei zwei Kriterien (Erholungsorte, schutzwürdige Böden) erhebliche Umweltauswirkungen zu er-
warten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen Böden 
durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 des 
Umweltberichts). 
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ST-METT-002-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Mettingen 
1.03 Größe / Länge ca. 16 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB), Schutz 
der Landschaft und landschaftsorientierte Er-
holung, Straßen für den vorwiegend überregi-
onalen und regionalen Verkehr 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, lineare Gehölzstrukturen, 
Wohnbebauung, Einzelhöfe 

1.07 Vorbelastungen L 796 quert das Plangebiet, geschlossene 
Wohnsiedlungsfläche nördlich unmittelbar an-
grenzend, Einzelhöfe im Plangebiet sowie 
umliegend 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

- Erholungsort: Mettingen ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Kur- und 
Erholungsgebieten 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

- ER-MS-58: Niederungslandschaft 
Recke-Westerkappeln-Mettingen 
(besondere Bedeutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
lärmarmen Erholungsräumen mit herausra-
gender Bedeutung 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-

feld vorhanden 
nein nein nein 

2.06  planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Braunerde-Parabraunerde 

(bf5_ff) (sehr hohe Funktionser-
füllung) 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 
sehr hoher Funktionserfüllung 

2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 
Heilquellenschutzgebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_17: Karbon des Schaf-
berges (Plangebiet, Umfeld): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

- DENW_3_18: Nordosthang des 
Schafberges (Umfeld): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15  Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- Mettinger Mühlenbach (Umfeld): 
ohne Bewertung 

nein ja nein,- kein berichtpflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

Bestand:  
- im Westen Grünfläche mit hoher 

thermischer Ausgleichsfunktion 
- überwiegend Grünfläche mit ge-

ringer thermischer Ausgleichs-
funktion 

- vereinzelt kleinflächig Siedlung 
mit günstiger Situation 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 



Regionalplan Münsterland 
Umweltbericht 

 

 

 Seite 3 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- vereinzelt kleinflächig Siedlung 

mit weniger günstiger Situation 
Planungsempfehlungen: 
- großflächig Einzugsgebiet von 

Kaltluftleitbahnen mit hoher Be-
deutung 

2.17  klimarelevante Böden - Braunerde-Parabraunerde 
(bf4_2m) 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von klimarele-
vanten Böden 

2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-
holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- NTP-012: Naturpark TERRA.vita ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR von mindestens 10-50 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild - LBE-IV-002-O3: Wald-Offenland-
Mosaik Schafbergplatte (beson-
dere Bedeutung) (Plangebiet, 
Umfeld) 

ja ja nein-, keine Flächeninanspruchnahme von 
Landschaftsbildeinheiten mit herausragen-
der Bedeutung; kein Vorkommen von Land-
schaftsbildeinheiten mit herausragender Be-
deutung im Umfeld 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-K 1.6: Schafbergplatte bei 
Ibbenbüren (Plangebiet, Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 
- Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung 
- Straßen für den vorwiegend überregionalen und regionalen Verkehr, Bestand 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 

auf nachfolgenden Planebenen 
Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Erholungsorte 
- Erholen 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- klimarelevante Böden 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Landschaftsbild 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei drei Kriterien (Erholungsorte, schutzwürdige Böden / klimarelevante Böden, Kulturlandschaft) 
erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen Böden 
durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 des 
Umweltberichts). 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-NEUE-002-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Neuenkirchen 
1.03 Größe / Länge ca. 9 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, Be-
reiche für den Gewässerschutz, Waldbereiche 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Grünland, Wald, Fließgewäs-
ser, Wohnbebauung 

1.07 Vorbelastungen K 60 nordöstlich, geschlossene Wohnsied-
lungsflächen östlich angrenzend, Einzelhöfe 
im Plangebiet sowie umliegend 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.06 

 

planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

- Steinkauz (Umfeld) nein ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme in Be-
reichen mit verfahrenskritischen Vorkommen 
planungsrelevanter Arten, keine verfahrens-
kritischen Vorkommen planungsrelevanter 
Arten im Umfeld 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
- festgesetztes WSG Offlum Zone 

IIIA 
- festgesetztes WSG Offlum Zone 

IIIB 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme inner-
halb festgesetzter Schutzzonen I und II von 
Wasserschutzgebieten 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_928_07_1: Niederung der 
Vechte: 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15  Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- Offlumer Rhin (Plangebiet, Um-
feld): ohne Bewertung 

ja ja nein,- kein berichtspflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- überwiegend Grünfläche mit sehr 
hoher thermischer Ausgleichs-
funktion 

- im Norden Grünfläche mit hoher 
thermischer Ausgleichsfunktion 

- vereinzelt Siedlung mit günstiger 
thermischer Situation  

- im Süden und Osten kleinflächig 
Siedlung mit weniger günstiger 
thermischer Situation 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild - LBE-IIIa-005-O: Wald-Offenland-
Mosaik des Münsterländer Haupt-
kiessandzuges (besondere Be-
deutung) (Plangebiet, Umfeld) 

ja ja nein-, keine Flächeninanspruchnahme von 
Landschaftsbildeinheiten mit herausragen-
der Bedeutung; kein Vorkommen von Land-
schaftsbildeinheiten mit herausragender Be-
deutung im Umfeld 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-D 4.1: Gronau, Ochtrup, 
Wettringen, Neuenkirchen, 
Rheine (Plangebiet, Umfeld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Plangebiet, 
Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Bereiche für den Gewässerschutz 
- Waldbereiche 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- planungsrelevante Arten 
- Wasserschutzgebiete 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- Landschaftsbild 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei zwei Kriterien (klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume, Kulturlandschaft) erhebliche 
Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-NEUE-004-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Neuenkirchen 
1.03 Größe / Länge ca. 8 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB), Bereiche 
für den Gewässerschutz, Straßen für den vor-
wiegend überregionalen und regionalen Ver-
kehr 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, kleinere Gehölzstrukturen 

1.07 Vorbelastungen L 583 quert das Plangebiet randlich, ge-
schlossene Wohnsiedlungsflächen südlich an-
grenzend, Einzelhöfe umliegend 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.06  planungsrelevante Arten 

(Tiere, Pflanzen) 
weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
- festgesetztes WSG St. Arnold/ 

Neuenkirchen Zone III 
ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme inner-

halb festgesetzter Schutzzonen I und II von 
Wasserschutzgebieten 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_04: Niederung der 
Oberen Ems (Emsdetten/ 
Saerbeck) (Plangebiet, Umfeld): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

- DENW_928_07_1: Niederung der 
Vechte (Umfeld): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15  Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- im Osten kleinflächig Grünfläche 
mit höchster thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- fast vollflächig Grünfläche mit 
sehr hoher thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- kleinflächig Grünfläche mit hoher 
thermischer Ausgleichsfunktion 

- im Süden Siedlung mit günstiger 
thermischer Situation  

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild - LBE-IIIa-005-O: Wald-Offenland-
Mosaik des Münsterländer Haupt-
kiessandzuges (besondere Be-
deutung) (Plangebiet, Umfeld) 

ja ja nein-, keine Flächeninanspruchnahme von 
Landschaftsbildeinheiten mit herausragen-
der Bedeutung; kein Vorkommen von Land-
schaftsbildeinheiten mit herausragender Be-
deutung im Umfeld 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-D 4.1: Gronau, Ochtrup, 
Wettringen, Neuenkirchen, 
Rheine (Plangebiet, Umfeld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Plangebiet, 
Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 
- Bereiche für den Gewässerschutz 
- Straßen für den vorwiegend überregionalen und regionalen Verkehr 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Wasserschutzgebiete 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
- Grundwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- Landschaftsbild 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei zwei Kriterien (klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume, Kulturlandschaft) erhebliche 
Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-NORD-001-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Nordwalde 
1.03 Größe / Länge ca. 15 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Grünland, kleiner Waldbereich, 
lineare Gehölzstrukturen, Siedlungflächen 

1.07 Vorbelastungen geschlossene Wohnsiedlungsflächen östlich, 
Bahntrasse westlich des Plangebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

- ER-MS-74: Agrarlandschaft öst-
lich von Borghorst (besondere 
Bedeutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
lärmarmen Erholungsräumen mit herausra-
gender Bedeutung 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-

feld vorhanden 
nein nein nein 

2.06  planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_13: Münsterländer 
Oberkreide (Altenberge/Aschen-
berg) 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- Langemeersbach (Umfeld): ohne 
Bewertung 

- 2 namenlose Fließgewässer (Um-
feld): ohne Bewertung 

nein ja nein,- kein berichtspflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

Bestand 
- überwiegend Grünfläche mit ho-

her thermischer Ausgleichsfunk-
tion 

- im Norden Grünfläche mit gerin-
ger thermischer Ausgleichsfunk-
tion 

- vereinzelt kleinflächig Siedlung 
mit weniger günstiger thermischer 
Situation 

Planungsempfehlungen: 
- im Norden großflächig Kaltluftleit-

bahn mit hoher Priorität  

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- nahezu vollflächig Einzugsgebiet 

von Kaltluftleitbahnen mit mittle-
rer Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- UZVR >5-10 qkm ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR von mehr als 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-K 5.5: Raum Wettringen – 
Albachten (Plangebiet, Umfeld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Plangebiet, 
Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Erholen 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich des Kriteriums ‚Kulturlandschaft‘ sind erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten. In der schutzgutübergreifenden Gesamtbewertung für diesen Bereich 
führt dies aufgrund der geringeren Gewichtung dieses Kriteriums insgesamt nicht zu erheblichen Umweltauswirkungen. 
 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-NORD-002b-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Nordwalde 
1.03 Größe / Länge ca. 20 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB), Straße für 
den vorwiegend überregionalen und regiona-
len Verkehr 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Grünland, Fließgewässer, klei-
nere Gehölzstrukturen, Wohnbebauung 

1.07 Vorbelastungen L 559 quert das Plangebiet, geschlossene 
Wohnsiedlungsflächen südöstlich unmittelbar 
angrenzend, Sportanlage östlich des Plange-
bietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

- ER-MS-74: Agrarlandschaft öst-
lich von Borghorst (besondere 
Bedeutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
lärmarmen Erholungsräumen mit herausra-
gender Bedeutung 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-

feld vorhanden 
nein nein nein 

2.06  planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09 
 

Biotopverbundflächen  - VB-MS-3810-019: Parkland-
schaftsbereiche und Bachauen 
bei Nordwalde (besondere Be-
deutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Biotopverbundflächen mit herausragender 
Bedeutung 

2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden  - Plaggenesch (bf4_ap) (hohe 

Funktionserfüllung) 
ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 

Böden mit sehr hoher Funktionserfüllung 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_04: Niederung der 
Oberen Ems (Emsdet-
ten/Saerbeck): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

- DENW_3_13: Münsterländer 
Oberkreide (Altenberge/Aschen-
berg): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- Langemeersbach (Plangebiet, 
Umfeld): ohne Bewertung 

- namenloses Fließgewässer (Um-
feld): ohne Bewertung 

ja ja nein,- kein berichtspflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

Bestand 
- zentral Grünfläche mit hoher ther-

mischer Ausgleichsfunktion 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- überwiegend Grünfläche mit ge-

ringer thermischer Ausgleichs-
funktion 

- im Nordosten kleinflächig Sied-
lung mit günstiger thermischer Si-
tuation 

- vereinzelt kleinflächig Siedlung 
mit weniger günstiger thermischer 
Situation 

Planungsempfehlungen: 
- in den westlichen Randbereichen 

kleinflächig Kaltluftleitbahn mit 
hoher Priorität  

- im Nordwesten Einzugsgebiet 
von Kaltluftleitbahnen mit mittle-
rer Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- UZVR >5-10 qkm ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR von mehr als 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-K 5.5: Raum Wettringen – 
Albachten (Plangebiet, Umfeld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Plangebiet, 
Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche  
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 
- Straße für den vorwiegend überregionalen und regionalen Verkehr 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Erholen 
- Biotopverbundflächen 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich des Kriteriums ‚Kulturlandschaft‘ sind erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten. In der schutzgutübergreifenden Gesamtbewertung für diesen Bereich 
führt dies aufgrund der geringeren Gewichtung dieses Kriteriums insgesamt nicht zu erheblichen Umweltauswirkungen. 
 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-OCHT-001-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Ochtrup 
1.03 Größe / Länge ca. 29 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB), Schutz 
der Landschaft & landschaftsorientierte Erho-
lung, Straßen für den vorwiegend überregio-
nalen und regionalen Verkehr, Fließgewässer 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Grünland, Baumreihen, Feldge-
hölz, Einzelbäume, Einzelhöfe, Teich, Fließ-
gewässer 

1.07 Vorbelastungen L582 quert das Plangebiet, geschlossene 
Wohnsiedlungsfläche südlich unmittelbar an-
grenzend, Industrie- und Gewerbefläche öst-
lich, Einzelhöfe im Plangebiet und umliegend 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

- ER-MS-02: Die Brechte nördlich 
von Ochtrup (herausragende Be-
deutung) 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von lärmar-
men Erholungsräumen mit herausragender 
Bedeutung 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vor-kom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-

feld vorhanden 
nein nein nein 

2.06  planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09 
 

Biotopverbundflächen  - VB-MS-3708-102: Parklandschaft 
nördlich von Ochtrup (besondere 
Bedeutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Biotopverbundflächen mit herausragender 
Bedeutung 

2.10 
 

schutzwürdige Biotope - BK-3709-0105: Feuchtgebiet an 
der Bollhorststraße (lokale Be-
deutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
schutzwürdigen Biotopen, welche NSG-wür-
dig oder mindestens regional bedeutsam 
sind 

2.11 Boden schutzwürdige Böden - Pseudogley (bf5_bs) (sehr hohe 
Funktionserfüllung) 

- Plaggenesch (bf4_ap) (hohe 
Funktionserfüllung) 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 
sehr hoher Funktionserfüllung 

2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 
Heilquellenschutzgebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_928_10: Ochtruper Sat-
tel: 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- DE_NRW_9286322_5076: Lam-
bertigraben Plangebiet, Umfeld): 
ökologischer Zustand / Potenzial: 
schlecht, künstlich verändert 
chemischer Zustand: nicht gut 

- Fartbach (Plangebiet, Umfeld): 
ohne Bewertung 

- namenloses Fließgewässer 
(Plangebiet, Umfeld): ohne Be-
wertung 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-

sche Ausgleichsräume 
- mittig großflächig Grünfläche mit 

sehr hoher thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- überwiegend Grünfläche mit ho-
her thermischer Ausgleichsfunk-
tion 

- im Osten großflächig Grünfläche 
mit mittlerer und geringer thermi-
scher Ausgleichsfunktion sowie 
Siedlung mit günstiger thermi-
scher Situation 

- vereinzelt kleinflächig Siedlung 
mit weniger günstiger thermischer 
Situation 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden - Pseudogley (bf4_k1) ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von klimarele-
vanten Böden 

2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-
holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB D 4.1: Gronau, Ochtrup, 
Wettringen, Neuenkirchen, 
Rheine (Plangebiet, Umfeld) 

- KLB K 4.2: Raum nördlich Och-
trup (Plangebiet, Umfeld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Plangebiet, 
Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 
- Schutz der Landschaft & landschaftsorientierte Erholung 
- Straßen für den vorwiegend überregionalen und regionalen Verkehr 
- Fließgewässer 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Erholen 
- Biotopverbundfläche 
- schutzwürdige Biotope 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- klimarelevante Böden 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Die Betroffenheit der geschützten Böden / klimarelevanten Böden liegt im äußersten Südosten des Plangebiets. Eine Flächeninanspruchnahme kann durch Ausspa-
rung des betroffenen Bereiches bei der Konkretisierung der Planung auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen vermieden werden. 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind demnach voraussichtlich bei drei Kriterien (Erholen, klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume, Kultur-
landschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
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Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenan-
teils an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpas-
sung von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-OCHT-002b-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Ochtrup 
1.03 Größe / Länge ca. 21 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB), Straßen 
für den vorwiegend überregionalen und regio-
nalen Verkehr, Schienenwege für den überre-
gionalen und regionalen Verkehr 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Grünland, Baumreihen, Feldge-
hölz, Einzelhöfe, Regenrückhaltebecken, 
Fließgewässer, Spielplatz 

1.07 Vorbelastungen L582 quert das Plangebiet, B54 südlich, Klär-
werk östlich, Industrie- und Gewerbefläche 
nördlich, Funkturm südlich des Plangebietes, 
geschlossene Wohnsiedlungsfläche nördlich 
und westlich, Bahntrasse östlich unmittelbar 
angrenzend, Einzelhöfe im Plangebiet und 
südlich 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vor-kom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-

feld vorhanden 
nein nein nein 

2.06 

 

planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

- Bartfledermäuse (Umfeld) 
- Fransenfledermaus (Umfeld) 
- Großes Mausohr (Umfeld) 
- Teichfledermaus (Umfeld) 
- Wasserfledermaus (Umfeld) 

nein ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme in Be-
reichen mit verfahrenskritischen Vorkommen 
planungsrelevanter Arten; keine verfahrens-
kritischen Vorkommen planungsrelevanter 
Arten im Umfeld 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Plaggenesch (bf5_ap) (sehr hohe 

Funktionserfüllung) 
ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 

sehr hoher Funktionserfüllung 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_928_10: Ochtruper Sat-
tel: 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15  Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- Kuhrietsbach (Plangebiet, Um-
feld): ohne Bewertung 

ja ja nein,- kein berichtspflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- im Westen kleinflächig Grünflä-
che mit höchster thermischer 
Ausgleichsfunktion 

- im Nordosten sowie im Westen 
kleinflächig Grünfläche mit hoher 
thermischer Ausgleichsfunktion 

- überwiegend Grünfläche mit mitt-
lerer thermischer Ausgleichsfunk-
tion 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- mittig großflächig Grünfläche mit 

geringer thermischer Ausgleichs-
funktion  

- vereinzelt kleinflächig Siedlung 
mit weniger günstiger thermischer 
Situation 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- UZVR < 1 qkm ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR von mindestens 10-50 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB D 4.1: Gronau, Ochtrup, 
Wettringen, Neuenkirchen, 
Rheine (Plangebiet, Umfeld) 

- KLB K 4.9: Raum südlich von 
Heek (Umfeld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Plangebiet, 
Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 
- Straßen für den vorwiegend überregionalen und regionalen Verkehr 
- Schienenwege für den überregionalen und regionalen Verkehr 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 

zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 
Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- planungsrelevante Arten 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei drei Kriterien (schutzwürdige Böden, klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume, 
Kulturlandschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen 
Böden durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 
des Umweltberichts). 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenan-
teils an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpas-
sung von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-RHEI-001-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Rheine 
1.03 Größe / Länge ca. 68 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Grünland, Einzelhof, kleinere 
Gehölzstrukturen, Sportplätze 

1.07 Vorbelastungen L 593 südlich des Plangebietes, K 68 quert 
das Plangebiet, geschlossene Wohnsied-
lungsflächen südlich, westlich und nördlich 
unmittelbar angrenzend, Sportanlage nord-
westlich sowie östlich, Gewerbegebiet nörd-
lich unmittelbar angrenzend, Gärtnerei südlich 
des Plangebietes, Funkmast im Plangebiet, 
Einzelhöfe im Plangebiet sowie umliegend, 
Dortmund-Ems-Kanal nordöstlich des Plange-
bietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen - BAB A30 mit AS Rheine im Um-
feld 

nein ja ja,- Plangebiet liegt nicht innerhalb aktueller 
Fluglärmzonen, aber Vor-kommen von stark 
emittierenden Planfestlegungen im Umfeld 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.06  planungsrelevante Arten 

(Tiere, Pflanzen) 
weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Plaggenesch (bf5_ap) (sehr hohe 

Funktionserfüllung) 
ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 

sehr hoher Funktionserfüllung 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_02: Plantlünner Sand-
ebene (Mitte): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

- DENW_3_20: Thieberg bei 
Rheine: 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- Moosgraben (Umfeld): ohne Be-
wertung 

- Paschenaugraben (Plangebiet, 
Umfeld): ohne Bewertung 

- Dortmund-Ems-Kanal (Umfeld): 
ohne Bewertung 

ja ja nein,- kein berichtspflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- im Westen Grünfläche mit sehr 
hoher thermischer Ausgleichs-
funktion 

- im Nordwesten kleinflächig Grün-
fläche mit höchster thermischer 
Ausgleichsfunktion 

- im Westen Grünfläche mit hoher 
thermischer Ausgleichsfunktion  

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- zentral Grünfläche mit mittlerer 

thermischer Ausgleichsfunktion  
- im Osten Grünfläche mit geringer 

thermischer Ausgleichsfunktion  
- vereinzelt kleinflächig Siedlung 

mit günstiger und weniger günsti-
ger thermischer Situation 

2.17  klimarelevante Böden - Plaggenesch (bf4_2m) ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von klimarele-
vanten Böden 

2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-
holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- UZVR < 1 qkm ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR von mindestens 10-50 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB D 4.1: Gronau, Ochtrup, 
Wettringen, Neuenkirchen, 
Rheine (Plangebiet, Umfeld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Plangebiet, 
Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 



Regionalplan Münsterland 
Umweltbericht 

 

 

 Seite 4 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 

auf nachfolgenden Planebenen 
Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Wohnen 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- klimarelevante Böden 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei vier Kriterien (Wohnen, schutzwürdige Böden / klimarelevante Böden, klimatische und lufthy-
gienische Ausgleichsräume, Kulturlandschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich ein-
geschätzt werden. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen Böden 
durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 des 
Umweltberichts). 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-RHEI-003-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Rheine 
1.03 Größe / Länge ca. 35 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB) 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Grünland, Einzelhöfe, Baumrei-
hen, Einzelbäume 

1.07 Vorbelastungen geschlossene Wohnsiedlungsflächen westlich 
und südlich, L501 südlich angrenzend, 
Bahntrasse südlich, Industrie- und Gewerbe-
fläche südöstlich, K68 nordöstlich und L593 
nördlich des Plangebietes, Einzelhöfe im 
Plangebiet sowie nördlich und östlich  

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen - BAB A30 im Umfeld nein ja ja,- Plangebiet liegt nicht innerhalb aktueller 
Fluglärmzonen, aber Vorkommen von stark 
emittierenden Planfestlegungen im Umfeld 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.06  planungsrelevante Arten 

(Tiere, Pflanzen) 
weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Plaggenesch (bf5_ap) (sehr hohe 

Funktionserfüllung) 
- Braunerde-Rendzina (bf5_bx) 

(sehr hohe Funktionserfüllung) 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 
sehr hoher Funktionserfüllung 

2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 
Heilquellenschutzgebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_02: Plantlünner Sand-
ebene (Mitte): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

- DENW_3_04: Niederung der 
Oberen Ems (Emsdet-
ten/Saerbeck): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

- DENW_3_20: Thieberg bei 
Rheine : 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15  Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- im Süden großflächig Grünfläche 
mit sehr hoher thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- im Norden großflächig Grünfläche 
mit hoher thermischer Aus-
gleichsfunktion 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- mittig großflächig Grünfläche mit 

hoher thermischer Ausgleichs-
funktion sowie vereinzelt kleinflä-
chig Siedlung mit günstiger ther-
mischer Situation 

2.17  klimarelevante Böden - Plaggenesch (bf4_2m) ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von klimarele-
vanten Böden 

2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-
holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- UZVR < 1 qkm ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR von mindestens 10-50 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB D 4.1: Gronau, Ochtrup, 
Wettringen, Neuenkirchen, 
Rheine (Plangebiet, Umfeld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
- Wohnen 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- klimarelevante Böden 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei vier Kriterien (Wohnen, schutzwürdige Böden / klimarelevante Böden, klimatische und lufthy-
gienische Ausgleichsräume, Kulturlandschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich ein-
geschätzt werden. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen Böden 
durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 des 
Umweltberichts). 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-RHEI-005-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Rheine 
1.03 Größe / Länge ca. 20 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Grünland, Einzelhöfe, Baumrei-
hen, Kleingehölz 

1.07 Vorbelastungen geschlossene Wohnsiedlungsflächen nördlich 
und östlich angrenzend, Einzelhöfe im Plan-
gebiet, B70 und K60 mit AS sowie Abgra-
bungsbereich (Gestein) westlich des Plange-
bietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.05 Naturschutzgebiete - ST-090: NSG Randelbachquelle 
(Umfeld) 

nein ja ja,- keine Flächeninanspruchnahme von 
NSG, aber Vorkommen von NSG im Umfeld 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- ST-093: NSG Waldhügel (Um-

feld) 
2.06  planungsrelevante Arten 

(Tiere, Pflanzen) 
weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Rendzina (bf5_bx) (sehr hohe 

Funktionserfüllung) 
ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 

sehr hoher Funktionserfüllung 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_20: Thieberg bei 
Rheine : 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15  Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- großflächig Grünfläche mit sehr 
hoher und hoher thermischer 
Ausgleichsfunktion 

- im Westen großflächig Siedlung 
mit weniger günstiger und klein-
flächig mit günstiger thermischer 
Situation 

- im Norden minimal Grünfläche 
mit höchster thermischer Aus-
gleichsfunktion und Siedlung mit 
günstiger thermischer Situation 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
- UZVR 1-5 qkm ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 

UZVR von mindestens 10-50 qkm 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB D 4.1: Gronau, Ochtrup, 
Wettringen, Neuenkirchen, 
Rheine (Plangebiet, Umfeld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Naturschutzgebiet 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Kulturlandschaft 

 



Regionalplan Münsterland 
Umweltbericht 

 

 

 Seite 4 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei vier Kriterien (Naturschutzgebiet, schutzwürdige Böden, klimatische und lufthygienische Aus-
gleichsräume, Kulturlandschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt wer-
den. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen Böden 
durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 des 
Umweltberichts). 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-RHEI-006-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Rheine 
1.03 Größe / Länge ca. 3 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerfläche 

1.07 Vorbelastungen L 593 westlich des Plangebietes, geschlos-
sene Wohnsiedlungsfläche östlich unmittelbar 
angrenzend sowie südwestlich des Plange-
bietes, Industrie- und Gewerbefläche süd-
westlich, Fläche gemischter Nutzung südlich 
des Plangebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

- FFH-Gebiet DE-3711-301: Ems-
aue (Umfeld) 

nein ja nein,- für das FFH-Gebiet „Emsaue“ ist eine 
FFH-Vorprüfung durchgeführt worden, wel-
che zu dem Ergebnis gekommen ist, dass 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
erhebliche Beeinträchtigungen im Zusam-
menhang mit der Planung des allgemeinen 
Siedlungsbereichs (Potenzialfläche) „ST-
RHEI-006-ASB-P“ auszuschließen sind 

2.05 Naturschutzgebiete - ST-079: NSG Emsaue (Nord) 
(Umfeld) 

nein ja ja-, keine Flächeninanspruchnahme eines 
NSG; aber Vorkommen eines NSG im Um-
feld 

2.06 

 

planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

- Bekassine (Umfeld) 
- Eisvogel (Umfeld) 
- Feldschwirl (Umfeld) 
- Flussregenpfeifer (Umfeld) 
- Flussuferläufer (Umfeld) 
- Gänsesäger (Umfeld) 
- Grauammer (Umfeld) 
- Großer Brachvogel (Umfeld) 
- Kiebitz (Umfeld) 
- Kleinspecht (Umfeld) 
- Krickente (Umfeld) 
- Kuckuck (Umfeld) 
- Löffelente (Umfeld) 
- Mittelspecht (Umfeld) 
- Nachtigall (Umfeld) 
- Neuntöter (Umfeld) 
- Pirol (Umfeld) 
- Rohrweihe (Umfeld) 
- Rotmilan (Umfeld) 
- Saatkrähe (Umfeld) 
- Schnatterente (Umfeld) 
- Schwarzkehlchen (Umfeld) 
- Schwarzspecht (Umfeld) 
- Silberreiher (Umfeld) 
- Steinkauz (Umfeld) 
- Tafelente (Umfeld) 
- Teichrohrsänger (Umfeld) 
- Uferschwalbe (Umfeld) 
- Wachtel (Umfeld) 
- Wachtelkönig (Umfeld) 

nein ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme in Be-
reichen mit verfahrenskritischen Vorkommen 
planungsrelevanter Arten, keine verfahrens-
kritischen Vorkommen planungsrelevanter 
Arten im Umfeld 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- Wasserralle (Umfeld) 
- Weißstorch (Umfeld) 
- Zwergtaucher (Umfeld) 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Podsol-Regosol (bf4_bx) (hohe 

Funktionserfüllung) 
ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 

Böden mit sehr hoher Funktionserfüllung 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_04: Niederung der 
Oberen Ems (Emsdet-
ten/Saerbeck): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15  Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- vollflächig Grünfläche mit sehr 
hoher thermischer Ausgleichs-
funktion 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild - LBE-IIIa-007-F: Emstal (heraus-
ragende Bedeutung) (Umfeld) 

nein ja ja,- keine Flächeninanspruchnahme einer 
Landschaftsbildeinheit mit herausragender 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- LBE-IIIa-009-O: Wald-Offenland-

Mosaik Waldreiches Dünengebiet 
bei Elte ("Elter Sand") (besondere 
Bedeutung) (Umfeld) 

Bedeutung, aber Vorkommen einer Land-
schaftsbildeinheit mit herausragender Be-
deutung im Umfeld 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-K 6.4: Emsaue bei Rheine 
(Umfeld) 

- KLB-K 6.5: Raum südlich Bever-
gern (Umfeld) 

- KLB-D 4.1: Gronau, Ochtrup, 
Wettringen, Neuenkirchen, 
Rheine (Plangebiet, Umfeld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- FFH-Gebiete 
- Naturschutzgebiete 
- planungsrelevante Arten 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- Landschaftsbild 
- Kulturlandschaft 
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4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Erhebliche Beeinträchtigungen sind für das Naturschutzgebiet nicht zu erwarten, da es im Umfeld des Plangebietes flächengleich mit dem FFH-Gebiet „Emsaue“ ist, 
für das eine FFH-Vorprüfung durchgeführt wurde. Im Ergebnis der Vorprüfung wurden Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes durch das Plangebiet ausgeschlossen, 
so dass auch keine erheblichen Umweltauswirkungen auf das betroffene Naturschutzgebiet zu erwarten sind.  
Auch die Umweltauswirkungen auf die ins westliche Umfeld des Plangebietes hineinragende Landschaftsbildeinheit mit herausragender Bedeutung wird als nicht 
erheblich eingeschätzt. Das Plangebiet wird von drei Seiten (so auch nach Westen hin) von bestehenden Siedlungsflächen umgrenzt, die die Wirkungen des Plange-
bietes bezogen auf das Landschaftsbild abschirmen. 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind demnach voraussichtlich bei zwei Kriterien (klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume, Kulturlandschaft) 
erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-RHEI-007-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Rheine 
1.03 Größe / Länge ca. 28 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, 
Waldbereiche 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Grünland, Einzelhöfe, Baumrei-
hen, Kleingehölz 

1.07 Vorbelastungen K77 quert das Plangebiet, geschlossene 
Wohnsiedlungsflächen westlich angrenzend, 
Einzelhöfe im Plangebiet sowie östlich und 
nördlich, Industrie- und Gewerbeflächen so-
wie K66 südlich, Hochspannungsleitungen 
nördlich des Plangebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.06  planungsrelevante Arten 

(Tiere, Pflanzen) 
weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Plaggenesch (bf5_ap) (sehr hohe 

Funktionserfüllung) 
ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 

sehr hoher Funktionserfüllung 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_04: Niederung der 
Oberen Ems (Emsdet-
ten/Saerbeck): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- DE_NRW_3378_0: Wambach 
(Umfeld): 
ökologischer Zustand / Potenzial: 
mäßig 
chemischer Zustand: nicht gut 

nein ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- im Süden kleinflächig Grünfläche 
mit höchster und sehr hoher ther-
mischer Ausgleichsfunktion 

- überwiegend Grünfläche mit ho-
her thermischer Ausgleichsfunk-
tion 

- im Osten großflächig Grünfläche 
mit mittlerer thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- vereinzelt kleinflächig Siedlung 
mit weniger günstiger thermischer 
Situation 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.17  klimarelevante Böden - Plaggenesch (bf4_2m) ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von klimarele-

vanten Böden 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- UZVR < 1 qkm ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR von mindestens 10-50 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Waldbereiche 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- klimarelevante Böden 
- landschaftsgebundene Erholung 
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4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei zwei Kriterien (schutzwürdige Böden / klimarelevante Böden, klimatische und lufthygienische 
Ausgleichsräume) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen Böden 
durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 des 
Umweltberichts). 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
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ST-RHEI-008-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Rheine 
1.03 Größe / Länge ca. 21 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB), Schienen-
wege für den Hochgeschwindigkeitsverkehr 
und sonstigen großräumigen Verkehr 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, kleinere Gehölzstrukturen, 
Wohnbebauung 

1.07 Vorbelastungen K66 quert das Plangebiet, geschlossene 
Wohnsiedlungsflächen östlich, westlich und 
südlich angrenzend, Industrie- und Gewerbe-
flächen nördlich, Bahntrasse östlich, Sport-
plätze südöstlich des Plangebietes, Kleingär-
ten östlich 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

- ER-MS-73: Agrarlandschaft zwi-
schen Emsdetten und Neuenkir-
chen (besondere Bedeutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
lärmarmen Erholungsräumen mit herausra-
gender Bedeutung 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-

feld vorhanden 
nein nein nein 

2.06  planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09 
 

Biotopverbundflächen  - VB-MS-3710-019:  Wald-Acker-
Grünlandkomplex zwischen 
Mesum und dem Emsdettener 
Venn (besondere Bedeutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Biotopverbundflächen mit herausragender 
Bedeutung 

2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Plaggenesch (bf5_ap) (sehr hohe 

Funktionserfüllung) 
ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 

sehr hoher Funktionserfüllung 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_04: Niederung der 
Oberen Ems (Emsdet-
ten/Saerbeck): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- DE_NRW_3376_0: Frischhofs-
bach (Umfeld): 
ökologischer Zustand / Potenzial: 
unbefriedigend 
chemischer Zustand: nicht gut 

- Sunderbach (Umfeld): ohne Be-
wertung 

nein ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- im Norden großflächig Grünfläche 
mit hoher thermischer Aus-
gleichsfunktion sowie minimal 
Siedlung mit günstiger thermi-
scher Situation 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- im Süden großflächig Grünfläche 

mit sehr hoher thermischer Aus-
gleichsfunktion sowie minimal 
Siedlung mit weniger günstiger 
thermischer Situation 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 
- Schienenwege für den Hochgeschwindigkeitsverkehr und sonstigen großräumigen Verkehr 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 
Darüber hinaus kann die minimale Inanspruchnahme von Biotopverbundflächen besonderer Bedeutung im 
südlichen Randbereich des Plangebietes durch eine Aussparung des entsprechenden Bereiches auf den 
nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ggf. vermieden werden. 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 

auf nachfolgenden Planebenen 
Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Erholen 
- Biotopverbundflächen 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei zwei Kriterien (schutzwürdige Böden, klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume) er-
hebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen Böden 
durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 des 
Umweltberichts). 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
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ST-RHEI-009-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Rheine 
1.03 Größe / Länge ca. 12 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, 
Schutz der Landschaft und landschaftsorien-
tierte Erholung 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Grünland, Feldgehölz, Fließge-
wässer, Wohnbebauung 

1.07 Vorbelastungen L578 nördlich, geschlossene Wohnsiedlungs-
flächen nördlich und östlich angrenzend, Ein-
zelhöfe im Plangebiet sowie umliegend, In-
dustrie- und Gewerbeflächen westlich und 
südöstlich, Hochspannungsleitung und Sport-
plätze südlich des Plangebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

- ER-MS-73: Agrarlandschaft zwi-
schen Emsdetten und Neuenkir-
chen (besondere Bedeutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
lärmarmen Erholungsräumen mit herausra-
gender Bedeutung 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-

feld vorhanden 
nein nein nein 

2.06  planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09 
 

Biotopverbundflächen  - VB-MS-3710-019: Wald-Acker-
Grünland-Komplex zwischen 
Mesum und dem Emsdettener 
Venn (besondere Bedeutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Biotopverbundflächen mit herausragender 
Bedeutung 

2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_04: Niederung der 
Oberen Ems (Emsdet-
ten/Saerbeck): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15  Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- Sunderbach (Plangebiet, Um-
feld): ohne Bewertung 

ja ja nein,- kein berichtspflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- überwiegend Grünfläche mit sehr 
hoher thermischer Ausgleichs-
funktion 

- im Osten kleinflächig Grünfläche 
mit höchster thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- großflächig Grünfläche mit hoher 
thermischer Ausgleichsfunktion 

- vereinzelt Siedlung mit weniger 
günstiger thermischer Situation 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- UZVR >10-50 qkm ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme eines UZVR 
von mehr als 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Erholen 
- Biotopverbundflächen 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume  
- landschaftsgebundene Erholung  
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4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei zwei Kriterien (klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume, landschaftsgebundene Er-
holung) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
UZVR von mehr als 10 qkm kommen großflächig in der Planungsregion vor (vgl. Kap. 4.7 des Umweltberichts). Die UZVR mit mehr als 10 qkm reichen dabei überwie-
gend bis nah an bestehende Siedlungsflächen heran, so dass eine Überlagerung mit den Plangebieten i.d.R. nicht zu vermeiden ist. Da die Plangebiete bereits beste-
hende Siedlungsflächen vergrößern, liegen sie an den Rändern der UZVR und zerschneiden diese nicht. 
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ST-RHEI-010-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Rheine 
1.03 Größe / Länge ca. 12 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB), Schutz 
der Landschaft und landschaftsorientierte Er-
holung 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, lineares Feldgehölz 

1.07 Vorbelastungen geschlossene Wohnsiedlungsflächen sowie 
Industrie- und Gewerbebereiche nördlich an-
grenzend, L578 nördlich, Einzelhöfe östlich 
und westlich, B481 östlich, Hochspannungs-
leitung südlich des Plangebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.06  planungsrelevante Arten 

(Tiere, Pflanzen) 
weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09 
 

Biotopverbundflächen  - VB-MS-3710-019: Wald-Acker-
Grünland-Komplex zwischen 
Mesum und dem Emsdettener 
Venn (besondere Bedeutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Biotopverbundflächen mit herausragender 
Bedeutung 

2.10 
 

schutzwürdige Biotope - BK-3710-0017: Alter Waldbe-
stand östlich von Mesum (lokale 
Bedeutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
schutzwürdigen Biotops, welches NSG-wür-
dig oder mindestens regional bedeutsam ist 

2.11 Boden schutzwürdige Böden - Plaggenesch (bf5_ap) (sehr hohe 
Funktionserfüllung) 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 
sehr hoher Funktionserfüllung 

2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 
Heilquellenschutzgebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_04: Niederung der 
Oberen Ems (Emsdet-
ten/Saerbeck): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15  Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- vollflächig Grünfläche mit sehr 
hoher thermischer Ausgleichs-
funktion 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- UZVR 1-5 qkm ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR von mindestens 10-50 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-

feld vorhanden 
nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB A 5.1: Rheine, Museum 
(Plangebiet, Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 
Darüber hinaus kann die Inanspruchnahme von Biotopverbundflächen besonderer Bedeutung sowie 
schutzwürdiger Biotope lokaler Bedeutung im westlichen Randbereich des Plangebietes durch eine Aus-
sparung der entsprechenden Bereiche auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ggf. ver-
mieden werden. 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Biotopverbundfläche 
- schutzwürdige Biotope 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Kulturlandschaft 
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4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei drei Kriterien (schutzwürdige Böden, klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume, Kul-
turlandschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen Böden 
durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 des 
Umweltberichts). 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-RHEI-011-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Rheine 
1.03 Größe / Länge ca. 12 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Grünland, Baumreihen, Einzel-
bäume, Einzelhöfe 

1.07 Vorbelastungen Umspannstation sowie Industrie- und Gewer-
bebereiche nördlich, geschlossene Wohnsied-
lungsfläche östlich angrenzend, Wohnsied-
lungsfläche im Plangebiet, WEA und Hoch-
spannungsleitung nördlich, Bahntrasse nörd-
lich und westlich des Plangebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

- FFH-Gebiet DE-3711-301: Ems-
aue (Umfeld) 

nein ja nein,- für das FFH-Gebiet „Emsaue“ ist eine 
FFH-Vorprüfung durchgeführt worden, wel-
che zu dem Ergebnis gekommen ist, dass 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
erhebliche Beeinträchtigungen im Zusam-
menhang mit der Planung des allgemeinen 
Siedlungsbereichs (Potenzialfläche) „ST-
RHEI-011-ASB-P“ auszuschließen sind 

2.05 Naturschutzgebiete - ST-079: NSG Emsaue (Nord) 
(Umfeld) 

nein ja ja,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
NSG, aber Vorkommen eines NSG im Um-
feld 

2.06 

 

planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

- Bekassine (Umfeld) 
- Eisvogel (Umfeld) 
- Feldschwirl (Umfeld) 
- Flussregenpfeifer (Umfeld) 
- Flussuferläufer (Umfeld) 
- Gänsesäger (Umfeld) 
- Grauammer (Umfeld) 
- Großer Brachvogel (Umfeld) 
- Kiebitz (Umfeld) 
- Kleinspecht (Umfeld) 
- Krickente (Umfeld) 
- Kuckuck (Umfeld) 
- Löffelente (Umfeld) 
- Mittelspecht (Umfeld) 
- Nachtigall (Umfeld) 
- Neuntöter (Umfeld) 
- Pirol (Umfeld) 
- Rohrweihe (Umfeld) 
- Rotmilan (Umfeld) 
- Saatkrähe (Umfeld) 
- Schnatterente (Umfeld) 
- Schwarzkehlchen (Umfeld) 
- Schwarzspecht (Umfeld) 
- Silberreiher (Umfeld) 
- Steinkauz (Umfeld) 
- Tafelente (Umfeld) 
- Teichrohrsänger (Umfeld) 
- Uferschwalbe (Umfeld) 
- Wachtel (Umfeld) 
- Wachtelkönig (Umfeld) 

nein ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme in Be-
reichen mit verfahrenskritischen Vorkommen 
planungsrelevanter Arten; keine verfahrens-
kritischen Vorkommen planungsrelevanter 
Arten im Umfeld 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- Wasserralle (Umfeld) 
- Weißstorch (Umfeld) 
- Zwergtaucher (Umfeld) 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Plaggenesch (bf5_ap) (sehr hohe 

Funktionserfüllung) 
ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 

sehr hoher Funktionserfüllung 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_02: Plantlünner Sand-
ebene (Mitte) (Plangebiet, Um-
feld): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

- DENW_3_01: Obere Ems links 
(Plantlünner Sandebene West) 
(Umfeld): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- DE_NRW_3_206483: Ems (Um-
feld): 
ökologischer Zustand / Potenzial: 
unbefriedigend, künstlich verän-
dert 
chemischer Zustand: nicht gut 

nein nein vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

Bestand: 
- überwiegend Grünfläche mit sehr 

hoher thermischer Ausgleichs-
funktion 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- im Norden kleinflächig Grünfläche 

mit höchster thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- im Süden großflächig Siedlung 
mit weniger günstiger und im Nor-
den kleinflächig mit ungünstiger 
thermischer Situation 

Planungsempfehlungen: 
- im Süden großflächig Klimawan-

del-Vorsorgebereich Klasse 3 
2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- neun 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild - LBE-IIIa-007-F: Emstal (heraus-
ragende Bedeutung) (Umfeld) 

nein ja ja,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Landschaftsbildeinheiten mit herausragen-
der Bedeutung, aber Vorkommen von Land-
schaftsbildeinheiten mit herausragender Be-
deutung im Umfeld 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB D 4.1: Gronau, Ochtrup, 
Wettringen, Neuenkirchen, 
Rheine (Plangebiet, Umfeld) 

- KLB K 6.1: Raum Kloster/Schloss 
Bentlage (Umfeld) 

- RWO KL 6: Steinkammergrab, 
neolithisch (Plangebiet) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Plangebiet, 
Umfeld) 

nein nein ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- FFH- / Vogelschutzgebiet 
- Naturschutzgebiet 
- planungsrelevante Arten 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- Landschaftsbild 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Erhebliche Beeinträchtigungen sind für das Naturschutzgebiet nicht zu erwarten, da es im Umfeld des Plangebietes flächengleich mit dem FFH-Gebiet „Emsaue“ ist, 
für das eine FFH-Vorprüfung durchgeführt wurde. Im Ergebnis der Vorprüfung wurden Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes durch das Plangebiet ausgeschlossen, 
so dass auch keine erheblichen Umweltauswirkungen auf das betroffene Naturschutzgebiet zu erwarten sind.  
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind demnach voraussichtlich bei vier Kriterien (schutzwürdige Böden, klimatische und lufthygienische Ausgleichs-
räume, Landschaftsbild, Kulturlandschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich einge-
schätzt werden. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen Böden 
durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 des 
Umweltberichts). 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
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Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-RHEI-012-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Rheine 
1.03 Größe / Länge ca. 3 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB), Waldbe-
reiche 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Wald, Grünland, Wohnbebauung, Parkanlage 

1.07 Vorbelastungen geschlossene Wohnsiedlungsfläche östlich 
unmittelbar angrenzend sowie nördlich des 
Plangebietes, Einzelbebauung im Plangebiet, 
Industrie- und Gewerbefläche westlich sowie 
südlich, Bahntrasse westlich des Plangebie-
tes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

- FFH-Gebiet DE-3711-301: Em-
saue (Umfeld) 

nein ja nein,- für das FFH-Gebiet „Emsaue“ ist eine 
FFH-Vorprüfung durchgeführt worden, wel-
che zu dem Ergebnis gekommen ist, dass 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
erhebliche Beeinträchtigungen im Zusam-
menhang mit der Planung des allgemeinen 
Siedlungsbereichs (Potenzialfläche) „ST-
RHEI-012-ASB-P“ auszuschließen sind 

2.05 Naturschutzgebiete - ST-079: NSG Emsaue (Nord) 
(Umfeld) 

nein ja ja-, keine Flächeninanspruchnahme eines 
NSG; aber Vorkommen eines NSG im Um-
feld 

2.06 

 

planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

- Bekassine (Umfeld) 
- Eisvogel (Umfeld) 
- Feldschwirl (Umfeld) 
- Flussregenpfeifer (Umfeld) 
- Flussuferläufer (Umfeld) 
- Gänsesäger (Umfeld) 
- Grauammer (Umfeld) 
- Großer Brachvogel (Umfeld) 
- Kiebitz (Umfeld) 
- Kleinspecht (Umfeld) 
- Krickente (Umfeld) 
- Kuckuck (Umfeld) 
- Löffelente (Umfeld) 
- Mittelspecht (Umfeld) 
- Nachtigall (Umfeld) 
- Neuntöter (Umfeld) 
- Pirol (Umfeld) 
- Rohrweihe (Umfeld) 
- Rotmilan (Umfeld) 
- Saatkrähe (Umfeld) 
- Schnatterente (Umfeld) 
- Schwarzkehlchen (Umfeld) 
- Schwarzspecht (Umfeld) 
- Silberreiher (Umfeld) 
- Steinkauz (Umfeld) 
- Tafelente (Umfeld) 
- Teichrohrsänger (Umfeld) 
- Uferschwalbe (Umfeld) 
- Wachtel (Umfeld) 
- Wachtelkönig (Umfeld) 

nein ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme in Be-
reichen mit verfahrenskritischen Vorkommen 
planungsrelevanter Arten, keine verfahrens-
kritischen Vorkommen planungsrelevanter 
Arten im Umfeld 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- Wasserralle (Umfeld) 
- Weißstorch (Umfeld) 
- Zwergtaucher (Umfeld) 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Plaggenesch (bf5_ap) (sehr hohe 

Funktionserfüllung) 
ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 

sehr hoher Funktionserfüllung 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_02: Plantlünner Sand-
ebene (Mitte): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- DE_NRW_3_206483: Ems (Um-
feld): 
ökologischer Zustand / Potenzial: 
unbefriedigend, künstlich verän-
dert 
chemischer Zustand: nicht gut 

nein ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- im Norden großflächig Grünfläche 
mit höchster thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- im Süden großflächig Siedlung 
mit ungünstiger thermischer Situ-
ation 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild - LBE-IIIa-007-F: Emstal (heraus-
ragende Bedeutung) (Umfeld) 

nein ja ja,- keine Flächeninanspruchnahme einer 
Landschaftsbildeinheit mit herausragender 
Bedeutung, aber Vorkommen einer Land-
schaftsbildeinheit mit herausragender Be-
deutung im Umfeld 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-D 4.1: Gronau, Ochtrup, 
Wettringen, Neuenkirchen, 
Rheine (Plangebiet, Umfeld) 

- RWO-D 6: Baumwollspinnerei u. - 
weberei Kümpers, Rheine, Wals-
hagenstr. 127-149 (Umfeld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Plangebiet, 
Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 
- Waldbereiche 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- FFH-Gebiete 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
- Naturschutzgebiete 
- planungsrelevante Arten 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- Landschaftsbild 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Erhebliche Beeinträchtigungen sind für das Naturschutzgebiet nicht zu erwarten, da es im Umfeld des Plangebietes flächengleich mit dem FFH-Gebiet „Emsaue“ ist, 
für das eine FFH-Vorprüfung durchgeführt wurde. Im Ergebnis der Vorprüfung wurden Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes durch das Plangebiet ausgeschlossen, 
so dass auch keine erheblichen Umweltauswirkungen auf das betroffene Naturschutzgebiet zu erwarten sind.  
Auch die Umweltauswirkungen bezogen auf die Landschaftsbildeinheit mit herausragender Bedeutung werden als nicht erheblich eingeschätzt. Die Landschaftsbild-
einheit ragt in das westliche Umfeld hinein und ist hier mehr oder weniger deckungsgleich mit den FFH-Gebiet und dem NSG. Das Plangebiet wird durch die bereits 
bestehenden Siedlungsflächen, die zu drei Seiten (so auch nach Westen hin) bis an das Plangebiet heranreichen, von der Landschaftsbildeinheit abgeschirmt. 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind demnach voraussichtlich bei drei Kriterien (schutzwürdige Böden, klimatische und lufthygienische Ausgleich-
räume, Kulturlandschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen Böden 
durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 des 
Umweltberichts). 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-RHEI-013-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Rheine 
1.03 Größe / Länge ca. 4 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB) 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Grünland, Gehölze, Gräben, Sumpf 

1.07 Vorbelastungen geschlossene Wohnsiedlungsfläche nördlich 
und östlich angrenzend sowie westlich des 
Plangebietes, K80 südlich des Plangebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.06  planungsrelevante Arten 

(Tiere, Pflanzen) 
weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

- GB-3710-0001: Seggen- und bin-
senreiche Nasswiesen 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme eines ge-
schützten Biotops 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10 

 
schutzwürdige Biotope - BK-3710-0002 Grünland-Gehölz-

komplex in der Kiebitzheide in 
Rheine-Eschendorf (lokale Be-
deutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
schutzwürdigen Biotopen, welche NSG-wür-
dig oder mindestens regional bedeutsam 
sind 

2.11 Boden schutzwürdige Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_04: Niederung der 
Oberen Ems (Emsdet-
ten/Saerbeck): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- DE_NRW_338_0: Hemelter Bach 
(Umfeld): 
ökologischer Zustand / Potenzial: 
mäßig, künstlich verändert 
chemischer Zustand: nicht gut 

nein nein vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- im Norden großflächig Grünfläche 
mit höchster thermischer Aus-
gleichsfunktion und kleinflächig 
Siedlung mit ungünstiger thermi-
scher Situation 

- im Süden großflächig Grünfläche 
mit sehr hoher thermischer Aus-
gleichsfunktion 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild - LBE-IIIa-009-O: Wald-Offenland-
Mosaik Waldreiches Dünengebiet 
bei Elte ("Elter Sand") (besondere 
Bedeutung) (Umfeld) 

nein ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Landschaftsbildeinheiten mit herausragen-
der Bedeutung; kein Vorkommen von Land-
schaftsbildeinheiten mit herausragender Be-
deutung im Umfeld 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB D 4.1: Gronau, Ochtrup, 
Wettringen, Neuenkirchen, 
Rheine (Plangebiet, Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- geschützte Biotope 
- schutzwürdige Biotope 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- Landschaftsbild 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei drei Kriterien (geschützte Biotope, klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume, Kultur-
landschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-RHEI-015-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Rheine 
1.03 Größe / Länge ca. 3 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB) 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Grünland, Gehölz, Feldhecke, Friedhof, 
Sportplatz, Wohnbebauung 

1.07 Vorbelastungen geschlossene Wohnsiedlungsfläche nördlich, 
östlich und südlich unmittelbar angrenzend, 
Bahntrasse nördlich, Funkmast nördlich des 
Plangebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.05 Naturschutzgebiete - ST-108: NSG Großes und kleines 

Unland (Umfeld) 
nein ja ja-, keine Flächeninanspruchnahme eines 

NSG; aber Vorkommen eines NSG im Um-
feld 

2.06  planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Plaggenesch (bf5_ap) (sehr hohe 

Funktionserfüllung) 
ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 

sehr hoher Funktionserfüllung 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENI_3_01: Obere Ems links 
(Plantlünner Sandebene West) 
(Plangebiet, Umfeld): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

- DENW_3_20: Thieberg bei 
Rheine (Umfeld): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15  Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- großflächig Grünfläche mit höchs-
ter thermischer Ausgleichsfunk-
tion 

- großflächig Grünfläche mit sehr 
hoher thermischer Ausgleichs-
funktion 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- im Norden sowie im Süden rand-

lich Siedlung mit ungünstiger 
thermischer Situation 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-D 4.1: Gronau, Ochtrup, 
Wettringen, Neuenkirchen, 
Rheine (Plangebiet, Umfeld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Plangebiet, 
Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Naturschutzgebiete 
- schutzwürdige Böden 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Zwischen dem Plangebiet und dem NSG liegen großflächig bestehende Siedlungsflächen, die eine abschirmende Wirkung gegenüber den Wirkungen des Plangebie-
tes haben. Erhebliche Umweltauswirkungen bezogen auf das NSG sind durch das Plangebiet nicht zu erwarten. 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind demnach voraussichtlich bei drei Kriterien (schutzwürdige Böden, klimatische und lufthygienische Ausgleichs-
räume, Kulturlandschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen 
Böden durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 
des Umweltberichts). 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenan-
teils an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpas-
sung von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-RHEI-022-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Rheine 
1.03 Größe / Länge ca. 10 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, 
Waldbereiche 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Wald, Gewerbefläche, Sied-
lungsfläche 

1.07 Vorbelastungen B 481 nördlich, Bahntrasse westlich des Plan-
gebietes, geschlossene Wohnsiedlungsflä-
chen südlich angrenzend sowie östlich, Ein-
zelhöfe umliegend, Industrie- und Gewerbe-
flächen südlich angrenzend, Hochspannungs-
trasse nördlich 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.06 

 

planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

- Feldsperling (Umfeld) 
- Nachtigall (Umfeld) 
- Rauchschwalbe (Umfeld) 
- Star (Umfeld) 
- Steinkauz (Umfeld) 
- Turmfalke (Umfeld) 

nein ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme in Be-
reichen mit verfahrenskritischen Vorkommen 
planungsrelevanter Arten, keine verfahrens-
kritischen Vorkommen planungsrelevanter 
Arten im Umfeld 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Plaggenesch (bf5_ap) (sehr hohe 

Funktionserfüllung) 
ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 

sehr hoher Funktionserfüllung 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_04: Niederung der 
Oberen Ems (Emsdet-
ten/Saerbeck): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- DE_NRW_3376_0: Frischhofs-
bach (Umfeld): 
ökologischer Zustand / Potenzial: 
unbefriedigend 
chemischer Zustand: nicht gut 

- Köttelbeeke (Umfeld): ohne Be-
wertung 

nein ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- im Osten und zentral Grünfläche 
mit hoher thermischer Aus-
gleichsfunktion  

- im Westen Grünfläche mit mittle-
rer thermischer Ausgleichsfunk-
tion  

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- im Osten Grünfläche mit geringer 

thermischer Ausgleichsfunktion  
- vereinzelt Siedlung mit weniger 

günstiger thermischer Situation 
- zentral Siedlung mit ungünstiger 

thermischer Situation 
2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-K 6.4: Emsaue bei Rheine 
(Umfeld) 

nein ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen 
und / oder Betroffenheit von Objekten, Or-
ten, Sichtbeziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Waldbereiche 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- planungsrelevante Arten 
- schutzwürdige Böden 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich des Kriteriums ‚schutzwürdige Böden‘ sind erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten. In der schutzgutübergreifenden Gesamtbewertung für diesen 
Bereich führt dies aufgrund der geringeren Gewichtung dieses Kriteriums insgesamt nicht zu erheblichen Umweltauswirkungen. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen Böden 
durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 des 
Umweltberichts). 
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ST-SAER-001b-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Saerbeck 
1.03 Größe / Länge ca. 2 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerfläche 

1.07 Vorbelastungen B 475 nördlich, K 2 südlich des Plangebietes, 
geschlossene Wohnsiedlungsfläche östlich 
des Plangebietes, Einzelhöfe umliegend, In-
dustrie- und Gewerbefläche nordöstlich des 
Plangebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

- FFH-Gebiet DE-3711-301: Ems-
aue (Umfeld) 

nein ja nein,- für das FFH-Gebiet „Emsaue“ ist eine 
FFH-Vorprüfung durchgeführt worden, wel-
che zu dem Ergebnis gekommen ist, dass 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
erhebliche Beeinträchtigungen im Zusam-
menhang mit der Planung des allgemeinen 
Siedlungsbereichs (Potenzialfläche) „ST-
SAER-001b-ASB-P“ auszuschließen sind 

2.05 Naturschutzgebiete - ST-102: NSG Emsaue (Süd) 
(Umfeld) 

nein ja ja-, keine Flächeninanspruchnahme eines 
NSG; aber Vorkommen eines NSG im Um-
feld 

2.06 

 

planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

- Bekassine (Umfeld) 
- Eisvogel (Umfeld) 
- Feldschwirl (Umfeld) 
- Flussregenpfeifer (Umfeld) 
- Flussuferläufer (Umfeld) 
- Gänsesäger (Umfeld) 
- Grauammer (Umfeld) 
- Großer Brachvogel (Umfeld) 
- Kiebitz (Umfeld) 
- Kleinspecht (Umfeld) 
- Krickente (Umfeld) 
- Kuckuck (Umfeld) 
- Löffelente (Umfeld) 
- Mittelspecht (Umfeld) 
- Nachtigall (Umfeld) 
- Neuntöter (Umfeld) 
- Pirol (Umfeld) 
- Rohrweihe (Umfeld) 
- Rotmilan (Umfeld) 
- Saatkrähe (Umfeld) 
- Schnatterente (Umfeld) 
- Schwarzkehlchen (Umfeld) 
- Schwarzspecht (Umfeld) 
- Silberreiher (Umfeld) 
- Steinkauz (Umfeld) 
- Tafelente (Umfeld) 
- Teichrohrsänger (Umfeld) 
- Tüpfelsumpfhuhn (Umfeld) 
- Uferschwalbe (Umfeld) 
- Wachtel (Umfeld) 

nein ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme in Be-
reichen mit verfahrenskritischen Vorkommen 
planungsrelevanter Arten, keine verfahrens-
kritischen Vorkommen planungsrelevanter 
Arten im Umfeld 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- Wachtelkönig (Umfeld) 
- Wasserralle (Umfeld) 
- Weißstorch (Umfeld) 
- Zwergtaucher (Umfeld) 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Plaggenesch (bf5_ap) (sehr hohe 

Funktionserfüllung) 
ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 

sehr hoher Funktionserfüllung 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_04: Niederung der 
Oberen Ems (Emsdet-
ten/Saerbeck): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15  Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- vollflächig Grünfläche mit sehr 
hoher thermischer Ausgleichs-
funktion 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- UZVR >5-10 qkm ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR von mehr als 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild - LBE-IIIa-007-F: Emstal (heraus-
ragende Bedeutung) (Umfeld) 

nein ja ja,- keine Flächeninanspruchnahme einer 
Landschaftsbildeinheit mit herausragender 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
Bedeutung, aber Vorkommen einer Land-
schaftsbildeinheit mit herausragender Be-
deutung im Umfeld 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-K 6.9: Raum östlich Emsdet-
ten (Plangebiet, Umfeld) 

- KLB-A 6.2: Saerbeck/Glane 
(Plangebiet, Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Erholen 
- FFH-Gebiete 
- Naturschutzgebiete 
- planungsrelevante Arten 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Landschaftsbild 
- Kulturlandschaft 

 



Regionalplan Münsterland 
Umweltbericht 

 

 

 Seite 5 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Erhebliche Beeinträchtigungen sind für das Naturschutzgebiet nicht zu erwarten, da es im Umfeld des Plangebietes flächengleich mit dem FFH-Gebiet „Emsaue“ ist, 
für das eine FFH-Vorprüfung durchgeführt wurde. Im Ergebnis der Vorprüfung wurden Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes durch das Plangebiet ausgeschlossen, 
so dass auch keine erheblichen Umweltauswirkungen auf das betroffene Naturschutzgebiet zu erwarten sind.  
Auch die Umweltauswirkungen bezogen auf die Landschaftsbildeinheit mit herausragender Bedeutung werden als nicht erheblich eingeschätzt. Die Landschaftsbild-
einheit ragt in das südliche Umfeld hinein und ist hier mehr oder weniger deckungsgleich mit den FFH-Gebiet und dem NSG. Das Plangebiet wird bei Umsetzung eine 
Siedlungsfläche angrenzend an bestehende Siedlungsflächen darstellen.  
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind demnach voraussichtlich bei drei Kriterien (schutzwürdige Böden, klimatische und lufthygienische Ausgleichs-
räume, Kulturlandschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen Böden 
durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 des 
Umweltberichts). 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-SAER-002-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Saerbeck 
1.03 Größe / Länge ca. 10 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB) 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Baumreihen, Einzelhof 

1.07 Vorbelastungen B219 östlich, geschlossene Wohnsiedlungs-
flächen westlich, Sportplätze nördlich unmit-
telbar angrenzend, Einzelhöfe im Plangebiet 
sowie umliegend 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.06  planungsrelevante Arten 

(Tiere, Pflanzen) 
weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09 
 

Biotopverbundflächen  - VB-MS-3811-023: Gewässersys-
tem des Muehlen- und Buss-
mannsbaches (besondere Be-
deutung) 

nein --- nein 

2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Plaggenesch (bf5_ap) (sehr hohe 

Funktionserfüllung) 
ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 

sehr hoher Funktionserfüllung 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_04: Niederung der 
Oberen Ems (Emsdet-
ten/Saerbeck): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- Hierkenbach (Plangebiet, Um-
feld): ohne Bewertung) 

- Bußmannsbach (Umfeld): ohne 
Bewertung 

nein nein nein,- kein berichtpflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

Bestand: 
- nördlicher Teil großflächig Grün-

fläche mit sehr hoher und kleinflä-
chig mit höchster thermischer 
Ausgleichsfunktion sowie kleinflä-
chig Siedlung mit weniger günsti-
ger thermischer Situation 

- südlicher Teil Grünfläche mit ho-
her thermischer Ausgleichsfunk-
tion 

Planungsempfehlungen: 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- im Westen minimal Klimawandel-

Vorsorgebereich Klasse 3 
2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

im Plangebiet nicht vorhanden  nein --- nein 
 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB A 6.2: Saerbeck/Glane 
(Umfeld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Plangebiet, 
Umfeld) 

nein ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen 
und / oder Betroffenheit von Objekten, Or-
ten, Sichtbeziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 
Darüber hinaus kann die minimale Inanspruchnahme von Biotopverbundflächen besonderer Bedeutung im 
nördlichen Randbereich des Plangebietes durch eine Aussparung des entsprechenden Bereiches auf den 
nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ggf. vermieden werden. 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Biotopverbundflächen 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei zwei Kriterien (schutzwürdige Böden, klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume) er-
hebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen Böden 
durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 des 
Umweltberichts). 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
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ST-STEI-002-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Steinfurt 
1.03 Größe / Länge ca. 8 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, 
Straßen für den vorwiegend überregionalen 
und regionalen Verkehr 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Baumreihe, Wohnhaus 

1.07 Vorbelastungen L580 quert das Plangebiet, Bahntrasse nord-
östlich des Plangebietes, geschlossene 
Wohnsiedlungsfläche nordwestlich unmittel-
bar angrenzend, Einzelhöfe umliegend 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

- FFH-Gebiet DE-3810-302: Bagno 
mit Steinfurter Aa (Umfeld) 

nein ja nein,- für das FFH-Gebiet „Bagno mit Stein-
furter Aa“ ist eine FFH-Vorprüfung durchge-
führt worden, welche zu dem Ergebnis ge-
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
kommen ist, dass erhebliche Beeinträchti-
gungen im Zusammenhang mit der Planung 
des allgemeinen Siedlungsbereichs (Poten-
zialfläche) „ST-STEI-002-ASB-P“ auszu-
schließen sind 

2.05 Naturschutzgebiete - ST-094: NSG Bagno – Buchen-
berg (Umfeld) 

nein ja ja,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
NSG, aber Vorkommen eines NSG im Um-
feld 

2.06 

 

planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

- Schleiereule (Umfeld) nein ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme in Be-
reichen mit verfahrenskritischen Vorkommen 
planungsrelevanter Arten; keine verfahrens-
kritischen Vorkommen planungsrelevanter 
Arten im Umfeld 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09 

 

Biotopverbundflächen  - VB-MS-3809-114: Gehölz-Grün-
landkomplex am Südrand von 
Burgsteinfurt (besondere Bedeu-
tung) 

- VB-MS-3809-117: Stillgelegte 
Bahnlinie zwischen Burgsteinfurt 
und Horstmar (besondere Bedeu-
tung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Biotopverbundflächen mit herausragender 
Bedeutung 

2.10 
 

schutzwürdige Biotope - BK-3710-0209: stillgelegte Bahn-
strecke zwischen Billerbeck und 
Rheine (regionale Bedeutung) 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von schutz-
würdigen Biotopen, welche NSG-würdig o-
der mindestens regional bedeutsam sind 

2.11 Boden schutzwürdige Böden - Plaggenesch (bf4_ap) (hohe 
Funktionserfüllung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Böden mit sehr hoher Funktionserfüllung 

2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 
Heilquellenschutzgebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 
 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_928_22: Münsterländer 
Oberkreide / Altenberger Höhen-
zug: 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- DE_NRW_92862_0: Steinfurter 
Aa (Umfeld): 
ökologischer Zustand / Potenzial: 
mäßig, künstlich verändert 
chemischer Zustand: nicht gut 

nein ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- östlicher Teil Grünfläche mit ho-
her thermischer Ausgleichsfunk-
tion 

- westlicher Teil großflächig Grün-
fläche mit mittlerer thermischer 
Ausgleichsfunktion und kleinflä-
chig Siedlung mit weniger günsti-
ger thermischer Situation 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild - LBE-IIIa-016-W: Wald des Bagno 
mit Tiergarten und Buchenberg 
(herausragende Bedeutung) (Um-
feld) 

nein ja ja,- keine Flächeninanspruchnahme einer 
Landschaftsbildeinheit mit herausragender 
Bedeutung, aber Vorkommen einer Land-
schaftsbildeinheit mit herausragender Be-
deutung im Umfeld 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB A 5.1: Laer, Borghorst, 
Steinfurt (Plangebiet, Umfeld) 

- KLB D 5.1: Steinfurt-Burgsteinfurt 
(Plangebiet, Umfeld) 

- KLB K 5.3: R. Burgsteinfurt – Bill-
erbeck (Plangebiet, Umfeld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Straßen für den vorwiegend überregionalen und regionalen Verkehr 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- FFH- / Vogelschutzgebiet 
- Naturschutzgebiet 
- planungsrelevante Arten 
- Biotopverbundflächen 
- schutzwürdige Biotope 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- Landschaftsbild 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Erhebliche Beeinträchtigungen sind für das Naturschutzgebiet nicht zu erwarten, da es im Umfeld des Plangebietes flächengleich mit dem FFH-Gebiet „Bagno mit 
Steinfurter Aa“ ist, für das eine FFH-Vorprüfung durchgeführt wurde. Im Ergebnis der Vorprüfung wurden Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes durch das Plangebiet 
ausgeschlossen, so dass auch keine erheblichen Umweltauswirkungen auf das betroffene Naturschutzgebiet zu erwarten sind.  
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind demnach voraussichtlich bei drei Kriterien (schutzwürdige Biotope, Landschaftsbild, Kulturlandschaft) erhebliche 
Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-STEI-003-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Steinfurt 
1.03 Größe / Länge ca. 18 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB), Waldbe-
reiche, Straßen für den vorwiegend überregio-
nalen und regionalen Verkehr, Schutz der 
Landschaft und landschaftsorientierte Erho-
lung 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Grünland, Wald, kleinere Ge-
hölzstrukturen 

1.07 Vorbelastungen L510 quert das Plangebiet, geschlossene 
Wohnsiedlungsfläche südlich und östlich un-
mittelbar angrenzend, Solarfeld südlich, L590 
östlich des Plangebietes, Sportgelände östlich 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

- FFH-Gebiet DE-3810-302: Bagno 
mit Steinfurter Aa (Umfeld) 

nein ja nein,- für das FFH-Gebiet „Bagno mit Stein-
furter Aa“ ist eine FFH-Vorprüfung durchge-
führt worden, welche zu dem Ergebnis ge-
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
kommen ist, dass erhebliche Beeinträchti-
gungen im Zusammenhang mit der Planung 
des allgemeinen Siedlungsbereichs (Poten-
zialfläche) „ST-STEI-003-ASB-P“ auszu-
schließen sind 

2.05 Naturschutzgebiete - ST-094: NSG Bagno – Buchen-
berg (Umfeld) 

nein ja ja,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
NSG, aber Vorkommen eines NSG im Um-
feld 

2.06  planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Pseudogley (bf5_bs) (sehr hohe 

Funktionserfüllung) 
ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 

sehr hoher Funktionserfüllung 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_928_22: Münsterländer 
Oberkreide / Altenberger Höhen-
zug: 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

- DENW_3_13: Münsterländer 
Oberkreide (Altenberge/Aschen-
berg): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15  Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- im Norden und Westen Grünflä-
che mit hoher thermischer Aus-
gleichsfunktion 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klima-ökologi-
scher Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- im Süden Grünfläche mit sehr ho-

her thermischer Ausgleichsfunk-
tion 

- im Süden kleinflächig mit höchs-
ter thermischer Ausgleichsfunk-
tion 

- im Westen randlich Siedlung mit 
günstiger thermischer Situation 

2.17  klimarelevante Böden - Pseudogley (bf4_k1) ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von klimarele-
vanten Böden 

2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-
holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- UZVR 1-5 qkm ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR von mehr als 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild - LBE-IIIa-016-W: Wald des Bagno 
mit Tiergarten und Buchenberg 
(herausragende Bedeutung) 
(Plangebiet, Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme einer Land-
schaftsbildeinheit mit herausragender Be-
deutung, aber Vorkommen einer Land-
schaftsbildeinheit mit herausragender Be-
deutung im Umfeld 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB A 5.1: Laer, Borghorst, 
Steinfurt (Plangebiet, Umfeld) 

- KLB D 5.1: Steinfurt-Burgsteinfurt 
(Plangebiet, Umfeld) 

- KLB K 5.3: R. Burgsteinfurt – Bill-
erbeck (Umfeld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Plangebiet, 
Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 
- Waldbereiche 
- Straßen für den vorwiegend überregionalen und regionalen Verkehr 
- Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- FFH- / Vogelschutzgebiet 
- Naturschutzgebiet 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- klimarelevante Böden 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Landschaftsbild 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei fünf Kriterien (Naturschutzgebiet, schutzwürdige Böden / klimarelevante Böden, klimatische 
und lufthygienische Ausgleichsräume, Landschaftsbild, Kulturlandschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgut-
übergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen Böden 
durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 des 
Umweltberichts). 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
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der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-STEI-005b-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Steinfurt 
1.03 Größe / Länge ca.79 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB), Waldbe-
reiche 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Grünland, kleinere Gehölzstruk-
turen, Wald, Fließgewässer, Stillgewässer, 
Einzelhöfe, Wohnbebauung 

1.07 Vorbelastungen K 78 quert das Plangebiet im Norden, B 54 
südwestlich, K 75 östlich des Plangebietes, 
geschlossene Wohnsiedlungsfläche nördlich 
und östlich unmittelbar angrenzend, Einzel-
höfe im Plangebiet sowie umliegend, Kläran-
lage westlich des Plangebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.06  planungsrelevante Arten 

(Tiere, Pflanzen) 
weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09 
 

Biotopverbundflächen  - VB-MS-3810-017: Gehölz-Acker-
Grünlandkomplex südlich von 
Borghorst (besondere Bedeu-
tung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Biotopverbundflächen mit herausragender 
Bedeutung 

2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Pseudogley (bf5_bs) (sehr hohe 

Funktionserfüllung) 
- Plaggenesch (bf4_ap) (hohe 

Funktionserfüllung) 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 
sehr hoher Funktionserfüllung 

2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 
Heilquellenschutzgebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_928_22: Münsterländer 
Oberkreide / Altenberger Höhen-
zug: 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- Kuhlenbach (Plangebiet, Umfeld): 
ohne Bewertung 

- Wiedaubach (Umfeld): ohne Be-
wertung 

ja ja nein,- kein berichtpflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- im Osten Grünfläche mit sehr ho-
her thermischer Ausgleichsfunk-
tion 

- zentral Grünfläche mit hoher ther-
mischer Ausgleichsfunktion 

- im Westen Grünfläche mit mittle-
rer thermischer Ausgleichsfunk-
tion 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klima-ökologi-
scher Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- im Süden und Norden Grünfläche 

mit geringer thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- vereinzelt kleinflächig Siedlung 
mit weniger günstiger thermischer 
Situation 

2.17  klimarelevante Böden - Pseudogley (bf4_k1) ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von klimarele-
vanten Böden 

2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-
holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- UZVR <1 qkm ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR von mehr als 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB A 5.1: Laer, Borghorst, 
Steinfurt (Plangebiet, Umfeld) 

- KLB D 5.1: Steinfurt-Burgsteinfurt 
(Plangebiet, Umfeld) 

- KLB K 5.3: R. Burgsteinfurt – Bill-
erbeck (Plangebiet, Umfeld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Plangebiet, 
Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 
- Waldbereiche 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 

zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 
Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Biotopverbundflächen 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- klimarelevante Böden 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei drei Kriterien (schutzwürdige Böden / klimarelevante Böden, klimatische und lufthygienische 
Ausgleichsräume, Kulturlandschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt 
werden. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen Böden 
durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 des 
Umweltberichts). 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-STEI-006-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Steinfurt 
1.03 Größe / Länge ca. 42 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB), Waldbe-
reiche, Schienenwege für den überregionalen 
und regionalen Verkehr 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Baumreihe, Feldgehölz, Einzel-
höfe 

1.07 Vorbelastungen geschlossene Wohnsiedlungsfläche westlich 
unmittelbar angrenzend, L510 westlich, 
Bahntrasse quert das Plangebiet, Industrie- 
und Gewerbefläche nordwestlich des Plange-
bietes, Einzelhöfe im Plangebiet und umlie-
gend 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

- ER-MS-74: Agrarlandschaft öst-
lich von Borghorst (besondere 
Bedeutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
lärmarmen Erholungsräumen mit herausra-
gender Bedeutung 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-

feld vorhanden 
nein nein nein 

2.06  planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10 

 
schutzwürdige Biotope - BK-3810-0118: Eichen-Allee 

"Wilmsberg" am Ortsrand von 
Borghorst (lokale Bedeutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
schutzwürdigen Biotopen, welche NSG-wür-
dig oder mindestens regional bedeutsam 
sind 

2.11 Boden schutzwürdige Böden - Plaggenesch (bf4_ap) (hohe 
Funktionserfüllung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Böden mit sehr hoher Funktionserfüllung 

2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 
Heilquellenschutzgebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_928_22: Münsterländer 
Oberkreide / Altenberger Höhen-
zug: 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

- DENW_3_13: Münsterländer 
Oberkreide (Altenberge/Aschen-
berg): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15  Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- namenloses Fließgewässer (Um-
feld): ohne Bewertung 

nein ja nein,- kein berichtpflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- überwiegend Grünfläche mit ho-
her thermischer Ausgleichsfunk-
tion 

- vereinzelt Grünfläche mit sehr ho-
her thermischer Ausgleichsfunk-
tion  

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klima-ökologi-
scher Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- vereinzelt kleinflächig Siedlung 

mit weniger günstiger thermischer 
Situation 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- UZVR > 5-10 qkm ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR von mindestens 10-50 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

- LB 001: LB Eichenallee Wilms-
berg 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme eines ge-
schützten Landschaftsbestandteils 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB A 5.1: Laer, Borghorst, 
Steinfurt (Plangebiet, Umfeld) 

- KLB D 5.1: Steinfurt-Burgsteinfurt 
(Plangebiet, Umfeld) 

- KLB K 5.3: R. Burgsteinfurt – Bill-
erbeck (Plangebiet, Umfeld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Plangebiet, 
Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 
- Waldbereiche 
- Schienenwege für den überregionalen und regionalen Verkehr 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 

auf nachfolgenden Planebenen 
Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Erholen 
- schutzwürdige Biotope 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 
- geschützte Landschaftsbestandteile 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei drei Kriterien (klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume, geschützte Landschaftsbe-
standteile, Kulturlandschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
Geschützte Landschaftsbestandteile sind i.d.R. sehr kleinflächig oder betreffen einzelne Strukturelemente, wie z.B. Hecken, Einzelbäume, Kleingewässer (vgl. Kap. 4.7 
des Umweltberichts). Bei der Konkretisierung der Planung auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen besteht jedoch die Möglichkeit, die Inanspruch-
nahme dieser Landschaftselemente durch eine geeignete Festsetzung bzw. Integration in den Siedlungsbereich zu vermeiden. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-STEI-008-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Steinfurt 
1.03 Größe / Länge ca. 5 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB), Waldbe-
reiche 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerfläche, Grünland, Kleingehölz, landwirt-
schaftliche Hof- und Gebäudefläche, Reit-
platz, Gartenland 

1.07 Vorbelastungen L 590 südöstlich des Plangebietes, geschlos-
sene Wohnsiedlungsfläche nordöstlich sowie 
südlich unmittelbar angrenzend, Einzelhöfe im 
Plangebiet sowie umliegend, Industrie- und 
Gewerbefläche südöstlich des Plangebietes,  

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.05 Naturschutzgebiete - ST-094: NSG Bagno – Buchen-

berg (Umfeld) 
nein ja ja-, keine Flächeninanspruchnahme eines 

NSG; aber Vorkommen eines NSG im Um-
feld 

2.06 

 

planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

- Steinkauz (Umfeld) nein ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme in Be-
reichen mit verfahrenskritischen Vorkommen 
planungsrelevanter Arten, keine verfahrens-
kritischen Vorkommen planungsrelevanter 
Arten im Umfeld 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_13: Münsterländer 
Oberkreide (Altenberge/Aschen-
berg): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- Buchenbach (Umfeld): ohne Be-
wrtung 

- namenloses Fließgewässer: (Um-
feld): ohne Bewrtung 

nein ja nein,- kein berichtpflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- im Norden sowie Südosten Grün-
fläche mit hoher thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- überwiegend Grünfläche mit ge-
ringer thermischer Ausgleichs-
funktion 

- im Süden Siedlung mit weniger 
günstiger thermischer Situation 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild - LBE-IIIa-016-W: Wald des Bagno 
mit Tiergarten und Buchenberg 
(herausragende Bedeutung) (Um-
feld) 

nein ja ja,- keine Flächeninanspruchnahme einer 
Landschaftsbildeinheit mit herausragender 
Bedeutung, aber Vorkommen einer Land-
schaftsbildeinheit mit herausragender Be-
deutung im Umfeld 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-K 5.5: Raum Wettringen – 
Albachten (Umfeld) 

- KLB-A 5.1: Laer, Borghorst, 
Steinfurt (Plangebiet, Umfeld) 

- KLB-D 5.1: Steinfurt-Burgsteinfurt 
(Plangebiet, Umfeld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Plangebiet, 
Umfeld) 

nein nein ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 
- Waldbereiche 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 

auf nachfolgenden Planebenen 
Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Naturschutzgebiete 
- planungsrelevante Arten 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- Landschaftsbild 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Das NSG ragt minimal in das westliche Umfeld des Plangebietes hinein. Das Plangebiet wird zu drei Seiten (so auch zum NSG hin) von bestehenden Siedlungsflächen 
begrenzt, die eine abschirmende Wirkung gegenüber den Wirkungen des Plangebietes besitzen. Erhebliche Umweltauswirkungen auf das NSG sind durch das Plange-
biet nicht zu erwarten.  
Gleiches gilt für die Landschaftsbildeinheit mit herausragender Bedeutung. Auch hier wird das Plangebiet von den bereits bestehenden Siedlungsflächen abgeschirmt, 
so dass erhebliche Umweltauswirkungen bezogen auf die Landschaftsbildeinheit mit herausragender Bedeutung nicht zu erwarten sind. 
Hinsichtlich des Kriteriums ‚regional bedeutsame Kulturlandschaft‘ sind erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten. In der schutzgutübergreifenden Gesamtbewertung 
für diesen Bereich führt dies aufgrund der geringeren Gewichtung dieses Kriteriums insgesamt nicht zu erheblichen Umweltauswirkungen. 
 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
 

 



Regionalplan Münsterland 
Umweltbericht 

 

 

 Seite 1 

ST-TECK-001-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Tecklenburg 
1.03 Größe / Länge ca. 16 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB), Fließge-
wässer 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Grünland, Fließgewässer, Sied-
lungsflächen 

1.07 Vorbelastungen L591 quert das Plangebiet, K11 östlich, 
Bahntrasse nördlich, geschlossene Wohn-
siedlungsfläche nördlich und östlich unmittel-
bar angrenzend, Einzelhöfe im Plangebiet so-
wie umliegend 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.06 

 

planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

- Steinkauz (Umfeld) nein ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme in Be-
reichen mit verfahrenskritischen Vorkommen 
planungsrelevanter Arten; keine verfahrens-
kritischen Vorkommen planungsrelevanter 
Arten im Umfeld 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Plaggenesch (bf5_ap) (sehr hohe 

Funktionserfüllung) 
ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 

sehr hoher Funktionserfüllung 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
- festgesetztes WSG Dörenthe 

Zone III B 
ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme inner-

halb festgesetzter Schutzzonen I und II von 
Wasserschutzgebieten  

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

- gem. Hochwassergefahrenkarte 
NRW im Bereich HQ 100 (außer-
halb eines ÜSG) 

- gem. Hochwassergefahrenkarte 
NRW im Bereich HQ extrem 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme eines festge-
setzten oder vorläufig gesicherten Über-
schwemmungsgebietes und / oder Flächen-
inanspruchnahme im Bereich eines HQ100 
außerhalb eines ÜSG 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_15: Teutoburger Wald 
(Nordwest):  
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

- DENW_3_04: Niederung der 
Oberen Ems (Emsdet-
ten/Saerbeck): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- DE_NRW_3382_0: Brochterbe-
cker Mühlenbach (Plangebiet, 
Umfeld): 
ökologischer Zustand / Potenzial: 
schlecht, tlw. künstlich verändert 
chemischer Zustand: nicht gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- 2 namelose Fließgewässer (Um-

feld): ohne Bewertung 
2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-

sche Ausgleichsräume 
- nahezu vollflächig Grünfläche mit 

geringer thermischer Ausgleichs-
funktion 

- zentral kleinflächig Siedlung mit 
günstiger und weniger günstiger 
thermischer Situation 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- UZVR > 10-50 qkm ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme eines UZVR 
von mindestens 10-50 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild - LBE-IIIa-008-O2: Wald-Offen-
land-Mosaik der Niederungsbe-
reiche südlich des Teutoburger 
Waldes (besondere Bedeutung) 
(Umfeld) 

nein ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Landschaftsbildeinheiten mit herausragen-
der Bedeutung; kein Vorkommen von Land-
schaftsbildeinheiten mit herausragender Be-
deutung im Umfeld 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB A 1.2: Herkensteine, Marga-
rethenegge, Tecklenburg als Hö-
henburg und Grafensitz (Umfeld) 

- KLB K 6.5: Raum südlich Bever-
gern (Plangebiet, Umfeld) 

- KLB K 6.6: Teutoburger Wald 
(Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 
- Fließgewässer 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 

zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 
Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- planungsrelevante Arten 
- schutzwürdige Böden 
- Wasserschutzgebiet 
- Überschwemmungsgebiete 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Landschaftsbild 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei vier Kriterien (schutzwürdige Böden, Überschwemmungsgebiete, landschaftsgebundene Er-
holung, Kulturlandschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen Böden 
durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 des 
Umweltberichts). 
UZVR von mehr als 10 qkm kommen großflächig in der Planungsregion vor (vgl. Kap. 4.7 des Umweltberichts). Die UZVR mit mehr als 10 qkm reichen dabei überwiegend 
bis nah an bestehende Siedlungsflächen heran, so dass eine Überlagerung mit den Plangebieten i.d.R. nicht zu vermeiden ist. Da die Plangebiete bereits bestehende 
Siedlungsflächen vergrößern, liegen sie an den Rändern der UZVR und zerschneiden diese nicht. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-TECK-002-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Tecklenburg 
1.03 Größe / Länge ca. 5 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB), Schutz 
der Landschaft und landschaftsorientierte Er-
holung 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerfläche, Grünland, Kleingehölz, Wohnbe-
bauung, Fließgewässer, Stillgewässer 

1.07 Vorbelastungen K 24 nordöstlich des Plangebietes, geschlos-
sene Wohnsiedlungsfläche östlich bi südlich 
unmittelbar angrenzend, Einzelhöfe im Plan-
gebiet sowie umliegend, Bahntrasse um-
schließt das Plangebiet westlich bis nordöst-
lich 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

- Erholungsort: Tecklenburg - 
Brochterbeck 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Kur- und 
Erholungsgebieten 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

- FFH-Gebiet DE-3712-302: Sand-
steinzug Teutoburger Wald (Um-
feld) 

nein ja nein,- für das FFH-Gebiet „Sandsteinzug 
Teutoburger Wald“ ist eine FFH-Vorprüfung 
durchgeführt worden, welche zu dem Ergeb-
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
nis gekommen ist, dass erhebliche Beein-
trächtigungen im Zusammenhang mit der 
Planung des allgemeinen Siedlungsbereichs 
(Potenzialfläche) „ST-TECK-002-ASB-P“ 
auszuschließen sind 

2.05 Naturschutzgebiete - ST-023: NSG Dörenther Klippen 
(Umfeld) 

nein ja ja-, keine Flächeninanspruchnahme eines 
NSG; aber Vorkommen eines NSG im Um-
feld 

2.06  planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09 
 

Biotopverbundflächen  - VB-MS-3711-003: Teutoburger 
Wald zwischen Hörstel und Bad 
Iburg (herausragende Bedeu-
tung) 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Biotopver-
bundflächen mit herausragender Bedeutung 

2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

- vorläufig gesichertes Über-
schwemmungsgebiet Brochterbe-
cker Mühlenbach 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme eines festge-
setzten oder vorläufig gesicherten Über-
schwemmungsgebietes 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DEGB_DENW_3_15: Teutobur-
ger Wald (Nordwest): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- DE_NRW_3382_9300: Brochter-
becker Mühlenbach (Umfeld): 
ökologischer Zustand / Potenzial: 
schlecht, künstlich verändert 
chemischer Zustand: nicht gut 

- namenloses Fließgewässer 
(Plangebiet, Umfeld): ohne Be-
wertung 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-

sche Ausgleichsräume 
- im Norden randlich sehr kleinflä-

chig Grünfläche mit hoher thermi-
scher Ausgleichsfunktion 

- überwiegend Grünfläche mit ge-
ringer thermischer Ausgleichs-
funktion 

- im Südwesten Siedlung mit güns-
tiger thermischer Situation  

- im Süden großflächig Siedlung 
mit weniger günstiger thermischer 
Situation 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- NTP-012: Naturpark TERRA.vita ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR von mehr als 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild - LBE-IV-006-W: Wald der Sand-
stein- und Kalkschichtkämme mit 
südlichem Vorland südlich von Ib-
benbüren (herausragende Be-
deutung) (Umfeld) 

nein ja ja,- keine Flächeninanspruchnahme einer 
Landschaftsbildeinheit mit herausragender 
Bedeutung, aber Vorkommen einer Land-
schaftsbildeinheit mit herausragender Be-
deutung im Umfeld 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-K 6.6: Teutoburger Wald 
(Umfeld) 

- KLB-A 1.2: Herkensteine, Marga-
rethenegge, Tecklenburg als Hö-
henburg und Grafensitz (Plange-
biet, Umfeld) 

- RWO-A 14: Wallburg „Schweins-
kopf" (Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 
- Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Kurorte / -gebiete- und Erholungsorte / -gebiete 
- FFH-Gebiete 
- Naturschutzgebiete 
- Biotopverbundflächen 
- Überschwemmungsgebiete 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Landschaftsbild 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Die Biotopverbundfläche mit herausragender Bedeutung ragt ganz minimal in das nördliche Plangebiet hinein, die Überlagerung ist der Maßstabsebene des Regional-
plans und der Maßstabsebene der Abgrenzung der Biotopverbundflächen geschuldet. Erhebliche Umweltauswirkungen durch eine Flächeninanspruchnahme der be-
deutenden Biotopverbundfläche sind nicht zu erwarten. 
Das vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiet ragt ganz minimal in das südliche Plangebiet hinein. Eine Flächeninanspruchnahme kann bei Konkretisierung der 
Planung auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen durch Aussparung des relevanten Bereiches des ÜSG vermieden werden. 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind demnach voraussichtlich bei vier Kriterien (Kurorte / -gebiete- und Erholungsorte / -gebiete, Naturschutzgebiete, 
Landschaftsbild, Kulturlandschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt 
werden. 
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Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
 

 



Regionalplan Münsterland 
Umweltbericht 

 

 

 Seite 1 

ST-TECK-003-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Tecklenburg 
1.03 Größe / Länge ca. 12 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, 
Straßen für den vorwiegend überregionalen 
und regionalen Verkehr, Schutz der Land-
schaft und landschaftsorientierte Erholung 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Grünland, Teich, kleinere Ge-
hölze, Einzelhof 

1.07 Vorbelastungen L 594 quert das Plangebiet, geschlossene 
Wohnsiedlungsfläche westlich unmittelbar an-
grenzend, Einzelhöfe im Plangebiet sowie 
umliegend 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.06 

 

planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

- Steinkauz (Umfeld) nein ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme in Be-
reichen mit verfahrenskritischen Vorkommen 
planungsrelevanter Arten; keine verfahrens-
kritischen Vorkommen planungsrelevanter 
Arten im Umfeld 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_16: Südhang des 
Schafberges: 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

- DENW_3_02: Plantlünner Sand-
ebene (Mitte): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- DE_NRW_3448_15073: Ibbenbü-
rener Aa (Ledder Mühlenbach) 
(Umfeld): 
ökologischer Zustand / Potenzial: 
unbefriedigend, künstlich verän-
dert 
chemischer Zustand: nicht gut 

nein ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-

sche Ausgleichsräume 
Bestand: 
- im Westen randlich Grünfläche 

mit sehr hoher thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- im Süden großflächig Grünfläche 
mit hoher thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- im Norden großflächig Grünfläche 
mit geringer thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- vereinzelt kleinflächig Siedlung 
mit weniger günstiger thermischer 
Situation 

Planungsempfehlungen: 
- großflächig Kaltluftleitbahn mit 

hoher Priorität) 
- vollflächig Einzugsgebiet von 

Kaltluftleitbahnen mit sehr hoher 
Priorität 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- NTP-012 Naturpark TERRA.vita 
- 2x UZVR >5-10 qkm 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR von mindestens 10-50 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB D1.3: Tecklenburger Land 
(Plangebiet, Umfeld) 

- KLB 1.7: Raum Holthausen (Um-
feld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Straßen für den vorwiegend überregionalen und regionalen Verkehr 
- Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- planungsrelevante Arten 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Die Betroffenheit der Grünfläche mit sehr hoher thermischer Ausgleichsfunktion (klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume) liegt sehr kleinflächig im äußersten 
Westen des Plangebiets. Die Grünfläche umfasst einen kleinen Gehölzstreifen entlang eines Fließgewässers. Eine Flächeninanspruchnahme kann durch Aussparung 
des betroffenen Bereiches bei der Konkretisierung der Planung auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen vermieden werden. 
Hinsichtlich des Kriteriums ‚regional bedeutsame Kulturlandschaft‘ sind erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten. In der schutzgutübergreifenden Gesamtbewertung 
für diesen Bereich führt dies aufgrund der geringeren Gewichtung dieses Kriteriums insgesamt nicht zu erheblichen Umweltauswirkungen. 
 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-TECK-004-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Tecklenburg 
1.03 Größe / Länge ca. 11 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB), Schutz 
der Landschaft und landschaftsorientierte Er-
holung 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Grünland, Einzelhöfe, kleiner Waldbestand 

1.07 Vorbelastungen K 27 östlich des Plangebietes, geschlossene 
Wohnsiedlungsfläche nördlich und östlich un-
mittelbar angrenzend, Industrie- und Gewer-
befläche (Gärtnerei) nördlich, Hochspan-
nungsleitung südöstlich des Plangebietes, 
Einzelhöfe im Plangebiet sowie umliegend 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.06  planungsrelevante Arten 

(Tiere, Pflanzen) 
weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Plaggenesch (bf4_ap) (hohe 

Funktionserfüllung) 
ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 

Böden mit sehr hoher Funktionserfüllung 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENI_36_03: Hase links Festge-
stein:  
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

- DENI_36_04: Teutoburger Wald - 
Hase:  
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15  Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- im Nordosten Grünfläche mit ho-
her thermischer Ausgleichsfunk-
tion 

- nahezu vollflächig Grünfläche mit 
geringer thermischer Ausgleichs-
funktion 

- vereinzelt kleinflächig Siedlung 
mit günstiger und weniger günsti-
ger thermischer Situation 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden - Braunerde (bf4_2m) 
- Plaggenesch (bf4_2m 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von klimarele-
vanten Böden 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- NTP-012: Naturpark TERRA.vita 
- UZVR 1-5 qkm 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR von mindestens 10-50 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild - LBE-IV-008-O: Wald-Offenland-
Mosaik Eggen- und Kuppenland-
schaft zwischen Tecklenburg und 
Bad Iburg (herausragende Be-
deutung) (Plangebiet, Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von Land-
schaftsbildeinheiten mit herausragender Be-
deutung sowie Vorkommen von Land-
schaftsbildeinheiten mit herausragender Be-
deutung im Umfeld 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-D 1.3: Tecklenburger Land 
(Plangebiet, Umfeld) 

- KLB K 1.9: Raum nördlich Lenge-
rich (Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 
- Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- klimarelevante Böden 
- landschaftsgebundene Erholung 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
- Landschaftsbild 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei drei Kriterien (klimarelevante Böden, Landschaftsbild, Kulturlandschaft) erhebliche Umwelt-
auswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen Böden 
durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 des 
Umweltberichts). 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-TECK-010-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Tecklenburg 
1.03 Größe / Länge ca. 4 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, All-
gemeine Siedlungsbereiche (ASB), Schutz 
der Landschaft und landschaftsorientierte Er-
holung, Waldbereiche 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Grünland, lineare Gehölzstruktur 

1.07 Vorbelastungen L 597 nördlich des Plangebietes, geschlos-
sene Wohnsiedlungsfläche westlich unmittel-
bar angrenzend, Einzelhöfe umliegend 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete  

- Kneipp-Kurort: Tecklenburg ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Kur- und 
Erholungsgebieten 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.05 Naturschutzgebiete - ST-126: NSG Sundern (Umfeld) nein ja ja-, keine Flächeninanspruchnahme eines 

NSG; aber Vorkommen eines NSG im Um-
feld 

2.06  planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09 
 

Biotopverbundflächen  - VB-MS-3712-014: Bachtäler am 
Ostrand von Tecklenburg (beson-
dere Bedeutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Biotopverbundflächen mit herausragender 
Bedeutung 

2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_15: Teutoburger Wald 
(Nordwest):  
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

- DENI_36_04: Teutoburger Wald 
– Hase (Umfeld): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15  Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

Bestand:  
- nahezu vollflächig Grünfläche mit 

sehr hoher thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- im Nordosten kleinflächig Sied-
lung weniger günstiger thermi-
scher Situation 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klima-ökologi-
scher Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
Planungsempfehlungen: 
- im Norden Einzugsgebiet von 

Kaltluftleitbahnen mit sehr hoher 
Priorität 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- NTP 012: Naturpark TERRA.vita  
- LSG-3712-0001: LSG-Teutobur-

ger Wald von Tecklenburg bis 
Holperdoler Tal 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR mehr als 10 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild - LBE-IV-008-O: Wald-Offenland-
Mosaik Eggen- und Kuppenland-
schaft zwischen Tecklenburg und 
Bad Iburg (herausragende Be-
deutung) (Plangebiet, Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von Land-
schaftsbildeinheiten mit herausragender Be-
deutung sowie Vorkommen von Land-
schaftsbildeinheiten mit herausragender Be-
deutung im Umfeld 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB-D 1.3: Tecklenburg (Plange-
biet, Umfeld) 

- KLB-A 1.2: Herkensteine, Marga-
rethenegge, Tecklenburg als Hö-
henburg und Grafensitz (Plange-
biet, Umfeld) 

- KLB-K 1.7: Raum Holthausen 
(Umfeld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Plangebiet, 
Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) 
- Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung 
- Waldbereiche 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  

Alternativen 
Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Kurorte / -gebiete- und Erholungsorte / -gebiete 
- Naturschutzgebiete 
- Biotopverbundflächen 
- Grundwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume  
- landschaftsgebundene Erholung 
- Landschaftsbild 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei fünf Kriterien (Kurorte / -gebiete- und Erholungsorte / -gebiete, Naturschutzgebiete, klimati-
sche und lufthygienische Ausgleichsräume, Landschaftsbild, Kulturlandschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutz-
gutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-WEST-001-ASB-P_A - Alternative 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Westerkappeln 
1.03 Größe / Länge ca. 37 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche, 
Schienenwege für den überregionalen und re-
gionalen Verkehr 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Grünland, Ackerflächen, Regenrückhaltebe-
cken, Fließgewässer, Einzelhöfe, Baumrei-
hen, Feldgehölze, Einzelbäume 

1.07 Vorbelastungen L584, L595 und Bahntrasse queren das Plan-
gebiet, Gärtnerei und Einzelhöfe im Plange-
biet, geschlossene Wohnsiedlungsfläche süd-
lich angrenzend, Industrie- und Gewerbeflä-
che, L599, K33 und Sportplätze südlich, Ein-
zelhöfe nördlich des Plangebietes 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

- ER-MS-58: Niederungslandschaft 
Recke-Westerkappeln-Mettingen 
(besondere Bedeutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
lärmarmen Erholungsräumen mit herausra-
gender Bedeutung 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-

feld vorhanden 
nein nein nein 

2.06 

 

planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

- Steinkauz (Plangebiet, Umfeld) ja ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme in Be-
reichen mit verfahrenskritischen Vorkommen 
planungsrelevanter Arten; keine verfahrens-
kritischen Vorkommen planungsrelevanter 
Arten im Umfeld 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09 
 

Biotopverbundflächen  - VB-MS-3612-005: Wald-Grün-
land-Ackerkomplex bei Westerb-
eck (besondere Bedeutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Biotopverbundflächen mit herausragender 
Bedeutung 

2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Plaggenesch (bf5_ap) (sehr hohe 

Funktionserfüllung) 
- Plaggenesch (bf4_ap) (hohe 

Funktionserfüllung) 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 
sehr hoher Funktionserfüllung 

2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 
Heilquellenschutzgebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_18 Nordosthang des 
Schafberges: 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- Merschgraben (Plangebiet, Um-
feld): ohne Bewertung 

- Bullerteichgraben (Plangebiet, 
Umfeld): ohne Bewertung 

- Mühlenbach (Umfeld): ohne Be-
wertung 

- Tüschkenbieke (Umfeld): ohne 
Bewertung 

ja ja nein,- kein berichtpflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-

sche Ausgleichsräume 
Bestand: 
- überwiegend Grünfläche mit ge-

ringer thermischer Ausgleichs-
funktion 

- im Süden großflächig Grünfläche 
mit hoher thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- im Westen großflächig Siedlung 
mit ungünstiger thermischer Situ-
ation 

- vereinzelt kleinflächig Siedlung 
mit günstiger thermischer Situa-
tion 

Planungsempfehlungen: 
- im Süden kleinflächig Kaltluftleit-

bahn überregionaler Bedeutung 
mit hoher Priorität 

- Einzugsgebiet von Kaltluftleitbah-
nen überregionaler Bedeutung 
mit hoher Produktivität 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden - Plaggenesch (bf4_2m) ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von klimarele-
vanten Böden 

2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-
holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- LSG-3613-0003: LSG-Wester-
kappelner Flachwellenland 

- UZVR 1-5 qkm 
- UZVR > 10-50 qkm 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme eines UZVR 
von mindestens 10-50 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB A 1.1: Düsterdieker Niede-
rung, Westerkappeln (Plangebiet, 
Umfeld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 
- Schienenwege für den überregionalen und regionalen Verkehr 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Erholen 
- planungsrelevante Arten 
- Biotopverbundflächen 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- klimarelevante Böden 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei drei Kriterien (schutzwürdige Böden / klimarelevante Böden, landschaftsgebundene Erholung, 
Kulturlandschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt werden. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen Böden 
durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 des 
Umweltberichts). 
UZVR von mehr als 10 qkm kommen großflächig in der Planungsregion vor (vgl. Kap. 4.7 des Umweltberichts). Die UZVR mit mehr als 10 qkm reichen dabei überwiegend 
bis nah an bestehende Siedlungsflächen heran, so dass eine Überlagerung mit den Plangebieten i.d.R. nicht zu vermeiden ist. Da die Plangebiete bereits bestehende 
Siedlungsflächen vergrößern, liegen sie an den Rändern der UZVR und zerschneiden diese nicht. 
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Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
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ST-WEST-003-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Westerkappeln 
1.03 Größe / Länge ca. 19 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Grünland, Ackerflächen, Fließgewässer, Ein-
zelhöfe, kleinere Gehölze im Bereich der Ein-
zelhöfe 

1.07 Vorbelastungen L599 quert das Plangebiet randlich, K33 süd-
westlich und Bahntrasse nördlich, L 584 und 
K 25 östlich des Plangebietes, Einzelhöfe im 
Plangebiet und umliegend, geschlossene 
Wohnsiedlungsfläche östlich teils unmittelbar 
angrenzend 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

- ER-MS-58: Niederungslandschaft 
Recke-Westerkappeln-Mettingen 
(besondere Bedeutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
lärmarmen Erholungsräumen mit herausra-
gender Bedeutung 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-

feld vorhanden 
nein nein nein 

2.06 

 

planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

- Steinkauz (Plangebiet, Umfeld) ja ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme in Be-
reichen mit verfahrenskritischen Vorkommen 
planungsrelevanter Arten; keine verfahrens-
kritischen Vorkommen planungsrelevanter 
Arten im Umfeld 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09  Biotopverbundflächen  im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Braunerde-Parabraunerde 

(bf5_ff) (sehr hohe Funktionser-
füllung) 

- Braunerde-Parabraunerde 
(bf4_ff) (hohe Funktionserfüllung) 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 
sehr hoher Funktionserfüllung 

2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 
Heilquellenschutzgebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_3_18 Nordosthang des 
Schafberges: 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: schlecht 

- DENI_36_03: Hase links Festge-
stein: 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- Merschgraben (Umfeld): ohne 
Bewertung 

- Mühlenbach (Umfeld): ohne Be-
wertung 

- Tüschkenbieke (Umfeld): ohne 
Bewertung 

nein ja nein,- kein berichtpflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-

sche Ausgleichsräume 
Bestand: 
- überwiegend Grünfläche mit ge-

ringer thermischer Ausgleichs-
funktion 

- im Norden kleinflächig Grünfläche 
mit hoher thermischer Aus-
gleichsfunktion 

- vereinzelt kleinflächig Siedlung 
mit weniger günstiger thermischer 
Situation 

Planungsempfehlungen: 
- im Südosten großflächig Kaltluft-

leitbahn mit sehr hoher Priorität 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Flächen mit mindestens sehr hoher klima-
ökologischer Bedeutung 

2.17  klimarelevante Böden - Braunerde (bf4_2m) 
- Braunerde-Parabraunerde 

(bf4_2m) 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von klimarele-
vanten Böden 

2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-
holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- UZVR > 5-10 qkm ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR von mindestens 10-50 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild - LBE-IV-002-O3: Wald-Offenland-
Mosaik Schafbergplatte (beson-
dere Bedeutung) (Plangebiet, 
Umfeld) 

ja ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
Landschaftsbildeinheiten mit herausragen-
der Bedeutung, kein Vorkommen von Land-
schaftsbildeinheiten mit herausragender Be-
deutung im Umfeld 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB K 1.6: Schafbergplatte bei 
Ibbenbüre (Umfeld) 

- KLB-A 1.1: Düsterdieker Niede-
rung, Westerkappeln (Umfeld) 

nein ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen 
und / oder Betroffenheit von Objekten, Or-
ten, Sichtbeziehungen im Plangebiet 

2 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 

3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 
auf nachfolgenden Planebenen 

Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Erholen 
- planungsrelevante Arten 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- klimarelevante Böden 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Landschaftsbild 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich des Kriteriums ‚schutzwürdige Böden / klimarelevante Böden‘ sind erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten. In der schutzgutübergreifenden Gesamt-
bewertung für diesen Bereich führt dies aufgrund der geringeren Gewichtung dieses Kriteriums insgesamt nicht zu erheblichen Umweltauswirkungen. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen Böden 
durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 des 
Umweltberichts). 
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ST-WETT-001b-ASB-P 
1. Allgemeine Informationen  Kartenausschnitt (M. 1:50.000) 
1.01 Kreis Steinfurt 

 

1.02 Kommune Wettringen 
1.03 Größe / Länge ca. 23 ha 
1.04 Reg.Plan-Darstellung 

bisher 
Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

1.05 Reg.Plan-Darstellung 
geplant 

Allgemeine Siedlungsbereiche (Potenzialflä-
che) (ASB-P) 

1.06 Bestandsbeschrei-
bung (Realnutzung) 

Ackerflächen, Grünland, kleinere Gehölzstruk-
turen, Fließgewässer, Einzelhöfe, Sportge-
lände 

1.07 Vorbelastungen K61 quert das Plangebiet, B70 südlich, K 65 
und K 61 westlich, geschlossene Wohnsied-
lungsfläche nördlich angrenzend, Einzelhöfe 
im Plangebiet sowie umliegend, Sportanlagen 
im Plangebiet sowie östlich 

 

2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
Schutzgut Bestand, Beschreibung  

derzeitiger Umweltzustand 

Betroffenheit Voraussichtliche erhebliche  
Umweltauswirkungen Plan 

gebiet 
Umfeld 

2.01 Menschen, ein-
schließlich der 
menschlichen Ge-
sundheit 

Kurorte / -gebiete- und 
Erholungsorte / -gebiete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.02 Erholen (lärmarme Erho-
lungsräume) 

- ER-MS-71: Agrarlandschaft nörd-
lich Burgsteinfurt (besondere Be-
deutung) 

ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme von 
lärmarmen Erholungsräumen mit herausra-
gender Bedeutung 

2.03 Wohnen Plangebiet liegt nicht innerhalb aktu-
eller Fluglärmzonen, kein Vorkom-
men von stark emittierenden Plan-
festlegungen im Umfeld 

nein nein nein 

2.04 Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

FFH- / Vogelschutzge-
biete 

weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.05 Naturschutzgebiete weder im Plangebiet noch im Um-

feld vorhanden 
nein nein nein 

2.06 

 

planungsrelevante Arten 
(Tiere, Pflanzen) 

- Fransenfledermaus (Umfeld) 
- Zwergfledermaus (Umfeld) 
- Rauhautfledermaus (Umfeld) 

nein ja nein,- keine Flächeninanspruchnahme in Be-
reichen mit verfahrenskritischen Vorkommen 
planungsrelevanter Arten; keine verfahrens-
kritischen Vorkommen planungsrelevanter 
Arten im Umfeld 

2.07  Wildnisgebiete im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.08 

 
§ 30 BNatSchG- bzw.  
§ 42 LNatSchG NRW-Bio-
tope 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.09 
 

Biotopverbundflächen  - VB-MS-3709-007: Steinfurter Aa-
Aue zwischen Wettringen und 
Bilk (herausragende Bedeutung) 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Biotopver-
bundflächen mit herausragender Bedeutung 

2.10  schutzwürdige Biotope im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.11 Boden schutzwürdige Böden - Plaggenesch (bf5_ap) (sehr hohe 

Funktionserfüllung) 
ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Böden mit 

sehr hoher Funktionserfüllung 
2.12 Wasser Wasserschutzgebiete, 

Heilquellenschutzgebiete 
im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.13 Überschwemmungsge-
biete 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.14 

 

Grundwasserkörper 
(WRRL) 

- DENW_928_07_1: Niederung der 
Vechte: 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

- DENW_928_10: Ochtruper Sattel 
(Umfeld): 
mengenmäßiger Zustand: gut 
chemischer Zustand: gut 

ja ja vorhabens- und standortbezogene Prüfung 
auf nachgeordneter Planungs- und Zulas-
sungsebene 

2.15 

 

Oberflächenwasserkörper 
(WRRL) 

- Poggenbach (Plangebiet, Um-
feld): ohne Bewertung 

- namenloses Fließgewässer 
(Plangebiet, Umfeld): ohne Be-
wertung 

ja ja nein,- kein berichtpflichtiges Gewässer im 
Plangebiet oder Umfeld 

2.16 Klima / Luft klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsräume 

- überwiegend Grünfläche mit ho-
her thermischer Ausgleichsfunk-
tion 

ja --- ja,- Flächeninanspruchnahme von Flächen 
mit mindestens sehr hoher klimaökologi-
scher Bedeutung 
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2. Ermittlung Bestand und Bewertung der Umweltauswirkungen 
- zentral und im Norden des Plan-

gebietes Grünfläche mit sehr ho-
her thermischer Ausgleichsfunk-
tion 

- zentral Grünfläche mit mittlerer 
thermischer Ausgleichsfunktion 

- vereinzelt Siedlung mit weniger 
günstiger thermischer Situation 

2.17  klimarelevante Böden im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 
2.18 Landschaft landschaftsgebundene Er-

holung (Naturpark, Land-
schaftsschutzgebiet, un-
zerschnittene verkehrs-
arme Räume) 

- UZVR < 1 qkm ja --- nein,- keine Flächeninanspruchnahme eines 
UZVR von mindestens 10-50 qkm 

2.19 geschützte Landschaftsbe-
standteile 

im Plangebiet nicht vorhanden nein --- nein 

2.20 Landschaftsbild weder im Plangebiet noch im Um-
feld vorhanden 

nein nein nein 

2.21 Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

bedeutsame Kulturland-
schaftsbereiche inkl. Ob-
jekte, Orte und Sichtbezie-
hungen 

- KLB D 4.1: Gronau, Ochtrup, 
Wettringen, Neuenkirchen, 
Rheine (Plangebiet, Umfeld) 

- KLB K 5.5: Raum Wettringen – 
Albachten (Plangebiet, Umfeld) 

- Bereich mit potenziell bedeutsa-
men Sichtbeziehungen auf raum-
wirksame Objekte (Plangebiet, 
Umfeld) 

ja ja ja,- Flächeninanspruchnahme von bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichen und / oder 
Betroffenheit von Objekten, Orten, Sichtbe-
ziehungen im Plangebiet 

2 

3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.01 Nullvariante 

(Entwicklung bei Nichtumsetzung der Planung) 
gemäß bestehendem Regionalplan: 
- Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche 

3.02 Gründe für die Wahl des geprüften Bereichs;  
Alternativen 

Mit Blick auf die besondere Berücksichtigung der Belange der Umwelt wurden die relevanten Umweltinfor-
mationen frühzeitig in die planerische Entscheidung einbezogen, um möglichst verträgliche Standorte zu 
identifizieren. Die Vorgehensweise ist im Umweltbericht unter Kapitel 7 näher beschrieben. 

3.03 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Auf den nachgelagerten Planungs- und Zulassungsebenen ist zu prüfen, ob erhebliche Umweltauswirkun-
gen durch geeignete Festsetzungen innerhalb des Plangebietes vermieden oder durch geeignete Maßnah-
men verringert oder ausgeglichen werden können (vgl. auch Kap. 6 des Umweltberichts). 
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
3.04 Hinweise für eine weitergehende Umweltprüfung 

auf nachfolgenden Planebenen 
Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgü-
ter gemäß § 8 Abs. 1 ROG ist auf den nachgeordneten Planungs- und Zulassungsebenen weiter zu kon-
kretisieren (insbesondere im Rahmen der UVP und Eingriffsregelung). Es sind insbesondere die Auswir-
kungen auf die folgenden schutzgutbezogenen Kriterien zu berücksichtigen: 
- Erholen 
- planungsrelevante Arten 
- Biotopverbundflächen 
- schutzwürdige Böden 
- Grundwasserkörper 
- Oberflächenwasserkörper 
- klimatische und lufthygienische Ausgleichsräume 
- landschaftsgebundene Erholung 
- Kulturlandschaft 

 

4. Zusammenfassende Einschätzung der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 
 
Hinsichtlich der schutzgutbezogenen Beurteilung sind voraussichtlich bei vier Kriterien (Biotopverbundflächen, schutzwürdige Böden, klimatische und lufthygienische 
Ausgleichsräume, Kulturlandschaft) erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, so dass die Umweltauswirkungen schutzgutübergreifend als erheblich eingeschätzt 
werden. 
 
Die Planungsregion ist großflächig durch klimarelevante bzw. schutzwürdige Böden charakterisiert. Eine Vermeidung der Inanspruchnahme von schutzwürdigen Böden 
durch eine Flächenanpassung / -verlagerung ist i.d.R. alternativlos, da auch hierdurch i.d.R. wieder schutzwürdige Böden betroffen sind (vgl. Kap. 4.4 und 4.6 des 
Umweltberichts). 
Bereiche mit mindestens sehr hoher Bedeutung für die Klimafunktionen befinden sich i.d.R. umliegend um bestehende Siedlungsflächen, da diesen Bereichen i.d.R. 
aufgrund des Siedlungsbezuges eine Ausgleichsfunktion für das innerörtliche / innerstädtische Klima zukommt (vgl. Kap. 4.6 des Umweltberichts). Da die Plangebiete 
der ASB-P und GIB-P zur Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft überwiegend an vorhandene Siedlungsflächen angrenzen, erfolgt hierdurch meist auch eine 
Überlagerung von Flächen mit Bedeutung für das Klima. Durch eine Verlegung oder Veränderung der Flächen an andere Siedlungsränder ist i.d.R. keine Vermeidung 
der Betroffenheit zu erreichen. 
Das Münsterland ist nahezu flächendeckend von Bedeutung für die historische Kulturlandschaft (vgl. Kap. 4.8 des Umweltberichts). Aufgrund des hohen Flächenanteils 
an regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen lässt sich eine Überlagerung der Kulturlandschaft mit den Plangebieten i.d.R. nicht vermeiden, eine Anpassung 
von Plangebieten stellt daher i.d.R. keine Alternative dar. 
 

 




